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Anlage 14 zum TWB 0230/484 –  


SaaS 


Für die Bereitstellung des Lernmanagementsystems (nachstehend „Software“) zur Online-Nutzung 


im Wege des Software-as-a-Service gelten zusätzlich zu den Bestimmungen des EVB-IT 


Systemvertrags und seines Anhangs 2 (Leistungsbeschreibung) folgende Bedingungen: 


§ 1 


Gegenstand der Bedingungen 


Gegenstand dieser Bedingungen ist die Bereitstellung der Software durch den Auftragnehmer zur 


Online-Nutzung durch den Auftraggeber über das Internet und die Speicherung von Daten des 


Auftraggebers. Der Auftraggeber erhält die technische Möglichkeit und Berechtigung, auf die 


Software, welche auf zentralen IT-Infrastrukturen gehostet wird, mittels Internet zuzugreifen und 


die Funktionalitäten der Software im Rahmen des Vertrages zu nutzen (Software as a Service – 


"SaaS"). 


§ 2 


Bereitgestellte Software, Zugang 


(1) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber für die Dauer des Vertrages die Software über 


das Internet zur Nutzung zur Verfügung und ermöglicht den Zugang zu dieser. Zu diesem 


Zweck speichert der Auftragnehmer die Software auf zentralen IT-Infrastrukturen, welche 


über das Internet erreichbar sind. 


(2) Übergabepunkt für die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers ist der Routerausgang 


zum Internet des vom Auftragnehmer genutzten Rechenzentrums. Die Anbindung des 


Auftraggebers an das Internet, die Aufrechterhaltung der Netzverbindung sowie die 


Beschaffung und Bereitstellung der auf Seiten des Auftraggebers dafür erforderlichen Hard- 


und Software ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. 


(3) Der Auftragnehmer wird die Software innerhalb von Rechenzentren in Deutschland, alternativ 


dem europäischen Wirtschaftsraum oder Schweiz, bereitstellen. Einem Wechsel während der 
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Vertragslaufzeit der Rechenzentrumsstandorte ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers 


zulässig.  


§ 3 


Nutzungsrechtseinräumung 


(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an der Software die Nutzungsrechte gemäß 


EVB-IT Systemvertrag ein. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Software auf dem System des 


Auftragnehmers über das Internet für eigene Zwecke zu nutzen und Dritten, die sich an 


Vergabeverfahren beteiligen, die Nutzung zu ermöglichen (Online-Nutzung).  


(2) Soweit während der Vertragslaufzeit neue Versionen, Updates oder Upgrades der Software 


durch den Auftragnehmer bereitgestellt werden, so gelten hierfür ebenfalls die vorgenannten 


Nutzungsrechte. 


§ 4 


Datenspeicherung 


(1) Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, auf dem für ihn vom Auftragnehmer eingerichteten 


Server Daten abzulegen, auf die er im Zusammenhang mit der Nutzung der bereitgestellten 


Software zugreifen kann (Data-Hosting). Der Auftragnehmer schuldet die 


Zurverfügungstellung von ausreichend Speicherplatz zur Nutzung durch den Auftraggeber.  


(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, keine Inhalte auf dem Speicherplatz zu speichern, deren 


Bereitstellung, Veröffentlichung und Nutzung gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen 


mit Dritten verstößt. 


(4) Der Auftraggeber räumt dem Auftragnehmer das Recht ein, die vom Auftragnehmer für den 


Auftraggeber zu speichernden Daten vervielfältigen zu dürfen, soweit dies zur Erbringung der 


nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen erforderlich ist. Er ist auch berechtigt, die Daten 


in einem Ausfallrechenzentrum vorzuhalten. 
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(5) Der Auftragnehmer hat für eine dem Stand der Technik entsprechende Datensicherung 


gegen Datenverlust bei Computerabsturz oder unbefugten Zugriff Dritter vor allem durch 


Backups, Viren-Scanning und Installierung von Firewalls zu sorgen. 


(6) Der Auftragnehmer hat für den Schutz der Daten vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte 


Sorge zu tragen. Mitarbeiter des Auftragnehmers erhalten nur dann Zugang zu den 


gespeicherten Daten des Auftraggebers bzw. auf die Zugangsdaten, soweit dies für die 


Erbringung der vertraglichen Pflichten durch den Auftragnehmer unerlässlich ist. 


§ 5 


Datenherausgabe 


(1) Der Auftraggeber bleibt in jedem Fall Alleinberechtigter an den Daten und kann daher vom 


Auftragnehmer jederzeit, insbesondere nach Beendigung des Vertrages, die Herausgabe 


einzelner oder sämtlicher Daten verlangen. Die Herausgabe der Daten erfolgt nach Wahl des 


Auftraggebers entweder durch Übergabe von Datenträgern oder durch die Bereitstellung 


einer Downloadmöglichkeit via Internet. 


(2) Der Auftragnehmer wird die bei ihm vorhandenen Auftraggeber-Daten 30 Tage nach der im 


Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung erfolgten Übergabe der Daten an den 


Auftraggeber löschen, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb dieser Frist mitteilt, dass die 


ihm übergebenen Daten nicht lesbar oder nicht vollständig sind. Das Unterbleiben der 


Mitteilung gilt als Zustimmung zur Löschung der Daten. Der Auftragnehmer wird den 


Auftraggeber bei Übermittlung der Daten auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders 


hinweisen. 


§ 6 


Verfügbarkeit 


(1) Die Software steht an sieben Tagen die Woche jeweils 24 Stunden zur Verfügung 


("Betriebszeit"). Dabei wird der Auftragnehmer eine monatliche Mindestverfügbarkeit von 


99,8  sicherstellen. 
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(2) Wartungszeiten werden mit dem Auftraggeber abgestimmt und finden ausschließlich 


außerhalb der Kernarbeitszeiten statt. 


§ 7 


Schlussbestimmungen 


(1) Soweit nicht abweichend in den vorliegenden Bedingungen geregelt, gelten die Bedingungen 


des EVB-IT Systemvertrags. 


(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 


oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die 


Vertragspartner verpflichten sich für diesen Fall, die ungültige Bestimmung durch eine 


wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen 


Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der 


Vereinbarungen. 
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1 Anwendungsbereich 
 


(1) Die Maßnahmen aller Behörden des Landes zur Korruptionsprävention 


bestimmen sich nach dieser Verwaltungsvorschrift. Behörden im Sinne dieser 


Verwaltungsvorschrift sind auch Dienststellen und andere Einrichtungen des 


Landes ohne Behördencharakter. 


 


(2) Die Verwaltungsvorschrift gilt auch für die Gerichte des Landes, soweit sie 


in Justizverwaltungsangelegenheiten tätig sind. 


 


(3) Unbeschadet des Absatzes 4 wird den Körperschaften, Anstalten und Stif-


tungen unter der Aufsicht des Landes empfohlen, diese Verwaltungsvorschrift 


entsprechend anzuwenden. Sie haben dann das Recht, am Verfahren der 


Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren teilzunehmen. Darüber 


hinaus bleibt es ihnen unbenommen, zusätzliche Regelungen zu treffen. 


 


(4) Nummer 3.4 wird für die kommunalen Auftraggeber (Gemeinden, Land-


kreise und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts), für 


die das Gemeindewirtschaftsrecht gilt, als verbindlicher Vergabegrundsatz im 


Sinne von § 31 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) be-


kannt gegeben. Dasselbe gilt für Sonder- und Treuhandvermögen kommuna-


ler Auftraggeber unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 GemHVO 


beziehungsweise des § 60 Absatz 1 GemHVO. Regelungen nach Nummer 


3.4.3 Absatz 5 trifft die jeweilige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung. 


 


(5) Öffentlichen Unternehmen oder Unternehmen in einer Rechtsform des 


privaten Rechts mit Sitz in Baden-Württemberg, deren Anteile mehrheitlich 


einer Gebietskörperschaft gehören oder deren Anteile ihr zu 25 % und zu-


sammen mit anderen Gebietskörperschaften die Anteile mehrheitlich gehö-


ren, wird empfohlen, diese Verwaltungsvorschrift entsprechend anzuwenden. 


Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 


 


 


2 Begriffsbestimmungen, gesetzliche Regelungen 


 


(1) Besonders gefährdet durch unrechtmäßige und unlautere Einflüsse sind 


alle Bereiche, die in unmittelbarem Kontakt mit Bürgern oder der Wirtschaft 


Aufträge vergeben, Fördermittel bewilligen und über Genehmigungen und 
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andere begünstigende Verwaltungsakte oder Ge- und Verbote entscheiden.  


 


(2) Der Begriff "Korruption" ist nicht verbindlich definiert und kurz zu be-


schreiben. Im Kern wird er von Strafvorschriften umrissen. Dies sind:  


 


a) die Bestechungsdelikte: 


- Wählerbestechung (§ 108b des Strafgesetzbuches - StGB), 


- Abgeordnetenbestechung (§ 108e StGB), 


- Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§§ 299, 


300 StGB), 


- Vorteilsannahme (§ 331 StGB),  


- Bestechlichkeit (§ 332 StGB), 


- Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), 


- Bestechung (§ 334 StGB), auch in Verbindung mit Unterlassen einer 


Diensthandlung (§ 336 StGB), 


- Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung (§ 335 


StGB) und 


 


b) die "Begleitdelikte", insbesondere 


- Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB), 


- Verwertung fremder Geheimnisse (§ 204 StGB), 


- Unterschlagung (§ 246 StGB), 


- Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB), 


- Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte 


(§ 261 StGB), 


- Betrug (§ 263 StGB), 


- Subventionsbetrug (§ 264 StGB), 


- Untreue (§ 266 StGB), 


- Urkundenfälschung (§ 267 StGB), 


- Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 


StGB), 


- Rechtsbeugung (§ 339 StGB), 


- Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB), 


- Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhal-


tungspflicht (§ 353b StGB), 


- Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat (§ 357 StGB), 


- Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen (§ 17 des Gesetzes 


gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG). 
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(3) Das Dienstrecht soll eine unparteiische, uneigennützige und gemeinwohl-


orientierte Amtsausübung der Beamtinnen und Beamten gewährleisten.  


Schuldhafte Pflichtverletzungen können, auch wenn sie keine Straftatbestän-


de erfüllen, als Dienstvergehen disziplinarisch geahndet werden. 


 


(4) Arbeits- und tarifrechtliche Regelungen lassen bei Pflichtverletzungen ab-


gestufte Maßnahmen zu. 


 


 


3 Verhütung von Korruption 
 


Verhütung von Korruption muss bereits dort ansetzen, wo die Gefahr besteht, 


dass mit unlauteren Mitteln Einfluss genommen wird. Allerdings sind vor al-


lem längerfristige Einflüsse schwer zu erkennen. So sind die Grenzen zwi-


schen Kontaktpflege und unlauterer Gewährung von Vorteilen oft fließend. 


Korruptionsrelevante Sachverhalte können sich auch aus Umständen erge-


ben, die vordergründig ihren Ursprung ausschließlich in der Privatsphäre der 


Mitarbeiterin beziehungsweise des Mitarbeiters haben, allerdings aufgrund 


ausdrücklicher oder konkludenter Willensübereinstimmung zwischen Geber 


und der Mitarbeiterin beziehungsweise dem Mitarbeiter in einem Bezug zu ei-


ner dienstlichen Handlung stehen. Dies kann auch Vertragsbeziehungen zu 


oder Zuwendungen an Ehegatten, Verwandte oder sonstige der Mitarbeiterin 


beziehungsweise dem Mitarbeiter nahestehende Personen betreffen. Des-


halb muss allgemein von Anfang an möglichen Korruptionsversuchen entge-


gengetreten werden.  


 


3.1 Maßnahmen in den Behörden der Landesverwaltung  


 


3.1.1 Geschäftsverteilung  


 


(1) Bei den Ministerien werden alle Maßnahmen zur Verhütung und Bekämp-


fung der Korruption im gesamten Ressortbereich in einer Organisationsein-


heit koordiniert. Diese stimmt die Maßnahmen soweit erforderlich auch mit 


anderen Ressorts ab und veranlasst, dass Hinweisen auf Verdacht von Kor-


ruption nachgegangen wird. 
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(2) Bei allen anderen Behörden obliegt diese Aufgabe der Leitung, wenn sie 


nicht ausdrücklich im Geschäftsverteilungsplan einer bestimmten Organisati-


onseinheit zugewiesen wird.  


 


3.1.2 Verbesserung der Abläufe 


 


(1) Die wichtigsten dienstrechtlichen, organisatorischen, haushalts- und kas-


senrechtlichen Regelungen, die auch korruptionshemmend wirken, sind in 


Anlage 1 enthalten. Diese Regelungen sind strikt einzuhalten. 


 


(2) Die Behördenleitung stellt sicher, dass in korruptionsgefährdeten Berei-


chen in regelmäßigen Abständen geprüft wird, ob in den Arbeitsabläufen ins-


besondere bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen 


 


- das Vier-Augen-Prinzip eingehalten wird und  


- Transparenz gewährleistet ist, indem Entscheidungen nachvollziehbar 


und aktenkundig begründet werden.  


 


(3) Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nach den haushalts- und ver-


gaberechtlichen Bestimmungen sind Vorbereitung, Planung und Bedarfsbe-


schreibung einerseits und die Durchführung des Vergabeverfahrens anderer-


seits sowie möglichst auch die spätere Abnahme und Abrechnung grundsätz-


lich organisatorisch zu trennen. In den Fällen, in denen dies zu einem unver-


hältnismäßigen Mehraufwand führen würde, ist anstatt einer organisatori-


schen Trennung die Verfahrenstransparenz im Sinne von Absatz 2 zu ge-


währleisten, so dass stets das Vier-Augen-Prinzip eingehalten wird und Ent-


scheidungen nachvollziehbar und aktenkundig begründet werden. Ausschrei-


bungen und freihändige Vergaben sind auf unzulässige Einflüsse zu kontrol-


lieren. 


 


3.1.3 Führung und Fachaufsicht 


 


(1) Auch bei einem kooperativen Führungsstil können die Vorgesetzten nicht 


darauf verzichten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kontrollieren. 


 


(2) Geregelte Informations- und Beteiligungsverfahren der Fachaufsicht sind 


mit anlassbezogenen oder regelmäßigen Kontrollen zu verbinden.  
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(3) Dabei ist jeweils auf Anzeichen von Korruption zu achten. 


 


3.1.4 Aufklärung und Fortbildung 


 


(1) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in regelmäßigen Abständen in 


Dienstbesprechungen und anderen internen Veranstaltungen über Formen 


der Korruption und über Maßnahmen zur Korruptionsverhütung und  


-bekämpfung unterrichtet werden. Dabei sollen auch die Konsequenzen von 


Pflichtverletzungen dargestellt werden. Zu diesen Veranstaltungen können 


Experten der Justiz, der Polizei sowie der Bau- und Finanzverwaltung hinzu-


gezogen werden.  


 


(2) Zu den Veranstaltungen im Rahmen der allgemeinen dienstlichen Fortbil-


dung und zu der ergänzenden fach- und behördenspezifischen Fortbildung 


sind vor allem Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus beson-


ders korruptionsgefährdeten Bereichen sowie aus deren Aufsichts- und Prü-


fungsbehörden zu entsenden. 


 


3.1.5 Begrenzung der Verwendungszeiten (Rotation) 


 


Jahrelang unveränderte dienstliche Verwendung kann Verbindungen entste-


hen lassen, die unlautere Einflüsse erleichtern. Es wird daher empfohlen, die 


Verwendungszeiten in besonders gefährdeten Bereichen auf fünf Jahre zu 


begrenzen. Wo dies wegen der geringen Zahl der Stellen oder starker Spe-


zialisierung nicht möglich ist, müssen Vorgesetzte besonders sorgfältig auf 


Anzeichen für Korruption achten.  


 


3.2 Maßnahmen bei Großprojekten oder bei Beauftragung von Projektge-


sellschaften, die die Eigenschaft eines Öffentlichen Auftraggebers nach 


§ 98 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 


(GWB) haben 


 


3.2.1 Wertgrenzen und Verwaltungsermessen 


 


Bei Projekten mit einem Gesamtauftragsvolumen ab 100 000 000 Euro sowie 


bei Projekten mit Einzelaufträgen ab 20 000 000 Euro (Großprojekte) müssen 


bei Planung, Ausschreibung, Vergabe, Betreuung und Abrechnung besonde-


re Maßnahmen der Korruptionsverhütung beachtet werden. Dies gilt auch für 
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die losweise Vergabe von Einzelaufträgen ab 1 000 000 Euro. Über Art und 


Umfang der Maßnahmen entscheiden die Vergabestellen. 


 


3.2.2 Maßnahmen  


 


(1) Bei Projekten, Beauftragungen und losweisen Vergaben nach Nummer 


3.2.1 ist die Vergabestelle für die Beachtung der maßgeblichen Vergabevor-


schriften verantwortlich. Bei Beauftragung einer Projektgesellschaft, die die 


Eigenschaft eines Öffentlichen Auftraggebers nach § 98 Nummer 2 GWB hat, 


ist diese an die Bestimmungen des vierten Teils des GWB und die Vergabe-


verordnung (VgV) gebunden. 


 


(2) Auf die Regelungen zum Verbot der Annahme von Belohnungen, Ge-


schenken und sonstigen Vorteilen (Anlage 1) ist bei Projekten, Beauftragun-


gen und losweisen Vergaben nach Nummer 3.2.1 in besonderer Weise zu 


achten. 


 


(3) Die Vertragspartner der öffentlichen Hand sind bei einem Auftragsvolu-


men ab 20 000 000 Euro und bei losweiser Vergabe von Einzelaufträgen ab  


1 000 000 Euro zu verpflichten, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermei-


dung von Korruption und anderen strafbaren Handlungen zu ergreifen. Hierzu 


gehören insbesondere Vorsorgemaßnahmen im jeweiligen Unternehmen, um 


schwere Verfehlungen im Sinne von Nummer 3.4.2 zu vermeiden. Wird durch 


einen Mitarbeiter oder Geschäftsführer beziehungsweise Vorstand des Ver-


tragspartners oder eines von ihm beauftragten Nachunternehmers eine 


schwere Verfehlung begangen, kann der Vertragspartner mit einer Vertrags-


strafe belegt werden. Auf die Verpflichtung nach Satz 1 und die Option eines 


Vertragsstrafeverlangens sowie deren Höhe ist in den Ausschreibungsunter-


lagen hinzuweisen. 


 


(4) Für die Freigabe von Rechnungen und Nachträgen, insbesondere den 


Abschluss des Projektes, wird ein standardisiertes Prüfraster empfohlen. 


 


3.2.3 Ausnahmeregelung 


 


Die Regelungen der Nummern 3.2.1 und 3.2.2 finden keine Anwendung auf 


die Bereiche der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung sowie der 


Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg; insoweit gelten die jeweiligen be-
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reichsspezifischen Regelungen. 


 


3.3 Hinweise auf Regelungen in anderen Verwaltungsvorschriften  


 


3.3.1 Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen  


 


Sowohl für Beamtinnen und Beamte (nach § 42 des Beamtenstatusgesetzes 


- BeamtStG) als auch für Tarifbeschäftigte, Arbeitnehmer, Praktikanten und 


Auszubildende nach entsprechenden tarifvertraglichen Bestimmungen, zum 


Beispiel § 3 Absatz 3 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 


- TV-L, gilt das Verbot, Belohnungen, Geschenke oder sonstige Vorteile in 


Bezug auf ihr Amt beziehungsweise mit Bezug auf ihre Tätigkeit anzuneh-


men, ohne dass die zuständige Stelle zugestimmt hat. Einzelheiten sind ins-


besondere in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Landes-


beamtengesetz sowie in den Hinweisen des Ministeriums für Finanzen und 


Wirtschaft zum Arbeits- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Zusatzver-


sorgungsrecht geregelt (Anlage 1). 


 


3.3.2 Nebentätigkeiten  


 


Bei Nebentätigkeiten ist darauf zu achten, dass sie mit dienstlichen Interes-


sen und Pflichten vereinbar sind. Sie dürfen nicht genehmigt werden, wenn 


zu befürchten ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beein-


trächtigt werden. Eine erteilte Genehmigung ist zu widerrufen, wenn bei der 


Ausübung der Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 


Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten sind ganz oder teilweise zu 


untersagen, wenn die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstli-


che Pflichten verletzen. Wegen der Einzelheiten wird auf die in Anlage 1 ge-


nannten Vorschriften verwiesen. 


 


3.3.3 Vergabeverfahren  


 


Bei der Vergabe von Aufträgen sind die einschlägigen Vorschriften des 


Haushalts- und Vergabewesens (Anlage 1) strikt zu beachten. Die Beauftrag-


ten für den Haushalt prüfen, wenn sie gemäß § 9 Absatz 2 der Landeshaus-


haltsordnung (LHO) beteiligt werden, auch, ob das wirtschaftlichste Angebot 


den Zuschlag erhalten soll und ob die Art der Vergabe hinreichend begründet 


ist.  
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3.3.4 Pfändungen und Abtretungen 


 


Pfändungen und Abtretungen können ein Indikator für die wirtschaftliche Not-


lage von Bediensteten sein. Sind solche Bedienstete in korruptionsanfälligen 


Bereichen eingesetzt, besteht potenziell ein erhöhtes Risiko. Die Verfahrens-


hinweise des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die personalver-


waltenden Stellen des Landes beim Eingang von Pfändungs- und Abtre-


tungsmitteilungen des Landesamts für Besoldung und Versorgung vom  


8. Dezember 2004 sind zu beachten (nicht veröffentlicht; Az. 1-0300.2/3). 


 


3.4 Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren 


 


Als Vergaberichtlinie nach § 55 Absatz 2 LHO wird für die Behörden des Lan-


des bestimmt: 


 


3.4.1 Grundsätzliches 


 


(1) Wesentliche Voraussetzung für die Vergabe öffentlicher Aufträge ist die 


Zuverlässigkeit der Bewerber und Bieter. So sehen zum Beispiel § 6 EG Ab-


satz 4 Nummer 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 


(VOB/A), § 6 Absatz 5 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 


(VOL/A) beziehungsweise § 6 EG Absatz 4 VOL/A und § 4 Absatz 6 der Ver-


gabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) ausdrücklich vor, solche Un-


ternehmen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, die nach-


weislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit in 


Frage stellt. Nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A, § 16 Absatz 4 VOL/A be-


ziehungsweise § 19 EG Absatz 4 VOL/A und § 4 Absatz 9 VOF können diese 


Unternehmen von der Wertung und damit von der Auftragsvergabe ausge-


schlossen werden. 


 


(2) Der Ausschluss von unzuverlässigen Bewerbern oder Bietern gilt für die 


Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen und unabhängig davon, ob 


VOB/A beziehungsweise VOL/A anzuwenden sind oder ob es um freiberufli-


che Leistungen geht. Die folgenden Regelungen sind entsprechend anzu-


wenden. 


 


3.4.2 Schwere Verfehlungen 
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(1) Schwere Verfehlungen, die nach Maßgabe von Nummer 3.4.3 in der Re-


gel zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am 


Wettbewerb und zur Meldung bei der Melde- und Informationsstelle für Ver-


gabesperren führen, sind unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unter-


nehmen auch unabhängig von der Funktion des Täters oder Beteiligten, ins-


besondere: 


 


- Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen began-


gen worden sind, unter anderem Betrug, Subventionsbetrug, Untreue, 


Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Aus-


schreibungen, Bestechung (auch im geschäftlichen Verkehr) oder Vor-


teilsgewährung, 


- das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unerlaubten Vorteilen 


an Personen, die Amtsträgern oder für den öffentlichen Dienst Ver-


pflichteten nahe stehen, oder an freiberuflich Tätige, die bei der Verga-


be im Auftrag einer öffentlichen Vergabestelle tätig werden. 


 


(2) Verstöße gegen das GWB, unter anderem Absprachen über die Abgabe 


oder Nichtabgabe von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Pla-


nungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb 


zu unterlaufen, führen dann neben dem Ausschluss auch zur Meldung, wenn 


Tatsachen auch auf unrechtmäßige oder unlautere Einflussnahme auf das 


Vergabeverfahren hindeuten. 


 


3.4.3 Verfahren beim Ausschluss wegen Unzuverlässigkeit 


 


(1) Die Vergabestelle entscheidet im einzelnen Vergabeverfahren, ob ein Be-


werber oder Bieter wegen Unzuverlässigkeit von der Teilnahme am Wettbe-


werb beziehungsweise von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden soll.  


 


(2) In die Entscheidung sind die nach Maßgabe von Nummer 3.4.5 einzuho-


lenden Auskünfte der Melde- und Informationsstelle über Vergabesperren 


sowie die der Vergabestelle bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa 


der Rechnungsprüfung, der Strafverfolgungsbehörden oder der Landeskar-


tellbehörde, einzubeziehen. 
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(3) Bei nachgewiesenen schweren Verfehlungen ist der Bewerber oder Bieter 


in der Regel auszuschließen. Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der 


vorliegenden Tatsachen keine vernünftigen Zweifel an der schweren Verfeh-


lung bestehen. Der Bewerber oder Bieter kann dann auch nicht als Nachun-


ternehmer oder in einer Arbeitsgemeinschaft am Auftrag teilhaben. Bei der 


Entscheidung über den Ausschluss ist zu bestimmen, ob und gegebenenfalls 


für welchen Zeitraum der Bewerber oder Bieter im Bereich der Vergabestelle 


ausgeschlossen bleibt.  


 


(4) Soll ein Bewerber oder Bieter trotz Zweifel an seiner Zuverlässigkeit nicht 


ausgeschlossen werden, so sind die hierfür maßgeblichen Gründe aktenkun-


dig zu machen. Dies kommt beispielsweise in Betracht, wenn kein oder nur 


ein geringer Schaden eingetreten ist beziehungsweise wäre, der Schaden er-


setzt oder verbindlich anerkannt wurde und wenn der Bewerber oder Bieter 


unverzüglich durch geeignete organisatorische oder personelle Maßnahmen 


Vorsorge gegen die Wiederholung schwerer Verfehlungen getroffen hat. Über 


die Vergabe entscheidet in solchen Fällen die Behördenleitung, wenn dies 


nicht allgemein oder im Einzelfall delegiert wurde. 


 


(5) Die Ministerien können bestimmen, dass die Entscheidungen nach den 


Absätzen 1 und 4 ganz oder zum Teil von einer anderen Stelle getroffen wer-


den müssen. 


 


3.4.4 Einrichtung der Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren, Meldung, 


 Löschung der Meldung  


 


(1) Die Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren ist beim Regie-


rungspräsidium Karlsruhe, 76247 Karlsruhe, eingerichtet; E-Mail: 


poststelle@rpk.bwl.de . 


 


(2) Alle Stellen, die Bewerber oder Bieter wegen schwerer Verfehlungen nach 


Nummer 3.4.2 ausschließen, benachrichtigen hiervon unverzüglich die Mel-


de- und Informationsstelle. Dabei sind die aus Anlage 2 ersichtlichen Anga-


ben zu machen.  


 


(3) Die betroffenen Bewerber oder Bieter können gegenüber der Melde- und 


Informationsstelle jederzeit Stellung zu den über sie dort vorhandenen Mel-


dungen über Vergabesperren nehmen. Die Melde- und Informationsstelle hat 
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bei einem Vorbringen des Betroffenen Kontakt zu der Stelle aufzunehmen, 


die die Vergabesperre und die Eintragung veranlasst hat und diese um Über-


prüfung der Richtigkeit des Vorbringens zu bitten. Ergibt sich danach, dass 


die zu dem Betroffenen gespeicherten Daten unrichtig sind, sind diese zu lö-


schen oder zu berichtigen (§§ 22, 23 Landesdatenschutzgesetz - LDSG).  


 


(4) Ein von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossener Bewerber oder 


Bieter kann von der Stelle, die eine Meldung an die Melde- und Informations-


stelle abgesetzt hat, verlangen, dass sie den Ausschluss von der Teilnahme 


am Wettbewerb in ihrem Bereich aufhebt und die Löschung der Meldung ver-


anlasst. Dem soll entsprochen werden, wenn die Beweislage sich nachträg-


lich ändert und Zweifel am Vorliegen einer schweren Verfehlung entstehen 


oder wenn die Zuverlässigkeit nach den in Nummern 3.4.3 Absatz 4 Satz 2 


genannten Kriterien als wiederhergestellt anzusehen ist. Wird dem Begehren 


entsprochen, unterrichtet die Stelle unverzüglich die Melde- und Informations-


stelle. Die Regelungen des LDSG über die Löschung und Sperrung perso-


nenbezogener Daten (§§ 23, 24) sind zu beachten. 


 


(5) Die Meldungen sowie alle damit zusammenhängenden Daten werden 


nach Ablauf des zweiten auf die Meldung folgenden Jahres beziehungsweise 


nach Ablauf einer im Vergabeverfahren festgelegten längeren Sperrfrist oder 


aufgrund einer Mitteilung nach Absatz 4 vernichtet. Wird innerhalb der Frist 


eine weitere schwere Verfehlung gemeldet, werden die Meldungen nach Ab-


lauf der zuletzt endenden Sperrfrist vernichtet. 


 


3.4.5 Anfragen an die Melde- und Informationsstelle, Auskünfte 


 


(1) Bei Aufträgen mit einem Wert von über 50 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 


fragt die Vergabestelle vor der Vergabe (Zuschlag) grundsätzlich schriftlich 


bei der Melde- und Informationsstelle nach, ob Meldungen einer anderen 


Vergabestelle über den Bewerber oder Bieter vorliegen, der den Zuschlag er-


halten soll. Bei bevorstehenden Vergaben unterhalb der genannten Wert-


grenze steht die Anfrage im pflichtgemäßen Ermessen der Vergabestellen.  


 


(2) Eine schriftliche Anfrage nach Absatz 1 kann unterbleiben, wenn auf an-


dere Weise, zum Beispiel durch Internet-Bekanntmachung der Melde- und In-


formationsstelle auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe, 
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sichergestellt ist, dass zweifelsfrei Kenntnis über das Fehlen entsprechender 


Eintragungen erlangt werden kann.  


 


(3) Auskünfte über vorliegende Meldungen bezüglich des Bewerbers oder 


Bieters, der den Zuschlag erhalten soll, werden nur auf schriftliche Anfrage 


erteilt. Sie werden der anfragenden Vergabestelle nur übermittelt, damit diese 


über einen Ausschluss im anhängigen Vergabeverfahren entscheiden kann. 


Dabei ist der Inhalt einer vorliegenden Stellungnahme des betroffenen Be-


werbers oder Bieters zur Meldung mitzuteilen.  


 


3.4.6 Unterrichtung des betroffenen Bewerbers oder Bieters 


 


(1) Werden Vergabeunterlagen übersandt beziehungsweise wird zur Abgabe 


von Angeboten aufgefordert, sind die Adressaten darüber zu unterrichten, 


dass unter Umständen vor einer Vergabe von Aufträgen bei der Melde- und 


Informationsstelle für Vergabesperren hinsichtlich des Bewerbers oder Bie-


ters, der den Zuschlag erhalten soll, angefragt wird, um dessen Zuverlässig-


keit zu prüfen und dass ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen im lau-


fenden Verfahren der Melde- und Informationsstelle mitgeteilt wird.  


 


(2) Gleichzeitig mit der Meldung über einen verhängten Ausschluss an die 


Melde- und Informationsstelle ist der Bewerber beziehungsweise Bieter hier-


von zu unterrichten. Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass es ihm freisteht, 


gegenüber der Melde- und Informationsstelle zur Sache Stellung zu nehmen. 


 


3.5 Förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen 


 


Werden öffentliche Aufgaben insbesondere im Zusammenhang mit der Aus-


schreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung nicht von der Behörde 


wahrgenommen, sondern eine andere Person oder Stelle damit beauftragt, 


soll der Beauftragte auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 


gemäß dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Perso-


nen (Verpflichtungsgesetz) verpflichtet werden. Damit werden unter anderem 


die Strafdrohungen der §§ 331 und 332 StGB (Vorteilsannahme und Be-


stechlichkeit) sowie § 353b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und 


einer besonderen Geheimhaltungspflicht) auch gegenüber diesen Personen 


wirksam.  
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4 Bekämpfung von Korruption 
 


4.1 Informationsgewinnung 


 


4.1.1 Hinweise auf Korruption 


 


(1) Ein Hinweis auf Korruption kann sich aus beobachteten Anzeichen, den 


sozialneutralen Indikatoren nach Absatz 2 oder den Alarmindikatoren nach 


Absatz 3 ergeben. Für eine entsprechende Feststellung ist in jedem Fall eine 


umfassende Bewertung notwendig. An die Bewertung von sozialneutralen In-


dikatoren und Alarmindikatoren sind unterschiedliche Anforderungen zu stel-


len. Solche Anzeichen ergeben sich insbesondere aus dem Verhalten von 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Behörden achten auf die Anzeichen für 


Korruption nach den Absätzen 2 und 3 und gehen diesen in verhältnismäßi-


ger Art nach. 


 


(2) Das Vorliegen sozialneutraler Indikatoren ergibt für sich genommen kei-


nen klaren Hinweis auf Korruption, sondern bedarf für die Feststellung eines 


solchen Hinweises einer Bewertung unter Berücksichtigung der Gesamtum-


stände. Sozialneutrale Indikatoren sind: 


 


- aufwändiger Lebensstil, der mit dem Einkommen nicht erklärlich ist, 


- sich plötzlich ändernder Lebensstil, 


- unerklärliches Absondern, Verschlossenheit gegenüber Kollegen und 


Vorgesetzten, 


- soziale und charakterliche Probleme, 


- Nebentätigkeiten mit kritischer Nähe zur dienstlichen Tätigkeit, 


- Annahme von Einladungen bei Außenkontakten, die über den dienst-


lich veranlassten sozialadäquaten Rahmen hinausgehen, 


- häufiger privater Umgang mit Auftragnehmern, Bietern und Antragstel-


lern, 


- unüblich günstige Sonderkonditionen beim Einkauf, 


- Anbieten kostenloser oder günstiger Dienstleistungen, 


- aufwändige Werbegeschenke, 


- Großzügigkeit von Unternehmern, 


- vermeintliche Unabkömmlichkeit, Verzicht auf Freizeit und Anwesen-


heit auch bei Krankheit, 
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- Mitnahme von Vorgängen nach Hause, 


- plötzlicher, nicht erklärlicher Meinungswandel, 


- Verweigerung bei Umsetzungen, Abordnungen und Versetzungen, 


- unüblich salopper Umgangston zwischen Mitarbeiterinnen und Mitar-


beitern und Unternehmern oder 


- das Ausbleiben von Beschwerden, wo sonst üblich. 


 


(3) Das Vorliegen von Alarmindikatoren legt einen Hinweis auf Korruption na-


he, bedarf für die Feststellung eines solchen Hinweises ebenfalls einer Be-


wertung. Alarmindikatoren sind: 


 


- unerklärliche Entscheidungen, die einen bestimmten Bieter oder An-


tragsteller begünstigen, 


- unterschiedliche Beurteilung von Vorgängen mit gleichem Sachverhalt, 


- Missbrauch von Ermessensspielräumen, 


- Verzicht auf Kontrollen oder Überprüfungen, obwohl hierzu Anlass be-


steht, 


- Beeinflussung der Vorgangsbearbeitung durch sachlich nicht zuständi-


ge Bedienstete, 


- Ignorieren oder Übersehen von Mitzeichnungspflichten, 


- bewusstes Übergehen von Vorgesetzten, 


- wiederholte Wahrnehmung von Außenterminen ohne plausiblen An-


lass, 


- unzulässige Ausweitung der Delegationsvorgaben, 


- Abschluss eines Vertrags mit ungünstigen Bedingungen, der die Be-


hörde langfristig bindet, 


- wiederholte Bevorzugung bestimmter Bieter, 


- auffallende Nachgiebigkeit bei Vertragsverhandlungen, 


- fehlende Eingangsstempel im Schriftverkehr mit Bietern, Antragstellern 


oder Auftragnehmern, 


- unerklärliche Verfahrensbeschleunigung, 


- Vernachlässigung rechtlicher Bedenken und anderer Einwände oder 


- die Vorgabe eines Vorgesetzten, Vorgang ohne Prüfung „zustimmend“ 


zu bearbeiten. 


 


(4) Das Innenministerium stellt Handreichungen zur Korruptionsprävention zur 


Verfügung. 
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4.1.2 Rechtsaufsicht und Prüfung 


 


(1) Die staatlichen Rechtsaufsichtsbehörden achten bei ihren Prüfungen ver-


stärkt auf Anzeichen für Korruption und prüfen schwerpunktmäßig in Berei-


chen, die besonders anfällig für Korruption sind. 


 


(2) Sie unterrichten die zuständige Strafverfolgungsbehörde nach pflichtge-


mäßem Ermessen, wenn bei ihrer Prüfung Verdachtsmomente für Beste-


chungs- oder Begleitdelikte aufgedeckt werden. 


 


(3) Rechnungshof, Staatliche Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprü-


fungsanstalt sind aufgerufen, entsprechend zu verfahren.  


 


4.1.3 Unterrichtung von Vorgesetzten, Dienstvorgesetzten oder übergeordneten 


Behörden 


 


(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Vorgesetzten un-


verzüglich zu unterrichten, wenn sie Anzeichen nach Nummer 4.1.1 beobach-


ten. Die Bewertung, ob aufgrund der Anzeichen ein Hinweis auf Korruption 


festgestellt wird, obliegt den Vorgesetzten.  


 


(2) Tatsachen, aus denen sich ein Verdacht ergibt, dass Vorgesetzte oder 


Dienstvorgesetzte in strafbare Handlungen verwickelt sind, können, ohne 


dass der Dienstweg eingehalten werden muss, unmittelbar dem Dienstvorge-


setzten, jeder vorgesetzten Dienststelle oder der hierfür bestimmten Stelle im 


zuständigen Ministerium mitgeteilt werden. Die Mitteilung wird auf Wunsch 


vertraulich behandelt, soweit dies rechtlich möglich ist. 


 


4.1.4 Unterrichtung des Vertrauensanwalts 


 


(1) Das Land hat einen freiberuflich tätigen Rechtsanwalt als Vertrauensan-


walt beauftragt. Den Ressorts steht es frei, für ihren jeweiligen Geschäftsbe-


reich mit diesem einen Einzelvertrag abzuschließen. Der Abschluss eines 


Einzelvertrages ist Voraussetzung dafür, dass der Vertrauensanwalt für das 


jeweilige Ressort tätig wird. 


 


(2) Der Vertrauensanwalt steht im Rahmen seiner Mandatierung Bürgerinnen 


und Bürgern, Beschäftigten und Geschäftspartnern der Landesverwaltung als 
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unabhängiger Ansprechpartner zur Verfügung und nimmt Mitteilungen entge-


gen, die Verdachtsmomente für Korruptionsstraftaten enthalten. Ziel seiner 


Arbeit ist die Aufklärung von Korruptionssachverhalten. Hinweise werden auf 


ihre Glaubwürdigkeit und strafrechtliche Relevanz geprüft. Bei Vorliegen hin-


reichender Verdachtsmomente für ein Fehlverhalten von Beschäftigten oder 


von Dritten zu Lasten des Landes wird der Sachverhalt der zuständigen 


obersten Landesbehörde gemeldet, die das weitere Verfahren steuert. 


 


(3) Der Vertrauensanwalt kann der Hinweisgeberin beziehungsweise dem 


Hinweisgeber auf Wunsch Vertraulichkeit zusichern.  


 


(4) In den Ressorts einschließlich deren nachgeordneter Geschäftsbereiche, 


die einen Einzelvertrag mit dem Vertrauensanwalt abgeschlossen haben, ist 


der Unterrichtungspflicht gemäß Nummer 4.1.3 Absatz 1 und 2 Rechnung ge-


tragen, wenn der Vertrauensanwalt über den konkreten Korruptionsverdacht 


informiert wird. 


 


(5) Person, Kontaktadresse und Aufgaben des beauftragten Vertrauensan-


walts sind auf der Internetseite des Innenministeriums und im Landesintranet 


abrufbar. Ein Merkblatt zum Vertrauensanwalt ist als Anlage 3 beigefügt. 


 


4.1.5 Anonymes Hinweisaufnahmesystem 


 


(1) Das anonyme Hinweisaufnahmesystem „Business Keeper Monitoring Sys-


tem (BKMS)“ steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, um Ver-


dachtsmomente zur Korruption mitzuteilen.  


 


(2) Die Hinweisgeberin beziehungsweise der Hinweisgeber bleiben anonym. 


Das Landeskriminalamt kann über das System bei Bedarf mit dem weiterhin 


anonym bleibenden Hinweisgeber Kontakt aufnehmen, um den Sachverhalt 


zu verifizieren. 


 


(3) Das Landeskriminalamt prüft die eingehenden Hinweise auf Glaubwürdig-


keit und strafrechtliche Relevanz. Bei Vorliegen hinreichender Verdachtsmo-


mente wird der Sachverhalt der örtlich zuständigen Polizeidienststelle über-


mittelt. In besonderen Fällen ermittelt das Landeskriminalamt. Bei Vorliegen 


hinreichender Verdachtsmomente für ein Fehlverhalten von Beschäftigten 
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oder von Dritten zu Lasten des Landes wird der Sachverhalt der zuständigen 


obersten Landesbehörde gemeldet. 


 


(4) Das anonyme Hinweisaufnahmesystem ist über die Internetseiten des In-


nenministeriums und des Landeskriminalamtes verfügbar.  


 


4.2 Maßnahmen bei Auftreten eines Verdachts 


 


(1) Wird wegen Anzeichen für Korruption zunächst verwaltungsintern ermit-


telt, ist darauf zu achten, dass spätere Ermittlungen der Strafverfolgungsbe-


hörden nicht gefährdet werden, zum Beispiel dadurch, dass ein Tatverdächti-


ger gewarnt wird.  


 


(2) Hat sich ein Korruptionsverdacht erhärtet, werden unverzüglich die Maß-


nahmen eingeleitet, die erforderlich sind, um Schaden abzuwenden. Ist ein 


Schaden bereits eingetreten, sind die Ersatzansprüche geltend zu machen, 


sobald die Beweislage dies zulässt. Der Dienstherr hat auf Grund des Ver-


bots der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen 


nach § 42 BeamtStG einen Anspruch gegen seine Beamtinnen und Beamten 


auf Herausgabe von Bestechungszuwendungen, soweit nicht im Strafverfah-


ren der Verfall angeordnet wurde.  


 


4.3 Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden  


 


(1) Besteht aufgrund konkreter Tatsachen der Verdacht eines Bestechungs-


delikts (Nummer 2 Absatz 2 Buchstabe a) oder eines Begleitdelikts (Nummer 


2 Absatz 2 Buchstabe b), das im Zusammenhang mit einem Bestechungsde-


likt stehen kann, unterrichtet die Behörde, gegebenenfalls nach Abstimmung 


mit der nächsthöheren Behörde, nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-


gen unverzüglich die Strafverfolgungsbehörden. 


 


(2) Die Strafverfolgungsbehörden sind bei einem Verdacht auf Vorliegen ei-


nes Bestechungsdelikts frühzeitig zu unterrichten. 


 


(3) Bei einem Verdacht auf Vorliegen eines Begleitdelikts, das im Zusam-


menhang mit einem Bestechungsdelikt stehen kann, sollen die Strafverfol-


gungsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen unterrichtet werden. Dabei 


sind insbesondere zu berücksichtigen: 
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- das kriminelle Gewicht der mutmaßlichen Tat, 


- das Maß der Pflichtwidrigkeit der Diensthandlung, 


- die Höhe des erstrebten oder erlangten Vorteils,  


- der Umfang oder die Dauer des mutmaßlichen Fehlverhaltens und  


- die Notwendigkeit, mit strafprozessualen Zwangsmitteln die mutmaßli-


che Tat aufzuklären. 


 


Im Zweifel liegt es im öffentlichen Interesse, dass die Behörden bei Verdacht 


einer Straftat die Strafverfolgungsbehörden unterrichten. Wird davon abge-


sehen, ist die nächsthöhere Behörde zu unterrichten. Unberührt bleibt das 


Recht, Strafanzeige zu erstatten. 


 


(4) Die Mitteilung ist an die Polizei oder Staatsanwaltschaft zu richten. 


 


(5) Ist die Strafverfolgungsbehörde unterrichtet, richtet sich disziplinarrechtlich 


das weitere Vorgehen nach §§ 8, 12 des Landesdisziplinargesetzes (LDG). 


Von der Möglichkeit nach § 8 Absatz 3 in Verbindung mit § 13 LDG soll mög-


lichst Gebrauch gemacht werden. 


 


(6) Auf die Mitwirkungspflicht der Behörden nach § 161 der Strafprozessord-


nung (StPO) wird hingewiesen. 


 
 
5 Schlussbestimmungen 
 


(1) Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft. 


 


(2) Sie gilt bis einschließlich 31. Dezember 2019. 


 


(3) Das Innenministerium wird ermächtigt, die Anlagen zu dieser Vorschrift, 


sofern erforderlich, im Einvernehmen mit dem betroffenen Ressort fortzu-


schreiben. 
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Anlage 1 zu Nummern 3.1.2 Absatz 1, 3.2.2 Absatz 2, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 
 
 


Ressortübergreifende Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
mit korruptionshemmender Wirkung 


 


 


Viele Rechts- und Verwaltungsvorschriften enthalten Bestimmungen, die unmittelbar 


oder mittelbar korruptionshemmende Wirkung haben. Die nachfolgende Übersicht ist 


nicht abschließend; sie beschränkt sich vor allem auf solche Vorschriften, die allgemei-


ne Bedeutung haben. Es ist die jeweils geltende Fassung anzuwenden. 


 


1. Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen 


 


§§ 40, 42 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) 


 


Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Landesbeamtengesetz  


 


§ 3 Absatz 3 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 


 


§ 3 Absatz 2 des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst (TVöD) 


 


Hinweise des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zum Arbeits- und Tarif-


recht, Sozialversicherungsrecht, Zusatzversorgungsrecht 


 


2. Nebentätigkeiten 


 


§§ 60 bis 66 des Landesbeamtengesetzes (LBG) 


 


Verordnung der Landesregierung über die Nebentätigkeiten der Beamten und 


Richter (Landesnebentätigkeitsverordnung - LNTVO) 


 


Verordnung der Landesregierung über die Nebentätigkeit des beamteten wissen-


schaftlichen und künstlerischen Personals der Hochschulen (Hochschulnebentä-


tigkeitsverordnung - HNTVO) 


 


§ 3 Absatz 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
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Hinweise des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zum Arbeits- und Tarif-


recht, Sozialversicherungsrecht, Zusatzversorgungsrecht 


 


3. Haushalts- und Kassenwesen 


 


§ 77 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) 


 


Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung für Baden-


Württemberg (VV-LHO zu Teil IV (§§ 70 ff.)) 


 


4. Vergabewesen 


 


Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vierter Teil: Vergabe öffent-


licher Aufträge 


 


Vergabeverordnung (VgV) 


 


§ 55 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 


 


Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung für Baden-


Württemberg (VV-LHO) 


 


Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Beschaffung in der Landes-


verwaltung (Beschaffungsanordnung - BAO) 


 


Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zur Anwendung 


der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A), Teil B 


(VOB/B) und Teil C (VOB/C), Ausgabe 2012 und zur Aufhebung der Verwal-


tungsvorschrift der Ministerien über die Anwendung der Vergabe- und Vertrags-


ordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A), Teil B (VOB/B) und Teil C (VOB/C), 


Ausgabe 2009 


 


Verwaltungsvorschrift der Ministerien über die Anwendung der Vergabe- und Ver-


tragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A), Ausgabe 2009, Teil B (VOL/B) und 


der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) 


 


Verwaltungsvorschrift der Ministerien über Vertragsbedingungen auf dem Gebiet 


der Informationstechnik  







 


 


23 


 


Bekanntmachung des Innenministeriums über die Richtlinien der Landesregie-


rung für den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) in der 


Landesverwaltung (e-Government-Richtlinien Baden-Württemberg 2005) 


 


§ 22 des Gesetzes zur Mittelstandsförderung 


 


Verwaltungsvorschrift der Ministerien über die Beteiligung der mittelständischen 


Wirtschaft an der Vergabe öffentlicher Aufträge (Mittelstandsrichtlinien für öffent-


liche Aufträge - MRöA) 


 


5. Pfändungen und Abtretungen 


 


Verfahrenshinweise des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft beim Eingang 


von Pfändungs- und Abtretungsmitteilungen des Landesamts für Besoldung und 


Versorgung vom 8. Dezember 2004 (nicht veröffentlicht; Az. des Ministeriums für 


Finanzen und Wirtschaft: 1-0300.2/3). 


 


6. Vorschriften für den kommunalen Bereich 


 


Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) - Dritter und Vierter Teil - 


 


Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung für 


Baden-Württemberg (DVO GemO)  


 


Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden 


(Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)  


 


Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden 


(Gemeindekassenverordnung - GemKVO)  


 


Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Ge-


meindeprüfungsordnung - GemPrO)  


 


Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Vergabe von Aufträgen im 


kommunalen Bereich (VergabeVwV)  
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Anlage 2 zu Nummer 3.4.4 Absatz 2 


 


An die 


Vergabekammer beim 


Regierungspräsidium Karlsruhe 


Schlossplatz 1 - 3 


76247 Karlsruhe 


 


 


Meldung einer Vergabesperre 


 


 


1 Meldende Stelle 


 


 


2 Zeitpunkt, sachliche und zeitliche Reichweite der Vergabesperre 


 


 


3 Angaben über das betroffene Unternehmen 


 


3.1 Name, Anschrift 


 


3.2 Gewerbezweig, Branche 


 


3.3 gegebenenfalls Handelsregisternummer 


 


3.4 gegebenenfalls Informationen über eine Konzernstruktur (Mutter-Tochter-


Gesellschaft und so weiter) 


 


 


4 Verfehlung1 


 


4.1 Art und Weise (Beschreibung in Stichworten) 


 


4.2 Nachweise 


 


                                                           
1 Bitte nur wesentlichen Sachverhalt ohne Nennung von Personen angeben. 
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Anlage 3 zu Nummer 4.1.4 Absatz 5 


 


Merkblatt zur  
Einführung des Vertrauensanwalts 


 


1. Zielsetzung 


 


Das Ansehen und die Integrität der öffentlichen Verwaltung ist für einen funktionie-


renden Rechtsstaat von grundlegender Bedeutung. Korruption richtet große volks-


wirtschaftliche Schäden an und gefährdet das Vertrauen in Staat und Verwaltung. 


Die Bekämpfung und Verhütung von Korruption ist daher wesentliches Ziel des 


Landes. 


  


Durch die Verwaltungsvorschrift zur Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 


19. Dezember 2005 (GABl. 2006, Seite 125, 126) wurde die Möglichkeit eröffnet, 


als vorbeugende Maßnahme zur Korruptionsbekämpfung einen Vertrauensanwalt 


zu bestellen. Dieser soll als unabhängige Anlaufstelle außerhalb der Verwaltung 


wegen möglicherweise korruptionsrelevanter Vorgänge kontaktiert werden können. 


Das Innenministerium hat für das Land einen Rahmenvertrag mit einem Vertrau-


ensanwalt und einen Einzelvertrag für sich und seinen nachgeordneten Geschäfts-


bereich abgeschlossen.  


 


2. Aufgaben des Vertrauensanwalts 


 


Der Vertrauensanwalt steht seit 1. September 2009 allen Bürgerinnen und Bür-


gern, Beschäftigten und Geschäftspartnern der Landesverwaltung als unabhängiger 


Ansprechpartner zur Verfügung. Als Anlaufstelle nimmt er Mitteilungen entgegen, 


die Verdachtsmomente für Korruptionsstraftaten enthalten und prüft diese auf ihre 


Glaubwürdigkeit und strafrechtliche Relevanz. Ziel seiner Arbeit ist die Aufklärung 


von Korruptionssachverhalten. 


 


Bei Vorliegen hinreichender Verdachtsmomente für ein Fehlverhalten von Beschäf-


tigten oder von Dritten zu Lasten des Landes wird der Sachverhalt der zuständigen 


obersten Landesbehörde gemeldet. Diese steuert das weitere Verfahren und kann 


gegebenenfalls den Vertrauensanwalt darum bitten, Rückfragen an den Hinweisge-


ber beziehungsweise die Hinweisgeberin weiterzuleiten. Der Vertrauensanwalt ist 


ein weiterer Baustein im vorhandenen Maßnahmenkatalog des Landes zur Korrup-


tionsbekämpfung.  
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3. Rechtliche Stellung  


 


Der Vertrauensanwalt wird als selbstständiger und unabhängiger Rechtsanwalt  


tätig. Er unterliegt keinen Weisungen des Landes hinsichtlich der inhaltlichen Sach-


behandlung. Er entscheidet nach pflichtgemäßer Prüfung, ob und inwieweit er den 


Sachverhalt der auf Seiten des Landes zuständigen Stelle weitermeldet. Hierbei 


orientiert er sich an den Maßstäben der Strafprozessordnung für das Vorliegen ei-


nes Anfangsverdachts. Liegt nach seiner Beurteilung ein solcher Verdacht vor, ist 


der Sachverhalt dem Land mitzuteilen. 


 


Der Vertrauensanwalt kann einem Hinweisgeber auf Wunsch Vertraulichkeit zusi-


chern. Auf Grund seiner anwaltlichen Schweigepflicht darf er in diesem Fall ohne 


Einwilligung seines Hinweisgebers dessen Identität weder dem Land noch Dritten 


offenbaren. Soll der Vertrauensanwalt in einem Straf- oder Zivilverfahren als Zeuge 


vernommen werden, darf er den Namen und die Identität des Hinweisgebers nur of-


fenbaren, wenn ihm dies sowohl vom Land als auch vom Hinweisgeber gestattet 


wird.  


 


4. Anwendungsbereich 


 


Neben dem Innenministerium beteiligen sich das Ministerium für Finanzen und 


Wirtschaft, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, das Ministerium für Arbeit 


und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren, das Ministerium für Ländlichen 


Raum und Verbraucherschutz, das Justizministerium und das Ministerium für Integ-


ration an der Einführung des Vertrauensanwalts. Jedes Ressort schließt dabei ei-


nen eigenen Vertrag für sich und seinen ihm nachgeordneten Geschäftsbereich ab 


und benennt mindestens einen Ressortansprechpartner für den Vertrauensanwalt. 


 


5. Kontaktdaten des Vertrauensanwalts 


 


Als Vertrauensanwalt wurde Rechtsanwalt Dr. Klaus Abele, Karlsplatz 4 aus 73614 


Schorndorf beauftragt. Erreichbar ist Herr Dr. Abele unter der Telefonnummer 


07181/ 93200 und über die E-Mail-Adresse: vertrauensanwalt@abele-kanzlei.de. 


 


6. Aufgaben der Dienststellen 


 


Die Dienststellen haben in diesem Zusammenhang die gleichen Aufgaben, wie sie 


sich bereits aus der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung ergeben. Wird 
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nach der ersten Tätigkeit des Vertrauensanwalts ein Sachverhalt an die Dienststelle 


weitergeleitet, ist diese zur Mitwirkung an der Aufklärung und Weiterverfolgung des 


Sachverhalts im Zusammenwirken mit dem zuständigen Ressortansprechpartner 


(vergleiche Nummer 4) und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Vertrau-


ensanwalt verpflichtet.  


 


Davon unberührt bleiben die eigenen Pflichten der Dienststelle, der Führungskräfte 


und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Aufklärung von und im Umgang mit 


Korruptionssachverhalten nach der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung, 


die unabhängig von der Institution Vertrauensanwalt fortbestehen (vergleiche Num-


mern 3.1 ff, 3.1.3, 4.1.3 und 4.2 ff der VwV).  


 


Nach Nummer 4.3 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung besteht für Be-


hörden unter den dort in den Absätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen die Not-


wendigkeit, die Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten. Dies erfolgt insbe-


sondere, wenn aufgrund konkreter Tatsachen der Verdacht eines Bestechungsde-


likts besteht. Die Prüfung und Entscheidung darüber, ob eine Unterrichtung im Ein-


zelfall erforderlich ist, obliegt nach Nummer 3.1.1 der VwV der Behördenleitung 


oder der dafür von ihr ausdrücklich bestimmten Organisationseinheit. 


 


Wegen der beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht nach § 45 BeamtStG muss ein vom 


Vertrauensanwalt mitgeteilter Sachverhalt sorgfältig daraufhin überprüft werden, ob 


konkrete Tatsachen für den Verdacht eines Bestechungs- oder Begleitdelikts spre-


chen. 


 


Diese Prüfung kann im Einzelfall schwierig sein. Um den beteiligten Ministerien und  


Behörden dabei gegebenenfalls Unterstützung zu bieten, hat das Innenministerium 


mit den Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe Kontakt aufgenom-


men und mit diesen die nachfolgend skizzierte Vereinbarung über die Einrichtung 


zentraler Ansprechpartner getroffen. 


 


Die von den Ressorts benannten Ansprechpartner für den Vertrauensanwalt und 


die Behördenleitungen von Behörden, die an der Maßnahme Vertrauensanwalt be-


teiligt sind und in einem konkreten Verdachtsfall Zweifel haben, ob zureichende tat-


sächliche Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Anfangsverdacht bestehen, kön-


nen sich bei den Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe an den von 


diesen benannten jeweiligen zentralen Ansprechpartner wenden.  
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Deren Zuständigkeit richtet sich nach der Tatortzuständigkeit. Als Ansprechpartner 


wurde für den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart 


 


Herr Oberstaatsanwalt Rörig 


Telefon: 0711/ 212- 3373 


Telefax: 0711/ 212- 3383 


E-Mail: roerig@genstastuttgart.justiz.bwl.de 


 


für den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe 


 


Herr Leitender Oberstaatsanwalt Gremmelmaier 


Telefon: 0721/ 926- 2084 


Telefax: 0721/ 926- 5004 


E-Mail: gremmelmaier@genstakarlsruhe.justiz.bwl.de 


 


benannt. Eine Kontaktaufnahme soll über ein persönliches Gespräch erfolgen. Die 


Mitteilungen werden vom zentralen Ansprechpartner in einem Beobachtungsvor-


gang nochmals daraufhin überprüft, ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für 


verfolgbare Straftaten bestehen. Bejahendenfalls wird der Vorgang von den Gene-


ralstaatsanwaltschaften an die jeweils zuständige landgerichtliche Staatsanwalt-


schaft zur weiteren Veranlassung weitergeleitet 


 


7. Betroffenheit des Einzelnen 


 


Zur Aufklärung und Prävention im Kampf gegen Korruption sind wir auf Ihre Hilfe 


angewiesen. Über die Verbesserung interner Kontrollmechanismen hinaus setzen 


wir dabei auch auf die Zusammenarbeit mit dem externen Vertrauensanwalt als 


unabhängigen Ansprechpartner. Gerade bei Korruptionsdelikten besteht die Not-


wendigkeit, alle Möglichkeiten zur Aufklärung zu nutzen, da Korruption ein typi-


sches Delikt mit hohem Dunkelfeld ist. Die zur Verfolgung von Korruptionsdelikten 


zuständigen Behörden sind daher auf jeden Hinweis angewiesen. Bitte unterstüt-


zen Sie uns daher auch in Ihrem eigenen Interesse bei der Aufklärung von 


Korruptionssachverhalten! 
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Ausfüllhinweise 0230/484 
 


 


Ausfüllhinweise 0230/484 


 


Antragsbegleitschreiben 0230/484 


- Seite 1:  Name und Anschrift des Bewerbers  


- Seite 2, Nr. 4: vorgegebene Angaben zum verantwortlichen Ansprechpartner 


- Seite 2, Nr. 5: Präqualifizierungsnachweis (falls vorhanden) 


- Seite 3, Nr. 6: Ort, Datum, Name des Unterzeichnenden, Firma ggf. Stempel, Unter-


schrift/Signatur 


Hinweis: Bitte beachten Sie die Erläuterungen unterhalb des Unterschriftenfeldes! 


 


 


Anlage 4 zum Vertrag – Geheimhaltungsvereinbarung 


- Seite 1: Aktenzeichens (Az.:) des Verfahrens 


- Seite 1: Name, Anschrift des Bewerbers 


 


 


Anlage 5 zum Vertrag – Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer_TWB 


- Ankreuzen „Ja“ oder „Nein“ 


Sofern der Bewerber im Formular „Ja“ ankreuzt, sind die nachfolgenden Angaben zu tätigen: 


- Aktenzeichens des Verfahrens 


- Name des Bewerbers 


- Name und Adresse Unterauftragnehmer 


- Beschreibung der Leistung, die der Unterauftragnehmer übernehmen wird (Art und Um-


fang) 


- Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift des Unterauftragnehmers 


 


 


Anlage 6 zum Vertrag - Vollmacht Bewerber-/Bietergemeinschaft_TWB 


- Ankreuzen „Ja“ oder „Nein“ 


Sofern der Bewerber im Formular „Ja“ ankreuzt, sind die nachfolgenden Angaben zu tätigen: 


- Namen aller Mitglieder der Bietergemeinschaft 


- Aktenzeichens des Verfahrens 


- Name des Vollmachtgebers 


- Name des Generalbevollmächtigten 


- Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift des Unterauftragnehmers 
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Ausfüllhinweise 0230/484 
 


 


ggf. Anlage 9 zum Vertrag – Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt Unterauftrag-


nehmer_TWB 


- Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift des Unterauftragnehmers 


 


 


Antragsblatt – Allgemeine Angaben TWB 0230/484 


- Ausfüllen der Seiten 2 bis 5 


 


 


Antragsblatt – Unternehmen TWB 0230/484 


- Ausfüllen der Seiten 2 bis 8 


 


 


Antragsblatt Projektmanager 0230/484 


- Ausfüllen der Seiten 2 bis 11 


 


 


Antragsblatt Servicemanager 0230/484 


- Ausfüllen der Seiten 2 bis 9 


 


 


Antragsblatt Softwareentwickler 0230/484 


- Ausfüllen der Seiten 2 bis 13 


 


 


Antragsblatt Trainer Einführung 0230/484 


- Ausfüllen der Seiten 2 bis 10 


 








 


 


 


Bewerbungsbedingungen  


Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 


Hier: Teilnahmewettbewerb 


 


 


 


Beschaffung eines Fachverfahrens  


Lernmanagement-System 
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1 Allgemeines 


1.1 Auftraggeber, Vergabe- und Kontaktstelle 


Auftraggeberin ist das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für 


Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 70029 Stuttgart, vertreten durch den 


Ministerialdirektor Herr Michael Föll.  


Die Vergabestelle der BITBW führt das Vergabeverfahren durch und ist bis zu dessen 


Abschluss alleinige Ansprechpartnerin für die teilnehmenden Personen bzw. 


Unternehmen. Für die Kommunikation mit der Auftraggeberin bzw. der Vergabestelle 


während des Vergabeverfahrens gilt Kapitel 2.4. 


1.2 Bewerber / Bieter / Auftragnehmer 


Zum Teilnahmewettbewerb werden natürliche und juristische Personen als 


Einzelunternehmen oder als Zusammenschluss von natürlichen und/oder juristischen 


Personen als Bewerbergemeinschaften zugelassen. 


Die Teilnehmer an dem Vergabeverfahren werden im Rahmen des 


Teilnahmewettbewerbs als Bewerber und in dem sich daran anschließenden 


Verhandlungsverfahren als Bieter bezeichnet. Der Bieter, dessen Angebot den Zuschlag 


erhält, wird als Auftragnehmer bezeichnet. 


1.3 Gegenstand des Vergabeverfahrens 


Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Beschaffung eines Fachverfahrens 


„Lernmanagement-System“ für das Land Baden-Württemberg.  


1.4 Meilensteine des Teilnahmewettbewerbs 


Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den derzeit geplanten 


Verfahrensablauf. Der Zeitplan ist nicht verbindlich. Die Vergabestelle behält sich vor, 


diesen Zeitplan im Verlauf des Verfahrens abzuändern, soweit es sich für einen 


ordnungsgemäßen und zweckentsprechenden Verfahrensablauf als notwendig erweist. 


Meilenstein Zeitpunkt 


Absendung der Veröffentlichung 03.12.2019 


Frist für Bewerberfragen bis spätestens 08.01.2020, 14:00 Uhr 


Frist zur Abgabe des Teilnahmeantrags (Teil-
nahmefrist)  


17.01.2020, 10:00 Uhr 







 Bewerbungsbedingungen TWB 
 


 
Az.: 0230/484  Seite 4 von 15 


Meilenstein Zeitpunkt 


Informatorisch werden folgende voraussichtlichen Termine des Verhand-
lungsverfahrens mitgeteilt: 


Versand der Aufforderung zur Abgabe der 
Erstangebote (Verhandlungsverfahren) 


13.02.2020 


Frist für Bieterfragen bis spätestens 04.03.2020, 14:00 Uhr 


Ende Angebotsfrist Erstangebote 16.03.2020, 10:00 Uhr 


Erste Verhandlungsrunde inkl. Bieterpräsenta-
tion  


13.04.2020 – 24.04.2020 


Versand der Aufforderung zur Abgabe 
Folgeangebot 


12.05.2020 


Ende Angebotsfrist Folgeangebot 29.05.2020, 10:00 Uhr 


Zweite Verhandlungsrunde 29.06.2020 – 03.07.2020 


Versand der Aufforderung zur Abgabe des 
finalen Angebots (best and final offer) 


15.07.2020 


Frist für Bieterfragen bis spätestens 22.07.2020, 14:00 Uhr 


Ende Angebotsfrist (best and final offer) 31.07.2020, 10:00 Uhr 


Mitteilung nach § 134 Abs. 2 GWB (verkürzte 
Frist 10 Tage)  


01.09.2020 


Zuschlagserteilung und Beginn Vertragslauf-
zeit 


14.09.2020 


Bindefrist 31.12.2020 


 
Der Auftraggeber behält sich vor, bereits nach der ersten Verhandlungsrunde und auf 


das sich daran anschließende Angebot den Zuschlag zu erteilen. Eine weitere 


Verhandlungsrunde wird dann nicht durchgeführt. Sofern dies geschieht, werden die 


Bieter entsprechend informiert. 


2 Bedingungen des Vergabeverfahrens 


2.1 Anwendbare Bestimmungen 


Für das Vergabeverfahren finden der 4. Teil des Gesetzes gegen 


Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Verordnung über die Vergabe öffentlicher 


Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) Anwendung, ohne dass diese Bestimmungen 
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Vertragsinhalt werden. Daneben gelten die in diesem und in den folgenden Kapiteln 


genannten Bedingungen. 


2.2 Verfahrensart 


Die Vergabe wird als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt (§§ 


119 Abs. 5 GWB, 17 VgV). 


2.3 Vollständigkeit der Unterlagen 


Sämtliche Vergabeunterlagen des Teilnahmewettbewerbs und des 


Verhandlungsverfahrens einschließlich ihrer jeweiligen Anlagen und/oder Anhänge 


(Vergabeunterlagen) bestehen aus fortlaufend nummerierten Seiten. Sollten Seiten 


und/oder angegebene Anlagen und/oder Anhänge fehlen, so obliegt es dem Bewerber, 


diese von der Vergabestelle unverzüglich anzufordern. 


2.4 Kommunikation im Vergabeverfahren 


Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Bewerbern bzw. Bietern erfolgt 


ausschließlich über den von der Vergabestelle verwendeten Vergabemarktplatz. Für die 


Abgabe des Teilnahmeantrags gilt Kapitel 2.5. 


Sämtliche Informationen zum Vergabeverfahren werden allen Bewerbern immer 


zeitgleich über den Vergabemarktplatz bereitgestellt. Dies gilt auch für Antworten der 


Vergabestelle auf Bieterfragen, die Antworten der Vergabestelle werden Bestandteil der 


Vertragsunterlagen. 


Falls sich aus den vorliegenden Unterlagen oder im Zusammenhang mit der Erarbeitung 


des Angebots Fragen ergeben sollten, sind diese rechtzeitig unter Berücksichtigung der 


Frist gemäß Kapitel 1.4 über den Vergabemarktplatz an die Vergabestelle zu richten. Ein 


späterer Verweis des Bewerbers bzw. Bieters auf Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 


ist ausgeschlossen. 


Während des Vergabeverfahrens werden Fragen zum Vergabeverfahren bzw. zu den 


Vergabeunterlagen, die nicht über den Vergabemarktplatz an den Auftraggeber bzw. die 


Vergabestelle gerichtet werden, nicht beantwortet. 


Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter selbst dafür Sorge zu tragen hat, sich in 


regelmäßigen Abständen auf der Vergabeplattform über Mitteilungen zu informieren und 


diese abzurufen. Es besteht die Möglichkeit einer Registrierung, um über mögliche 


Änderungen informiert zu werden. Nur im Falle dieser freiwilligen Registrierung werden 


Bieter automatisch über das Vergabeportal per Mail über neue Mitteilungen informiert. 
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2.5 Abgabe des Teilnahmeantrags 


Der Teilnahmeantrag ist vom Bewerber mindestens in Textform über den 


Vergabemarktplatz Baden-Württemberg abzugeben. Darüber hinaus steht es dem 


Bewerber frei, freiwillig den Antrag mit einer elektronischen Signatur abzugeben. In jedem 


Fall hat der Bewerber im Antragsbegleitschreiben unter Nr. 6 den Namen der natürlichen 


Person anzugeben, die die Erklärung abgibt und das Datum. Der Name der natürlichen 


Person ist derart anzugeben, dass eine eindeutige Identifizierbarkeit gegeben ist. 


Durch die elektronische Abgabe/Unterschrift seines Antrags bestätigt der Bewerber, dass 


er die Bedingungen dieses Vergabeverfahrens anerkennt. 


2.6 Frist zur Abgabe des Teilnahmeantrags (Teilnahmefrist) 


Der vollständige Teilnahmeantrag ist vom Bewerber bis zum  


17.01.2020, 10:00 Uhr 


in der gem. Ziffer 2.7 vorgesehenen Form einzureichen. Nach Ablauf der Teilnahmefrist 


werden vom Bewerber verspätet übersandte Teilnahmeantragsunterlagen im 


Vergabeverfahren nicht weiter berücksichtigt, es sei denn, der Bewerber hat dies nicht zu 


vertreten (§ 57 Abs. 3 i.V.m. § 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV). 


2.7 Form und Inhalt des Teilnahmeantrags 


Jeder Bewerber hat seinem Teilnahmeantrag die im Folgenden bezeichneten Angaben, 


Nachweise und Erklärungen zum Nachweis der Eignung beizufügen. 


 Allgemeine Angaben TWB 0230/484 nebst den geforderten Nachweisen 


 Antragsblatt Unternehmen TWB 0230/484 nebst den geforderten Nachweisen 


 Antragsblatt Projektmanager 0230/484 


 Antragsblatt Trainer Einführung 0230/484 


 Antragsblatt Servicemanager 0230/484 


 Antragsblatt Softwareentwickler 0230/484 


 Anlage 5 zum Vertrag – Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer_TWB 


 Anlage 6 zum Vertrag – Vollmacht Bietergemeinschaft_TWB 


 Antragsbegleitschreiben TWB 0230_484 


Die vorgegebenen Anlage-Bezeichnungen sind dabei beizubehalten.  


Im Teilnahmeantrag ist auf alle in den Vergabeunterlagen aufgeführten Punkte 


einzugehen. Alle geforderten Dokumente (z. B. Nachweise, Bescheinigungen, Zertifikate, 
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Erklärungen, Muster) müssen mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden. Soweit dies 


gefordert wird, müssen die Unterlagen bzw. Anlagen an den dafür vorgesehenen 


Stellen mit Datum, Ort sowie Firmenstempel versehen und eigenhändig 


unterschrieben werden. 


Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind Nebenangebote und 


Änderungsvorschläge nicht zugelassen.  


Mit Blick auf vertragliche Regelungen ist die Bestimmung zu benennen, zu der 


Änderungswünsche bestehen und ein ausformulierter Vorschlag für den 


Änderungswunsch auf einer separaten Anlage beizufügen. 


Änderungen an den Unterlagen, wie z. B. Streichungen, Umformulierungen oder 


Ergänzungen, sind unzulässig und führen zwingend zum Ausschluss des Antrags. 


Werden dem Teilnahmeantrag allgemeine Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen 


des Bewerbers oder eines möglichen Unterauftragnehmers beigefügt, führt dies 


ebenfalls zwingend zum Ausschluss des Teilnahmeantrags. 


Unaufgefordert eingereichte Anlagen (bspw. Literaturauszüge, vorgefertigte Broschüren 


und Prospekte) werden nicht als Bestandteile des Teilnahmeantrags gewertet. Verweise 


auf solche Anlagen sind nicht zulässig. 


Mit Abgabe des Teilnahmeantrags bestätigt der Bewerber die Angaben seines 


Teilnahmeantrags und dass er die Bedingungen dieses Vergabeverfahrens anerkennt. 


Mit Abgabe des Antrags bestätigt der Bewerber die Angaben seines Antrags. 


2.8 Sprache 


Die Verfahrenssprache ist deutsch. Der Bewerber hat seinen Teilnahmeantrag inklusive 


sämtlicher Anlagen und Nachweise in deutscher Sprache vorzulegen. Die Kommunikation 


mit der Vergabestelle ist in deutscher Sprache zu führen. Dies gilt auch für die 


Verhandlungen. 


2.9 Änderungen, Ergänzungen, Berechtigungen oder Rücknahme; Bindefrist 


Änderungen, Ergänzungen oder Berechtigungen des Teilnahmeantrags sind nur bis zum 


Ablauf der Teilnahmefrist zulässig. Sie sind als solche zweifelsfrei zu kennzeichnen. 


2.10 Informationspflicht 


Die Bewerber, deren Teilnahmeanträge nicht im Verhandlungsverfahren berücksichtigt 


werden, werden hierrüber informiert. 
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2.11 Bewerber-/Bietergemeinschaften (§ 43 VgV) 


In Teilnahmeanträgen von Bewerber-/Bietergemeinschaften sind sämtliche Mitglieder mit 


Namen und Anschrift zu benennen. Ein Teilnahmeantrag einer Bewerber-


/Bietergemeinschaft findet nur Berücksichtigung, wenn 


 im Teilnahmeantrag ein Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft als 


bevollmächtigter Vertreter für die Durchführung des Vertrages benannt ist und 


 sich die Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft für alle im Zusammenhang 


mit dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten zur gesamtschuldnerischen 


Haftung verpflichten. 


Diese Punkte sind durch eine von allen Mitgliedern der Bewerber-/Bietergemeinschaft 


eigenhändig unterschriebene, gesonderte Erklärung zu bestätigen (Anlage 6 zum Vertrag 


– Vollmacht Bietergemeinschaften). Einer notariellen Beglaubigung dieser Erklärung 


bedarf es nicht. 


Bewerber-/Bietergemeinschaften können grundsätzlich nur bis zur der Abgabe der 


Teilnahmeanträge neu oder umgebildet werden. Jede beabsichtigte oder vorgenommene 


Veränderung der Zusammensetzung einer Bewerber-/Bietergemeinschaft (Eintritt, Austritt 


oder Austausch von Mitgliedern) während der laufenden Bearbeitungsphase der 


Teilnahmeanträge und des folgenden Verhandlungsverfahrens muss der Auftraggeberin 


gegenüber unverzüglich schriftlich angezeigt und begründet werden. Die Um- oder 


Neubildung einer Bewerber-/Bietergemeinschaft nach Abgabe der Teilnahmeanträge 


kann nach obergerichtlicher Rechtsprechung unzulässig sein und führt dann zur 


Nichtberücksichtigung der Gemeinschaft bzw. ihres Teilnahmeantrags. 


Die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die geforderten Unterlagen zur 


persönlichen Lage sind zwingend von allen Mitgliedern einer Bewerber-


/Bietergemeinschaft nachzuweisen, die technische Leistungsfähigkeit muss dagegen nur 


von den Mitgliedern der Bewerber-/Bietergemeinschaft erbracht werden, die die Leistung 


oder den jeweiligen Teil der Leistung erbringen sollen. 


Sofern nach den Vergabe- und Vertragsunterlagen im Rahmen der Erstellung der 


Teilnahmeanträge Unterschriften gefordert sind, müssen diese von allen Mitgliedern der 


Bewerber-/Bietergemeinschaft eigenhändig geleistet werden. Zur Vereinfachung kann der 


für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter durch die Erklärung der 


Bewerber-/Bietergemeinschaft zusätzlich ermächtigt werden, die im Rahmen der 


Angebotserstellung zu leistenden Unterschriften/Signaturen für die gemeinschaftlich 


bietenden Unternehmen zu leisten. Diese Ermächtigung ist ausdrücklich in der o. g. 


Erklärung zu erteilen. 
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2.12 Unterauftragnehmer (§ 36 VgV) 


Der Auftragnehmer kann sich zur Auftragsausführung eines Unterauftragnehmers bzw. 


mehrerer Unterauftragnehmer bedienen. 


Beabsichtigt der Bewerber, Teile von Leistungen durch Unterauftragnehmer ausführen zu 


lassen, so hat er die beabsichtigte Erfüllung der entsprechenden Leistung durch einen 


Unterauftragnehmer bereits bei Abgabe des Teilnahmeantrags in der Anlage 3 zum TWB 


0230/484 anzuzeigen und sofern eine namentliche Benennung bereits möglich ist, mittels 


Anlage 5 zum TWB - Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer bekannt zu geben.  


Bedient sich der Bewerber einer Eignungsleihe durch Unterauftragnehmer, ist der 


Unterauftragnehmer und der Leistungsteil, welcher durch den Unterauftragnehmer 


erbracht werden soll, zwingend mit Abgabe des Teilnahmeantrags anzugeben. (Anlage 


„Angebotsblatt Unternehmen“). 


Der Bewerber stellt sicher, dass der Einsatz eines Unterauftragnehmers mit der 


vertragsgemäßen Ausführung der Leistung vereinbar ist. Vor Zuschlagserteilung kann die 


öffentliche Auftraggeberin von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, 


verlangen, die Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die 


erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. 


Er hat jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf Ebene der 


Unterauftragnehmer mitzuteilen. 


Verbundene Unternehmen sind Unterauftragnehmer. Ein Zulieferer wird hingegen nicht 


als Unterauftragnehmer angesehen. 


Eine Unterbeauftragung durch den Unterauftragnehmer ist nicht zulässig.  


Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Übertragung eines Unterauftrags 


 die VOL/B zum Vertragsinhalt zu machen, 


 nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu verfahren, insbesondere unter 


Beachtung des § 97 GWB, 


 den Unterauftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin zu benennen, 


 dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen – 


insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und Sicherheitsleistungen – zu 


stellen als zwischen ihm und der Auftraggeberin vereinbart sind. 


Bei der Einholung von Angeboten für Unteraufträge sind regelmäßig kleine und mittlere 


Unternehmen angemessen zu beteiligen. Der Auftragnehmer bemüht sich ferner, 
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Unteraufträge an kleine und mittlere Unternehmen in dem Umfang zu erteilen, wie er es 


mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung vereinbaren kann. 


Die Haftung des (Haupt-)Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bleibt unberührt 


(§ 36 Abs. 2 VgV). 


2.13 Verwendung der Unterlagen 


Alle Unterlagen sind ausschließlich zum Erstellen eines Teilnahmeantrags zu 


verwenden. 


Jede, auch nur auszugsweise, Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme 


der vom Bieter vorgesehenen Unterauftragnehmer) oder kommerzielle Verwendung ist 


ohne ausdrückliche Genehmigung des Auftraggebers nicht erlaubt. Für eine Verletzung 


der Nutzungsrechte und daraus resultierender Ansprüche des Urhebers hat der Nutzer 


einzustehen. 


2.14 Verschwiegenheitspflicht (§ 5 Abs. 2, 3 VgV) 


Der Bewerber bzw. Bieter hat auch nach Beendigung der Teilnahme- und Angebotsphase 


und dem Nichtzustandekommen des Vertrages über die ihm im Rahmen des 


Vergabeverfahrens bekannt gewordenen vertraulichen Informationen Verschwiegenheit 


zu bewahren. Unter vertraulichen Daten sind insbesondere Geschäfts- und 


Betriebsgeheimnisse sowie auch sämtliche Kenntnisse, die im Rahmen des 


Vergabeverfahrens, Vorarbeiten des Vergabeverfahrens oder Teststellungen erlangt 


werden, wie zum Beispiel die Daten der teilnehmenden Bewerber, deren Preise, 


angebotene Geräte, Dienstleistungen oder Ähnliches, zu zählen. Er hat hierzu auch die 


mit der Erstellung des Teilnahmeantrags beschäftigten Mitarbeitenden zu verpflichten. 


Insbesondere dürfen die Vergabe- und Vertragsunterlagen nur zur Erstellung eines 


Teilnahmeantrags verwendet werden. Ein fahrlässiger oder vorsätzlicher Verstoß des 


Bewerbers bzw. Bieters gegen diese Verschwiegenheitspflicht verpflichtet zum Ersatz 


aller hieraus erwachsenden Schäden sowie zum Ausschluss vom Vergabeverfahren. 


2.15 Personal 


Soweit in den Vergabe- und Vertragsunterlagen von Personal die Rede ist, ist immer – 


ungeachtet des verwendeten männlichen Artikels – der jeweilige Mitarbeiter/Berater oder 


die jeweilige Mitarbeiterin/Beraterin (m/w/d) gemeint. 


2.16 Kosten und Vergütung 


Für die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden Kosten nicht 


erstattet. Für die Teilnahme an dem Vergabeverfahren wird keine Vergütung gewährt. 
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2.17 Rechtsschutz 


Zuständige Vergabekammer zur Nachprüfung von Vergabeverstößen (§ 37 Abs. 3 VgV) 


ist: 


Vergabekammer Baden-Württemberg 


im Regierungspräsidium Karlsruhe 


Durlacher Allee 100 


76137 Karlsruhe 


Telefon: 0721/926-8730 


Telefax: 0721/926-3985 


Email: vergabekammer@rpk.bwl.de 


 


Die Vergabeunterlagen, insbesondere diese Bewerbungsbedingungen, Anlagen, 


Leistungsbeschreibung und Preisblatt sowie die Bekanntmachung müssen nach 


Erhalt/Download durch die Bewerber bzw. Bieter auf Vollständigkeit und Lesbarkeit 


geprüft werden. Enthalten die Vergabeunterlagen oder die den Bewerbern bzw. Bietern 


mitgeteilten, übergebenen und zugänglich gemachten Unterlagen oder sonstigen 


Informationen Unklarheiten oder verstoßen diese gegen geltendes Recht, so weist der 


Bewerber bzw. Bieter die Vergabestelle schriftlich darauf hin. 


Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die Nichtbeachtung von 


Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß innerhalb von zehn 


Kalendertagen gegenüber der Auftraggeberin zu rügen (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB). 


Etwaige Verfahrensrügen sind eindeutig als solche zu kennzeichnen. Außerdem weist die 


Vergabestelle ausdrücklich auf die Rechtsbehelfsfrist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB 


hin. Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der 


Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 


Kalendertage vergangen sind. 
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3 Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge 


Es wird ein zweitstufiges Verfahren durchgeführt. Die erste Stufe bildet der vorliegende 


Teilnahmewettbewerb mit der sich daran anschließenden zweiten Stufe, dem 


Verhandlungsverfahren.  


Im Teilnahmewettbewerb werden aufgrund der eingereichten, wertungsfähigen 


Teilnahmeanträge drei geeignete Bewerber ausgewählt, die zur Abgabe eines 


Erstangebots in der zweiten Stufe, dem Verhandlungsverfahren, aufgefordert werden. 


Die Prüfung und Wertung der Anträge erfolgt in drei Stufen: 


a) Formale Prüfung der Teilnahmeanträge 


b) Eignungsprüfung  


c) Auswahl der Bewerber für das Verhandlungsverfahren 


3.1 Formale Prüfung der Teilnahmeanträge 


Alle Teilnahmeanträge werden gemäß den §§ 56, 57 VgV formal geprüft. Die 


Teilnahmeanträge, die nicht fristgerecht eingegangen sind (vgl. Kapitel 0) oder die 


formellen Anforderungen nicht erfüllen (vgl. Kapitel 2.7), werden vom weiteren Verfahren 


ausgeschlossen. Die Möglichkeit zu einer Nachforderung von Unterlagen im Sinne von § 


56 VgV bleibt unberührt. 


3.2 Eignungsprüfung 


Der Auftraggeber führt die Eignungsprüfung gemäß §§ 42 ff. VgV durch. Bewerber die die 


Eignungskriterien nicht erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen (§ 57 Abs. 1 


VgV).  


Der Bewerber hat die in diesem Kapitel geforderten Angaben in den 


entsprechenden Anlagen zu erklären bzw. die geforderten Nachweise mit dem 


Teilnahmeantrag vorzulegen. 


Hinsichtlich Bewerber- Bietergemeinschaften wird auf Kapitel 2.11 verwiesen. 


Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Auftraggeberin vorbehält, die eingereichten 


Angaben zu überprüfen. 


3.2.1 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung (§ 44 VgV) 


 Vorzulegen ist ein Nachweis, dass der Bewerber im Berufs- oder Handelsregister 


– je nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem er niedergelassen ist – 


eingetragen ist. Der Nachweis darf zum Datum des Abgabetermins für den 


Teilnahmeantrag nicht älter als 12 [zwölf] Monate sein. 
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 Bewerber, die nicht im Berufs- oder Handelsregister eingetragen sind, weisen ihre 


Erlaubnis zur Berufsausübung nach, indem sie eine Kopie der 


Gewerbeanmeldung (soweit erforderlich) der zuständigen Stelle des Staates, in 


dem sie ansässig sind, oder einen anderen geeigneten Nachweis, der Aufschluss 


über die Art der beruflichen Tätigkeit gibt (z. B. bereinigter Steuerbescheid), 


vorlegen. 


3.2.2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (§ 45 VgV) 


 Nachweis einer im Rahmen und Umfang marktüblichen Berufs- oder Betriebs-


haftpflichtversicherung (entweder aktuelle Bestätigung der Versicherungsgesell-


schaft oder Kopie der Police) sowie die Eigenerklärung, dass die Versicherung 


bei Abgabe des Teilnahmeantrags nicht gekündigt ist und für die avisierte Ver-


tragslaufzeit besteht. 


3.2.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (§ 46 VgV) 


 Anforderungen an das Unternehmen gemäß Antragsblatt Unternehmen TWB 


0230/484 


3.2.4 Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (§ 42 Abs. 1 VgV i.V.m. §§ 123 – 125 GWB) 


Als vorläufigen Beleg der Eignung akzeptiert die Auftraggeberin die Vorlage einer 


Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (§§ 48 Abs. 3, 50 VgV). 


 Eigenerklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 123 oder § 124 GWB vorliegt. 


 Ggf. Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB. 


 Eigenerklärung, dass über das Vermögen des Bewerbers kein Insolvenzverfahren 


oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung bean-


tragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist. 


 Eigenerklärung, dass sich der Bewerber nicht in Liquidation befindet. 


 Eigenerklärung, dass der Bewerber seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, 


Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (u.a. auch zur Be-


rufsgenossenschaft) ordnungsgemäß nachgekommen ist. 


 Eigenerklärung, dass der Bewerber keine Verstöße im Sinne des § 5 des Geset-


zes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit begangen hat, bzw. keine Eintragungen 


im Gewerbezentralregister wegen illegaler Beschäftigung bestehen. 


 Eigenerklärung, in welcher der Bewerber bestätigt, dass weder sein Unternehmen, 


noch Mehrheitsanteilseigner oder Gesellschafter, noch eine Mutter- oder Tochter-


gesellschaft oder Mitglieder der Bietergemeinschaft auf einer der in den Anlagen 
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zu den Verordnungen 881/2002 und 2580/2001 sowie der Anlage des Standpunk-


tes des Rates 2001/931/GASP befindlichen Terrorlisten erscheint. 


3.2.5 Erfüllung der Tariftreue und Mindestentgeltbestimmungen 


 Eigenerklärung, dass der Bewerber die Tariftreue- und 


Mindestentgeltbestimmungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für 


öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg einhält. 


3.3 Ermittlung der Bieter für das Verhandlungsverfahren 


Die Teilnahmeanträge der geeigneten Bewerber (siehe Kapitel 3.2) werden anhand der in 


den Anlagen „Antragsblatt Unternehmen; Antragsblatt Projektmanager; Antragsblatt 


Trainer Einführung, Antragsblatt Softwareentwickler und Antragsblatt Servicemanager“ 


des TWB 0230/484 dargestellten Kriterien und Gewichtung gewertet. Im 


Teilnahmewettbewerb können insgesamt 786 Wertungspunkte erreicht werden. Es wird 


eine Rangfolge der Teilnahmeanträge aller geeigneten Bewerber gebildet. Die durch die 


Bewertung ermittelten Punkte eines Bewerbers werden zu einer Gesamtpunktzahl 


aufsummiert. Die Bildung der Rangfolge aller geeigneten Bewerber erfolgt dann nach der 


erreichten Gesamtpunktzahl, wobei der Bewerber mit der höchsten Gesamtpunktzahl den 


ersten Rang belegt. Es ist beabsichtigt – soweit eine hinreichende Anzahl von 


Teilnahmeanträgen geeigneter Bewerber vorliegt – die drei geeigneten Bewerber mit der 


höchsten erreichten Gesamtpunktzahl zur Abgabe eines Erstangebots im 


Verhandlungsverfahren aufzufordern.  


Sollten zwei Bewerber die gleiche Punktzahl erreichen, behält sich die Auftraggeberin vor, 


insgesamt vier Bewerber zur Angebotsabgabe in der zweiten Stufe, dem 


Verhandlungsverfahren, aufzufordern. Sofern mehr als zwei Bewerber identische 


Wertungspunkte erhalten, findet eine Auswahl unter diesen Bewerbern über Losentscheid 


statt.  


Kriterien: 


„A“ Ausschlusskriterium / Mindestanforderung 


Die Anforderung ist zwingend und muss uneingeschränkt und umfassend erfüllt werden.  


A-Kriterien müssen entweder mit einem „JA“ bestätigt werden oder die im in den 


Antragsblättern geforderten Angaben liefern. Jede anderslautende Formulierung führt 


zum Ausschluss. 


Bei Nichterfüllung von Ausschlusskriterien kann der Teilnahmeantrag auch dann nicht 


berücksichtigt werden, wenn es auf anderen Gebieten besonders gute Leistungen 


beinhaltet. 
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„B“ Bewertungskriterium 


Die B-Kriterien werden bewertet, d. h. aus diesen Antworten in den Anträgen werden die 


Unterschiede ermittelt, welche die angebotenen Leistungen voneinander unterscheiden.  


Die erreichbare Zahl an Bewertungspunkten ist bei jedem B-Kriterium angegeben. 


B-Kriterien, die mit einem „JA“ bestätigt werden, werden mit der vollen Punktzahl 


bewertet, andernfalls werden null Punkte vergeben. Bei einer Abstufung in den 


Wertungspunkten ist diese im jeweiligen Dokument angegeben.  


 „I“ Informationskriterium 


I-Kriterien werden nicht bewertet, sondern dienen nur der Information, sind insoweit aber 


verbindlich. 


Antworten zu I-Kriterien dürfen keinesfalls Angaben zu A- Kriterien einschränken. 


 


Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes im Rahmen des Verhandlungsverfahrens ist 


dem Dokument „Ergänzende Bewerbungsbedingungen zum Verhandlungsverfahren“ zu 


entnehmen. 
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1 Allgemeines 


1.1 Gegenstand des Vergabeverfahrens 


Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Beschaffung eines Fachverfahrens 


„Lernmanagement-System“ für das Land Baden-Württemberg. Details sind dem EVB-


IT Systemvertrag nebst Anhängen zu entnehmen. 


1.2 Angepasste Meilensteine des Verhandlungsverfahrens 


Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den derzeit geplanten Verfahrens-


ablauf. Der Zeitplan ist nicht verbindlich. Die Auftraggeberin behält sich vor, diesen 


Zeitplan im Verlauf des Verfahrens abzuändern, soweit es sich für einen ordnungsge-


mäßen und zweckentsprechenden Verfahrensablauf als notwendig erweist:  


Meilenstein Zeitpunkt  


Versand der Aufforderung zur Abgabe der Erstan-
gebote  


13.02.2020 


Frist für Bieterfragen bis spätestens 04.03.2020, 14:00 Uhr 


Ende Angebotsfrist Erstangebote  16.03.2020, 10:00 Uhr 


Erste Verhandlungsrunde inkl. Bieterpräsentation  13.04.2020 – 24.04.2020 


Versand der Aufforderung zur Abgabe Folgeangebot  12.05.2020 


Ende Angebotsfrist Folgeangebot  29.05.2020, 10:00 Uhr 


Zweite Verhandlungsrunde  29.06. – 03.07.2020 


Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
(best and final offer) 


15.07.2020 


Frist für Bieterfragen bis spätestens 22.07.2020, 14:00 Uhr 


Ende Angebotsfrist (best and final offer) 31.07.2020, 10:00 Uhr 


Mitteilung nach § 134 Abs. 2 GWB (verkürzte Frist 
10 Tage) 


01.09.2020 
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Meilenstein Zeitpunkt  


Zuschlagserteilung und Beginn Vertragslaufzeit  
 


14.09.2020 


Bindefrist 31.12.2020 


 


Die Auftraggeberin behält sich vor, bereits nach der ersten Verhandlungsrunde 


und auf das sich daran anschließende Angebot den Zuschlag zu erteilen. Eine 


weitere Verhandlungsrunde wird dann nicht durchgeführt. Sofern dies 


geschieht, werden die Bieter entsprechend informiert. 


2 Bedingungen des Vergabeverfahrens 


2.1 Allgemeines 


Hinsichtlich der Bedingungen des Vergabeverfahrens wird auf die Ausführungen im 


Dokument „Bewerbungsbedingungen“ im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs 


verwiesen. Die dort mitgeteilten Ausführungen gelten weiterhin unter entsprechender 


Anwendung für das Verhandlungsverfahren fort, sofern nachfolgend keine 


anderweitigen Ausführungen erfolgen. 


Darüber hinaus erklärt der Bieter im Dokument „Bestätigung der Angaben aus dem 


TWB“, dass die im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs gemachten Angaben 


weiterhin zutreffend sind und sich keine Änderungen ergeben haben. Sollten sich 


Änderungen ergeben haben, hat er dies mitzuteilen. 


2.2 Fragen zur Ausschreibung 


Falls sich aus den vorliegenden Unterlagen oder im Zusammenhang mit der 


Erarbeitung des Angebotes Fragen ergeben sollten, sind diese rechtzeitig per E-Mail 


an die Vergabestelle zu richten. Hierbei ist auf das Verfahren sowie das Aktenzeichen 


(0230/484) Bezug zu nehmen.  


Während des Vergabeverfahrens werden telefonische Fragen nicht beantwortet. 


Alle Informationen zum Ausschreibungsverfahren sowie Bieterfragen und -Antworten 


grundsätzlicher Art werden allen Bietern immer zeitgleich mitgeteilt und werden damit 


Bestandteil der Vergabe- und Vertragsunterlagen. 


Ein späterer Verweis auf existierende Unklarheiten in der Vergabe- und 


Vertragsunterlagen ist ausgeschlossen. 
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2.3 Angebotsabgabe 


Das jeweilige Angebot ist vom Bieter mindestens in Textform über den 


Vergabemarktplatz Baden-Württemberg abzugeben. Darüber hinaus steht es dem 


Bieter frei, freiwillig das Angebot mit einer elektronischen Signatur abzugeben. In 


jedem Fall hat der Bieter im Angebotsbegleitschreiben unter Nr. 7 den Namen der 


natürlichen Person anzugeben, die die Erklärung abgibt und das Datum. Der Name 


der natürlichen Person ist derart abzugeben, dass eine eindeutige Identifizierbarkeit 


gegeben ist. 


2.4 Frist zur Angebotsabgabe (Angebotsfrist) 


Das vollständige erste Angebot muss vom Bieter bis zum (voraussichtlich) 


16.03.2020, 10:00 Uhr 


auf der Vergabeplattform – Vergabemarktplatz Baden-Württemberg - eingegangen 


sein. Angebote, die nicht bis zum Ende der Angebotsfrist eingegangen sind, könne 


nicht berücksichtigt werden, es sei denn, der Bieter weist im Falle des verspäteten 


Eingangs unverzüglich nach, dass er die Verspätung nicht zu vertreten hat § 57 Abs. 1 


Nr. 1 VgV. 


2.5 Form und Inhalt der Angebote 


Das vollständige Angebot besteht aus den folgenden einzureichenden Bestandteilen: 


 EVB-IT Systemvertrag nebst den gesamten Anlagen 


 Bestätigung der Angaben aus dem TWB und weitere Eigenerklärungen 


 Etwaige Änderungswünsche zu den Leistungsinhalten und dem Vertragsent-


wurf können dem Angebot auf separater Unterlage beigefügt werden (Ver-


handlungswünsche des Bieters).  


 


Der Bieter muss bei seiner Angebotsabgabe die unter Kapitel 2.4 und 2.5 gemachten 


Angaben berücksichtigen. Die vorgegebenen Anhang-/Anlagen-Bezeichnungen sind 


dabei beizubehalten.  


Im Angebot ist auf alle in den Vergabe- und Vertragsunterlagen aufgeführten Punkte 


einzugehen. Alle geforderten Dokumente (z. B. Nachweise, Bescheinigungen, 


Zertifikate, Erklärungen, Muster) müssen mit dem Angebot vorgelegt werden. Soweit 


dies gefordert wird, müssen die Unterlagen bzw. Anhänge/Anlagen an den dafür 


vorgesehenen Stellen mit Datum, Ort sowie Firmenstempel versehen und 


eigenhändig unterschrieben werden. 


In diesem Vergabeverfahren sind Nebenangebote nicht zugelassen.  
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Änderungen an den Unterlagen, wie z. B. Streichungen, Umformulierungen oder 


Ergänzungen, sind unzulässig und führen zwingend zum Ausschluss des 


Angebots. 


Werden dem Angebot allgemeine Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des 


Bieters oder eines möglichen Unterauftragnehmers beigefügt, führt dies ebenfalls 


zwingend zum Ausschluss des Angebots. 


Unaufgefordert eingereichte Anlagen (bspw. Literaturauszüge, vorgefertigte 


Broschüren und Prospekte) werden nicht als Angebotsbestandteile gewertet. Verweise 


auf solche Anlagen sind nicht zulässig. 


Mit der eingereichten und unterschriebenen Anlage 2 zum Verhandlungsverfahren – 


„Bestätigung der Angaben aus dem TWB und weitere Eigenerklärungen“ bestätigt der 


Bieter die Angaben seines Angebots.  


2.6 Einzureichende Angebote und Verhandlungen  


2.6.1 Durchführung des Verhandlungsverfahrens  


Die Abwicklung des Verhandlungsverfahrens ist wie folgt vorgesehen:  


Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern gemäß § 17 Abs. 10 VgV über 


die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der 


endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei wird 


über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt mit Ausnahme der in den 


Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien.  


In den Verhandlungsrunden 1 und 2 wird mit den Bietern über die eingereichten 


Erstangebote (indikative Angebote) verhandelt, deren Angebote fristgerecht 


eingegangen sind und die formellen Anforderungen – ggf. nach Nachforderung von 


Unterlagen – erfüllen. Im Rahmen dieser Verhandlungen präsentieren die einzelnen 


Bieter ihre Angebote und präsentieren das jeweilige Lernmanagement-System. 


Im Anschluss an die Verhandlungsrunde 2 bittet der Auftraggeber um Abgabe eines 


letzten und besten Angebotes (BAFO – best and final offer). Anforderungen an das 


letzte und beste Angebot können im Rahmen der Angebotsaufforderung konkretisiert 


werden.  


Der Auftraggeber behält sich vor bereits nach der ersten Verhandlungsrunde zum 


BAFO aufzurufen.  


Bei Einreichung des letzten und besten Angebotes müssen alle Anforderungen zum 


erfolgreichen Absolvieren der Wertungsstufen gem. Ziffer 3 erfüllt werden.  
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Hinsichtlich des letzten und besten Angebots kann der Auftraggeber mit dem 


Zuschlagskandidaten Aufklärungsgespräche zu Details der Umsetzung führen, soweit 


hierdurch die Zuschlagsentscheidung nicht berührt wird.  


Liegt nach Aufforderung zur Abgabe des letzten und besten Angebotes kein 


zuschlagsfähiges Angebot vor, kann der Auftraggeber die Aufforderung zur Abgabe 


des letzten und besten Angebotes wiederholen.  


Grundsätzlich behält sich der Auftraggeber vor, bei Bedarf weitere 


Verhandlungsrunden durchzuführen. Hierüber werden Bieter rechtzeitig informiert.  


Im Rahmen der Verhandlungen sowie des gesamten Vergabeverfahrens kann die Zahl 


der Angebote bzw. der Bieter verringert werden.  


Bieter haben zu keinem Zeitpunkt einen Anspruch auf Aufnahme oder Fortführung der 


Verhandlungen. Jedoch wird in jedem Fall mit Bietern, deren Erstangebote (indikative 


Angebote) fristgerecht eingegangen ist und die formellen Anforderungen nach Ziffer 


2.5 – ggf. nach Nachforderung von Unterlagen – erfüllt, mindestens eine 


Verhandlungsrunde durchgeführt, in deren Anschluss diese Bieter ihr Angebot ändern 


oder sich aus dem Verfahren zurückziehen können. 


Es wird darauf hingewiesen, dass ohne Aufforderung der Vergabestelle vom Bieter 


eingereichte Angebote oder sonstige Unterlagen im Vergabeverfahren keine 


Berücksichtigung finden.  


Die Verhandlungen der Verhandlungsrunde 1 erfolgen voraussichtlich in den 


Kalenderwochen 16 und 17 in 2020, die ggf. stattfindende Verhandlungsrunde 2 


voraussichtlich in den Kalenderwochen 27 und 28 in 2020.  


Das beschriebene Vorgehen kann bei Notwendigkeit transparent angepasst werden. 


2.6.2 Verhandlungsvorschläge  


Bieter können in den Erstangeboten (indikativen Angeboten) Verhandlungsvorschläge 


unterbreiten. Hierbei handelt es sich nicht um Nebenangebote bzw. 


Angebotsalternativen oder zweite Hauptangebote. Verhandlungsvorschläge mit 


Abweichungen von der Leistungsbeschreibung sind zugelassen, soweit hierdurch die 


in der EU-Auftragsbekanntmachung) enthaltene Definition des Vergabegegenstandes 


nicht geändert wird.  


Ein Verhandlungsvorschlag muss bzgl. des Leistungs-/Preisverhältnisses dem in der 


Leistungsbeschreibung vorgesehenen Lösungsansatz mindestens gleichwertig sein 


oder demgegenüber eine Verbesserung darstellen.  
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Verhandlungsvorschläge sollen auf Fälle von Optimierungspotenzial gegenüber dem 


in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Lösungsansatz beschränkt werden.  


Die Vergabestelle wird eingegangene Vorschläge prüfen und gegebenenfalls 


aufgreifen. Ein diesbezüglicher Anspruch der Bieter besteht nicht. 


2.6.3 Präzisierung und Modifikation der Vergabeunterlagen  


Auf Grundlage der Verhandlungen und insbesondere auf Basis von 


Verhandlungsvorschlägen kann es zu Präzisierungen und Modifikationen der 


Leistungsbeschreibung in Form einer Überarbeitung oder mittels 


Präzisierungsschreiben kommen. Derartige Präzisierungen und Modifikationen können 


die Leistungsbeschreibung, das Preismodell, das Vertragswerk sowie die gesamten 


Vergabeunterlagen und Anhänge betreffen. Präzisierungen und Modifikationen der 


Leistungsbeschreibung können sich auch auf Rahmenbedingungen beziehen sowie 


Anforderungen betreffen.  


Ausgenommen von dieser Möglichkeit der Änderung und Modifikation der 


Vergabeunterlagen sind Ausschlusskriterien. 


Etwaige Präzisierungen und Modifikationen der Leistungsbeschreibung sowie der 


Begleitdokumente werden im Laufe des Vergabeverfahrens eingebracht und sind im 


Angebotsprozess zu berücksichtigen. 


Die Auftraggeberin behält sich vor, bereits das erste Angebot – ohne Durchführung 


von Verhandlungsrunden – zu bezuschlagen. 


2.7 Änderungen, Ergänzungen oder Rücknahme; Bindefrist 


Änderungen oder Ergänzungen am Angebot außerhalb der Verhandlungsrunden sind 


nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist möglich und zulässig. Dies gilt auch für die 


Rücknahme des Angebots. 


Nach Ablauf der Angebotsfrist ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist am 


31.12.2020 an sein Angebot gebunden. Die Bindefrist endet in jedem Fall mit dem 


Zuschlag. 
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3 Angebotsprüfung und -wertung 


Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgt in vier (nicht aufeinander aufbauenden) 


Stufen: 


a) Formale Angebotsprüfung 


b) Eignungsprüfung (Nachhaltung der Angaben aus dem TWB) 


c) Prüfung der Angemessenheit der Preise 


d) Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes 


3.1 Formale Angebotsprüfung 


Die Angebote werden gemäß den §§ 56, 57 VgV formal geprüft. 


3.2 Eignungsprüfung 


Es wird geprüft, ob sich an der im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs 


vorgenommenen Eignungsprüfung Änderungen ergeben haben, vgl. §§ 42 ff. VgV. 


3.3 Angemessenheit der Preise 


Die Auftraggeberin prüft gemäß § 60 VgV, ob der Angebotspreis oder die Kosten des 


Angebotes im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig 


erscheinen und verlangt ggf. Aufklärung vom Bieter. 


3.4 Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes 


3.4.1 Kriterien 


Hinsichtlich der Kriteriengruppen wird auf die Ausführungen der Anlage 1 zum TWB 


0230/484 – Bewerbungsbedingungen TWB verwiesen. 


3.4.2 Zuschlagskriterien 


Die Zuschlagskriterien sind: 


 Die im Rahmen der Bewertung der Fachkunde und Leistungsfähigkeit 


erreichten Wertungspunkte (70 % = 30 % Kriterienkatalog + 40 % 


Bieterpräsentation) 


 Die Wertung des Angebotspreises (30 %) 


3.4.2.1 Bewertung der Angebote 


Die Angebote und die Leistungsfähigkeit der angebotenen Lösungen werden 


entsprechend der im Kriterienkatalog (siehe Anlage 2.1 zum EVB-IT-Vertrag) 


angegebenen A-Kriterien, deren Nichterfüllung einen sofortigen Ausschluss des 


Bieters bewirken, und der B-Kriterien bewertet. Es können insgesamt 715 
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Wertungspunkte erreicht werden. Die im Kriterienkatalog erreichten Wertungspunkte 


fließen mit 30 % in die Gesamtwertung ein. Die Bieterpräsentation des angebotenen 


Systems, sowie wertungsrelevante Konzeptvorstellungen die im Rahmen der ersten 


Verhandlungsrunde stattfinden werden, fließen zu 40 % in die Leistungsbewertung 


ein. Der Preis fließt zu 30% in die Gesamtwertung ein.  


Im Verhandlungsverfahren werden voraussichtlich zwei Verhandlungsrunden mit den 


Bietern durchgeführt. 


In der Bieterpräsentation erfolgt die Validierung der im Angebot und im 


Kriterienkatalog gemachten Angaben sowie die Bewertung des Lernmanagement-


Systems anhand der im Kriterienkatalog beschriebenen Anforderungen. Für die 


Präsentation werden dem Bieter mit der Einladung ausgewählte Anwendungsfälle 


(sog. Use-Cases) aus der Leistungsbeschreibung übermittelt, die er im Rahmen der 


Verhandlungsrunde vorstellt. Diese werden sich ausschließlich auf die Funktionalitäten 


und Anwendungsfelder des Lernmanagement-Systems beziehen. Die 


Bieterpräsentation erfolgt voraussichtlich nach dem folgenden Ablauf: 


Wertungsrelevante Aufgabenstellungen:  


 Präsentation Use Case 1 (20 Min. Präsentation und 10 Min. Rückfragen) 


 Präsentation Use Case 2 (20 Min. Präsentation und 10 Min. Rückfragen) 


 Präsentation Use Case 3 (20 Min. Präsentation und 10 Min. Rückfragen) 


 Lösung und Vorführung einer ad hoc-Aufgabe auf Grundlage der gemachten 


Angaben im Angebot (30 Min.) 


 Vorstellung des geplanten Projektvorgehens (20 Min. Präsentation und 10 Min. 


Rückfragen) 


 Vorstellung des geplanten Betriebsmodells (20 Min. Präsentation und 10 Min. 


Rückfragen) 


 


Nicht wertungsrelevante Verhandlungsbestandteile:  


 Erläuterungen und Verhandlungen zum Lizenz- und Preismodell (90 Min.), 


dieser Teil ist nicht Bestandteil der unmittelbaren Bewertung 


 Verhandlungswünsche des Bieters/Auftraggebers - Weitere Fragen zur Klärung 


von Unklarheiten im Angebot des Bieters (30 Min.), dieser Teil ist nicht 


Bestandteil der Leistungsbewertung 


 







 Ergänzende Bewerbungsbedingungen zum 
Verhandlungsverfahren 


 


 
Az.: 0230/484  Seite 11 von 11 


3.4.3 Ermittlung des Leistungs-Preis-Koeffizienten 


Zunächst wird ein Leistungs-Preis-Koeffizient „Z“ gebildet: 


Die Wertungspunkte der Fachkunde und Leistungsfähigkeit (Leistungspunktzahl „L“) 


werden im Verhältnis 30:40:30 dem Angebotspreis „P“ gegenübergestellt. In die 


Ermittlung des Kriteriums „Leistungspunkte“ fließen die vom Bieter erreichten 


Wertungspunkte des eingereichten Kriterienkatalogs mit 30 % und die erreichten 


Wertungspunkte im Rahmen der Bieterpräsentation am ersten Verhandlungstag der 


ersten Verhandlungsrunde mit 40 % ein.  


 In die Ermittlung des Kriteriums „Angebotspreis“ fließen die vom Bieter gemachten 


Angaben im Preisblatt (siehe Anlage 3 zum EVB-IT-Vertrag) ein. 


Bei Anwendung der einfachen Richtwertmethode wird für jedes Angebot eine indivi-


duelle Wertungskennzahl Z(Angebot) (auf zwei Nachkommastellen gerundet) für das 


Leistungs-Preis-Verhältnis ermittelt, sodass folgende Formel angewandt wird: 


 


L(Kritkat*30+Präsentation*40) 


Z(Angebot) = P(Angebot*30)             x 10000 


 


Z(Angebot) = Kennzahl für Leistungs-Preis-Bewertung des zu bewertenden 


Angebots 


L(Angebot) = Leistungspunktzahl (Bewertungspunkte) Kriterienkatalog 30%;   


Bieterpräsentation 40% des zu bewertenden Angebots 


P(Angebot) = Preis (Euro) des zu bewertenden Angebots 


 


Die Rangfolge der Angebote wird gemäß der Kennzahl Z (Z = L / P) bestimmt. 


Sollten zwei Angebote, die gleiche Kennzahl Z erreichen, erfolgt ein Losentscheid.  


3.5 Zuschlag 


Der Zuschlag wird durch die Vergabestelle voraussichtlich am 14.09.2020 erteilt. 


3.6 Bekanntmachung über vergebene Aufträge 


Mit der Abgabe seines Angebots erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass im 


Falle der Zuschlagserteilung die Ergebnisse des Vergabeverfahrens unter den 


Voraussetzungen des §§ 66 GWB, 39 VgV bekannt gegeben werden.  
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Vertrag über die Erstellung eines Gesamtsystems 


zwischen 


dem Land Baden-Württemberg  


vertreten durch  
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, diese vertreten durch  
ihren Ministerialdirektor Herr Michael Föll, 
Postfach 10 34 42 
70029 Stuttgart 


Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 0275.4/58-3


— im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 


und 


Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: 


— im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 


wird folgender Vertrag geschlossen: 


1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages 


1.1 Vertragsgegenstand 


Gegenstand des EVB-IT Systemvertrages ist die Erstellung des nachfolgend beschriebenen Gesamtsystems, 
einschließlich der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer auf der Grundlage eines 
Werkvertrages und - soweit nachfolgend vereinbart - der Systemservice und die Weiterentwicklung des Ge-
samtsystems. 


Der Vertragsgenstand umfasst die Einführung des Fachverfahrens Lernmanagementsystems für das Land 
Baden-Württemberg nebst Pflege- und Schulungsleistungen sowie den Betrieb des Systems zur Onlinenut-
zung (Software-as-a-Service – „SaaS“) in den ersten beiden Vertragsjahren. 


Die Leistungen zur Erstellung des Gesamtsystems bilden eine sachliche, wirtschaftliche und rechtliche Einheit. 
Für den Auftraggeber ist von vertragswesentlicher Bedeutung, dass der Auftragnehmer die in diesem Vertrag 
vereinbarte Funktionalität des Gesamtsystems herstellt und alle dafür erforderlichen Schritte vornimmt. Der 
Auftragnehmer ist verantwortlicher Generalunternehmer für die Erstellung des Gesamtsystems und haftet für 
die Leistungen seiner Subunternehmer wie für seine eigenen Leistungen. 


Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 ge-
nannten Dokumenten. 
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1.2 Vergütung 


Der Pauschalfestpreis* beträgt      . Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis* werden nachfol-
gend nicht gesondert ausgewiesen. 


Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet wer-
den 


Der Pauschalfestpreis* wird in Anlage 3 zum Vertrag - Preisblatt festgelegt. Die einzelnen Anteile am 
Pauschalfestpreis* werden im Preisblatt und ggf. nachfolgend gesondert ausgewiesen. 


Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind die im weiteren Vertrag gesondert ausgewiese-
nen Leistungen, zum Beispiel Leistungen nach Nummer  6.  


Es wird kein Pauschalfestpreis* vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausge-
wiesen. 


Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus dem Anlage 3 zum Vertrag – Preisblatt. 


Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung.  


Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 


1.3 Vertragsbestandteile* 


Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 


1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis 29 und den folgenden Anlagen: 
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Anlagen zum EVB-IT Systemvertrag 


Anlage
Nr. 


Bezeichnung Datum/ 
Version 


Anzahl Seiten 


1 2 3 4 


1 Ergänzende Vereinbarungen 


2 Leistungsbeschreibung 


2.1 Kriterienkatalog 


3 Preisblatt 


3.1 Zahlungsplan [wird in den VHR 


festgelegt] 


4 Geheimhaltungsvereinbarung 


5 Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer 


6 Vollmacht Bewerber-/Bietergemeinschaft 


7 Besondere Vertragsbedingungen 


8 Verpflichtungserklärung Mindestentgelt 


9 Verpflichtungserklärung Mindestentgelt UA 


10 Einwilligung ZVÜ 


11 Teleservicevereinbarung 


12 No-Spy Erklärung 


13 Schutzerklärung 


14 SaaS (Software as a Service) 


Antrags-/Angebotsbegleitschreiben 


Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 


DSGVO 


n/a n/a 


Bestätigung der Angaben aus dem TWB und weitere Ei-


generklärungen 


Bietermitteilungen des Verfahrens 


Muster Leistungsnachweise 


Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge: wie in der voranstehenden Tabelle dargestellt.
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Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der 
Nummern Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bzw. 4.4.3, d.h. sie gelten ausschließlich h
insichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und insbesondere in der dort vereinbarten Rangfolge der Regelun-
gen, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden. 


1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Erstellung eines Gesamtsystems (EVB-IT Sys-
tem-AGB) in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung, 


1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei 
Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 


Die EVB-IT System-AGB stehen unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter http://www.bmwi.de zur 
Einsichtnahme bereit. 


Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des Auf-
tragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag sind ausge-
schlossen.  


Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen. 


2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 


2.1 Leistungen bis zur Abnahme/Teilabnahme 


Verkauf von Hardware 


Vermietung von Hardware 


Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 


Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 


Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 


Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 


Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* (z.B. durch Aufstellung, 
Installation*, Customizing* und Integration* der Systemkomponenten*) 


Schulung 


Projektmanagement 


Sonstige Leistungen gemäß Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung und 2.1 zum Vertrag - 
Kriterienkatalog 


2.2 Leistungen nach der Abnahme/Teilabnahme 


Systemservice (z.B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*)  


Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems 


Sonstige Leistungen gemäß Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung, Anlage 2.1 zum Ver-
trag – Kriterienkatalog und Anlage 7 zum Vertrag – Besondere Vertragsbedingungen 


2.3 Vorgehensmodell 


Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des folgenden Vorgehensmodells: 


V-Modell XT* 


 V-Modell XT* (Version/Stand) 2.1.  


Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 
der Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 


Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der 
Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 
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 Organisationsspezifisches V-Modell XT* gemäß Anlage Nr.      .  


Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 
der Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 


Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der 
Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 


Sonstiges Vorgehensmodell: klassisch mit agilen Komponenten – gem. Ergebnissen aus Verhand-
lungsverfahren 


3 Systemumgebung* des Gesamtsystems und beizustellende Systemkomponenten* 


Die Systemumgebung* des Gesamtsystems beim Auftraggeber ergibt sich aus gemäß Anlage 2 zum Ver-
trag – Leistungsbeschreibung und 2.1 zum Vertrag – Kriterienkatalog 


Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: 


Lfd. Nr. Bezeichnung der beizustellenden Systemkomponenten* Art der beizustellen-
den Systemkompo-
nenten* (HW, SW, 


IS, S)1


1 2 3 


1 HW = Hardware, SW = Standardsoftware*, IS = Individualsoftware*, S = Sonstige 


Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus gemäß Anlage 2 zum Vertrag – Leis-
tungsbeschreibung und 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog 


4 Leistungen des Auftragnehmers zur Erstellung des Gesamtsystems 


4.1 Verkauf von Hardware 


[…] 


4.2 Vermietung von Hardware 


[…] 


4.3 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 


[…] 
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4.4 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung)  


4.4.1 Leistungsumfang und Vergütung 


Der Auftragnehmer vermietet an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Standardsoftware*: 


Lfd. 


Nr. 


Produkt-


bezeich-


nung 


und -be-


schrei-


bung, 


Produkt-


Nr. 


Menge E


X


P
1


An-


zahl


er-


laub-


ter


Si-


che-


rung


sko-


pien 


Zu 


lie-


fernd


e 


Ver-


sion2


Abwei-


chende 


Nutzungs-


rechte 


(Muster 4)3 


Anlage Nr. 


Mindest-


vertrags-


dauer in 


Monaten 


Abw. 


Miet-


be-


ginn4 


Miet-


dauer in 


Mona-


ten 


(feste 


Lauf-


zeit) 


Abw. 


Kündi-


gungs-


frist 5


Automatische 


Verlängerung


um Anzahl 


Monate6


Monatlicher Miet-


preis 


Einzel-


preis 


Gesamt-


preis 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


1 gemäß 
Anlage 
2, 2.1 


gemäß 
Anlage 
2, 2.1, 3 


-- A gemäß 
Anlage 


1 


ge-
mäß 
An-
lage 


1 


-- gemäß An-
lage 1 


ge-
mäß 
An-


lage 3


gemäß 
Anlage 


3 


Monatlicher Gesamtmietpreis gemäß 
Anlage 


3


1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 


EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 


DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 


S = Standardsoftware* unterliegt  Exportkontrollvorschriften 
2 A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen 
3 In der hier bezeichneten Anlage erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von 


Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. Die Nutzungsrechtsre-


gelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 0). 
4 Wenn abweichend von Ziffer 16.1 EVB-IT System-AGB. 
5 Wenn abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB. 
6 Das Mietverhältnis verlängert sich um die vereinbarten Monate, wenn es nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der 


Mietdauer gekündigt wird. 


Die Vergütung für die gesamte Standardsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 ist nicht im Pauschalfest-
preis* enthalten. 
Die Vergütung für die Standardsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.  bis ist nicht im 
Pauschalfestpreis* enthalten. 


4.4.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 


[…] 


4.4.3 Abweichende Lizenzbedingungen 


Sofern abweichende Nutzungsrechte gemäß den Nutzungsrechtsmatrizen vereinbart werden, gelten bezüg-
lich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* folgende Regelungen in der folgenden Rang-
folge: 


 Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 4 (s.a. Nummer 4.4.1 Spalte 7), 


 Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB, 


 die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr.       bzw. – im 
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Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 
Nummer 5.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen 
Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder 
entgegenstehen noch diese beschränken. 


4.4.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 


Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 


gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       auf Datenträger: Typ:      , Kennzeichnung:      , 


gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       in folgender Form:      , 


gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. 1 wie in Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung und 2.1 zum 
Vertrag - Kriterienkatalog beschrieben. 


4.5 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 


4.5.1 Leistungsumfang 


[...] 


4.5.2 Vergütung 


[...] 


4.5.3 Abweichende Nutzungsrechte an der Individualsoftware* 


4.5.3.1 Gesamte Individualsoftware* 


[…] 


4.5.3.2 Bestimmte Individualsoftware* 


[…] 


4.5.3.3 Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* 


[...] 


4.5.3.4 Werkzeuge* 


[…] 


4.5.4 Sonderregelung: Lizenzrückvergütung (nur möglich bei nicht ausschließlicher 
Nutzungsrechtseinräumung) 


[…]  


4.5.5 Einräumung von Rechten an Erfindungen  


[…] 


4.5.6 Bereitstellung der Individualsoftware* 


[…]  


4.6 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 


4.6.1 Leistungsumfang 


[…] 


4.6.1 Vergütung 


[…] 
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4.7 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 


4.7.1 Leistungsumfang 


Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Ziffer 2.4 EVB-
IT System-AGB) 


Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage 2 zum Vertrag 
– Leistungsbeschreibung und 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog beschrieben. 


4.7.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen 


Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden gem. Anlage Nr.       für die dort genann-
ten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart.  


Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber auch für die vorbestehen-
den Materialien Bearbeitungsrechte eingeräumt. 


4.7.3 Vergütung 


Die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 


Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 
ergibt sich aus Anlage 3 zum Vertrag - Preisblatt. 


Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt pauschal       
Euro. 


Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert nach 
Aufwand gemäß Nummer 7 


mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 


Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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4.8 Schulung 


4.8.1 Art und Umfang der Schulungen 


Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart:  


Lfd. 
Nr. 


Anzahl 
der  


Schu-
lungen 


Art der 
Schulung 
(NZ/AD/M


P/S)1


Inhalt der Schulung Schu-
lungstage 
pro Schu-


lung 


Ort2 Maximale 
Anzahl 
Teilneh-
mer pro 


Schulung 


Sofern im Pau-
schalfestpreis* ent-
halten, keine An-
gabe notwendig 


Betrag 
pro 


Schulung 


Ge-
samt-
preis 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 gemäß 
Anlage 
2, 2.1 
und 3 


gemäß 
Anlage 2, 
2.1 und 3: 


gemäß Anlage 2, 2.1 und 
3 


gemäß 
Anlage 2, 
2.1 und 3 


gemäß 
Anlage 
2, 2.1 
und 3 


gemäß 
Anlage 
2, 2.1 
und 3 


gemäß 
Anlage 3 


Summe gemäß 
Anlage 
3


1 NZ = Nutzerschulung 


AD = Administratorenschulung 


MP = Multiplikatorenschulung 


S = sonstige Schulung 
2 Von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichender Ort der Schulung 


Sonstige Schulungen: Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Betriebsübergabe an die 
BITBW erfolgen Schulungen gemäß Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung. Die Schulungen 
vor Abnahme der Übergabe müssen die Nutzung und die Mitwirkung am Betrieb des Systems durch 
internes Personal der BITBW während der Übergangszeit ermöglichen. 


4.8.2 Schulungsunterlagen 


Es werden folgende Schulungsunterlagen geschuldet: 


Lfd. Nr. Schulung (hier
lfd. Nr. aus 


Nummer 4.8.1
eintragen) 


Schulungsunterlage EXP1 Menge 


1 2 3 4 5 


1 1 Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung 


1 US = Schulungsunterlage unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 


EU = Schulungsunterlage unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 


DT = Schulungsunterlage unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 


S = Schulungsunterlage unterliegt  Exportkontrollvorschriften 


Soweit für die Individualsoftware* in Nummer 4.5.3 ausschließliche Nutzungsrechte vereinbart sind, 
gilt dies abweichend von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB nicht für die Schulungsunterlagen gemäß 
Nummer 4.8.2 lfd. Nr.      , die für den Auftraggeber individuell erstellt wurden. An diesen Schu-
lungsunterlagen werden lediglich nicht ausschließliche Nutzungsrechte * gemäß Ziffer 2.3.2.1 EVB-
IT System-AGB eingeräumt. 
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Für folgende Schulungsunterlagen werden von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichende weiter-
gehende Nutzungsrechte vereinbart: 


 Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr.       wird statt des nicht aus-
schließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 


 Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr.       wird zusätzlich das Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung gewährt. 


 Für sämtliche Schulungsunterlagen wird zusätzlich das Recht zur Bearbeitung sowie Vervielfäl-
tigung und Verbreitung der Bearbeitungen gewährt. 


Vorgaben zu den Schulungsunterlagen ergeben sich aus Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschrei-
bung. 


4.8.3 Vergütung für Schulungen inkl. Schulungsunterlagen 


Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage 3 zum Vertrag –Preisblatt.  


4.9 Dokumentation 


Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB ist die Dokumentation in folgender Spra-
che / in folgender Form zu erstellen:      . 


Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB sind folgende Teile der Dokumentation: 
      bis zum       zu liefern. 


Abweichend von Ziffern 4.5 und 5.5 EVB-IT System-AGB sind Anpassungen und Änderungen, die 
aufgrund von Maßnahmen zum Systemservice oder im Rahmen der Mängelbeseitigung an den Do-
kumentationen erforderlich sind, nicht in die Dokumentation einzuarbeiten, sondern als separate Do-
kumente zu liefern. 


Abweichend von Ziffer 5.4 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer nicht über das gesetzliche 
Maß hinaus verpflichtet, die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 13 EVB-IT System-AGB 
durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren.  


Abweichend von Ziffer 5.6 EVB-IT System-AGB wird an den für den Auftraggeber erstellten Doku-
mentationen statt des nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht 
gewährt.  


Die Dokumentation ist gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell zu erstellen. 


Die Anwenderdokumentation ist zusätzlich als kontextsensitive “Online-Hilfe” im Gesamtsystem ab-
zulegen. 


Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation des behördenindividuellen Customizing sind im Rah-
men der Implementierung zu treffen. 


4.10 Sonstige Leistungen zur Systemerstellung 


4.10.1 Leistungsumfang 


Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemerstellung ergibt sich aus Anlage 2 zum Vertrag – 
Leistungsbeschreibung und 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog. 


4.10.2 Vergütung 


Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 


Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die sonstigen Leistungen      . 


Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen ist Anlage 3 zum Vertrag – Preisblatt zu entneh-
men. 


Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 


mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 


Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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5 Systemservice 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/oder zur Auf-


rechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* 


nach folgenden Regelungen:


5.1 Arten von Systemserviceleistungen  


5.1.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Störungsbeseitigung) 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Störungen die Betriebsbereitschaft*  


des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB wiederherzustellen. 


des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB mit Ausnahme folgender gelieferter, er-
stellter oder beizustellender Systemkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.       wiederherzu-
stellen. 


folgender Systemkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.         gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-
AGB wiederherzustellen. 


gemäß Anlage Nr.       wiederherzustellen. 


5.1.1.1 Störungsmeldung 


5.1.1.1.1 Form der Störungsmeldung 


Die Störungsmeldung erfolgt in Übereinstimmung mit Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB. 


5.1.1.1.2 Adresse für Störungsmeldungen 


Die Störungsmeldung erfolgt 


an folgende Adresse: [vom Auftragnehmer auszufüllen]


Name/Firma: 


Organisationseinheit/Abteilung: 


Postanschrift: 


Telefon: 


E-Mail: 


Web-Adresse: 


gemäß Anlage Nr.      . 


5.1.1.2 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 


Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* (Ziffer 4.1.2 EVB-IT System-AGB) 
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vereinbart: 


Mängelklasse Reaktionszeit* 
in Stunden 


Wiederherstellungszeit* 
in Stunden 


Betriebsverhindernder Mangel  Gem. SLA Gem.  SLA 


Betriebsbehindernder Mangel  ≤ 2 Stunden ≤ 48 Stunden


Leichter Mangel ≤ 48 Stunden ≤ 1 Woche


Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr.       für die dort abweichend 
von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 


Weitere Vereinbarungen (z.B. Reaktionszeiten*, Wiederherstellungszeiten*, Service Level Agree-
ment) gemäß Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung Ziffer 5.3; i. v. m. Anlage 14 zum Vertrag 
- SaaS. 


Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Störungsmeldung 
während der vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 


Ergänzend können in Nummer 0 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 


5.1.1.3 Servicezeiten 


Es werden die Servicezeiten gemäß Nummer 5.3 der Anlage 2 zum Vertrag - Leistungsbeschreibung 
vereinbart


Tag Uhrzeit 


Montag bis Sonntag von 00:00 bis 24:00 Uhr 


bis  von  bis  Uhr 


Sa von  bis  Uhr 


An Sonntagen von  bis  Uhr 


An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 


5.1.1.4 Hotline 


Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) gemäß  


Tag Uhrzeit 


bis  von  bis  Uhr 


bis  von  bis  Uhr 


von  bis  Uhr 


An Sonntagen von  bis  Uhr 


An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 
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Weitere Vereinbarungen zur Hotline (z.B. Kreis der Berechtigten, Leistungsumfang) gemäß Anlage 
Nr. 


5.1.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* (vorbeugende Maßnahmen) 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich 


angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen 


des Gesamtsystems 


  des Gesamtsystems mit Ausnahme folgender gelieferter, erstellter oder beizustellenden Sys-
temkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.       


folgender Systemkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.        


zu vermeiden.  


zu vorbeugenden Maßnahmen gemäß Anlage Nr.      . 


5.1.3 Überlassung von verfügbaren Programmständen* (Standardsoftware*)  


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Programmstände* für die aufgeführte Standardsoft-
ware* zu überlassen, sobald sie am Markt verfügbar sind: 


Lfd. Nr.
aus 


Nummer 
Fehler! V
erweis-
quelle 
konnte 
nicht 


gefun-
den 


werden.


Lfd. Nr. 
aus 


Nummer 
4.4.1 


Überlassung aller verfügbaren Programm-
stände* 


Zeitpunkt der Leistung 


Patches*, 
Updates* 


Upgrades* Releases/ Versi-
onen* 


Auf Anforderung 
des Auftraggebers 


Unverzüglich, 
sobald ver-


fügbar 


1 2 3 4 5 6 7 


1 X X X X 


Besondere Vereinbarung zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer ge-
mäß Anlage Nr.      . 


Besondere Vereinbarung zu Installation* und Customizing* der Programmstände*: Installation und 
Customizing der Programmstände erfolgt nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber. 


Soweit bezüglich der Nutzungsrechte der Standardsoftware* Nutzungsrechtsregelungen aus den Lizenzbe-
dingungen in Nummer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bzw. 0 einbezogen sind, wer-
den diese bei Überlassung neuer Programmstände* der jeweiligen Standardsoftware* durch die für den neuen 
Programmstand* geltenden Nutzungsrechtsregelungen ersetzt, wobei die in Nummer Fehler! Verweisquelle k
onnte nicht gefunden werden. bzw. 0 getroffenen Vereinbarungen auch für diese gelten. Diese neuen Nut-
zungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit die neuen Lizenzbedingungen dem Auftraggeber bei Überlas-
sung mit Hinweis auf diese Regelung schriftlich bekannt gegeben werden. 


5.2 Beginn / Dauer der Systemserviceleistungen 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Systemserviceleistungen beginnend mit 


dem Tag nach Ablauf der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (Gewährleistungsfrist) des Ge-
samtsystems 


dem Tag nach der Abnahme und Produktivstart (Go-live)  
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folgendem Datum       


jeweils 


für die Dauer von       Monaten 


für die Dauer von mindestens  Monaten nach Abnahme des Gesamtsystems (Mindestvertrags-
dauer) 


für die in Anlage 1 zum Vertrag – Ergänzende Vereinbarungen  vereinbarte Dauer 


zu erbringen. 


5.3 Kündigung von Systemserviceleistungen 


[…] 


5.4 Vergütung/Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 


5.4.1 Vergütung 


Der Systemservice ist (bei fester Laufzeit) insgesamt mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 


Der Vergütungsanteil für den Systemservice am Pauschalfestpreis* beträgt       Euro1. 


  Die gesonderte Vergütung für den Systemservice insgesamt (bei fester Laufzeit) beträgt pauschal 
      Euro. 


Die gesonderte monatliche Vergütung für den Systemservice beträgt pauschal       Euro. 


Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche für das Ge-
samtsystem wird eine abweichende monatliche Vergütung in Höhe von pauschal       Euro 
vereinbart. 


Die Vergütung für die Systemserviceleistungen gemäß Nummer(n)       (hier die relevanten Num-
mer(n) aus Nummer 5.1 eintragen) erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 


mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 


Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 


Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage 3 zum Vertrag - Preisblatt. 


5.4.2 Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 


monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats) 


quartalsweise bzw. in Abhängigkeit des Lizenzmodelles 


jährlich (zahlbar bis zum 1.7.) 


einmalig zum       


gemäß Anlage Nr.       


5.5 Sonstige Regelungen zu Systemserviceleistungen 


5.5.1 Teleservice* 


Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicever-
einbarung gemäß Anlage Nr. 11 zum Vertrag  - Teleservicevereinbarung. 


5.5.2 Abnahme der Systemserviceleistungen 


[…] 


5.5.3 Dokumentation der Systemserviceleistungen 


[…] 
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6 Weitere Leistungen nach der Abnahme 


6.1 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems nach der Abnahme


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Gesamtsystem jeweils nach den Vereinbarungen in Anlage 
2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung und 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog weiterzuentwickeln, 
zu optimieren und an die sich ändernden Bedürfnisse des Auftraggebers bzw. der Bezugsberechtig-
ten anzupassen. Soweit in den genannten Anlagen nichts anderes geregelt ist, erfolgt die 
Beauftragung entsprechend den Konditionen dieses Vertrages und der einbezogenen EVB-IT 
System-AGB. 


6.2 Sonstige Leistungen nach der Abnahme 


6.2.1 Leistungsumfang 


Der Umfang der sonstigen Leistungen nach der Abnahme ergibt sich aus den Anlage 2 zum Vertrag 
– Leistungsbeschreibung, Anlage 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog und Anlage 14 zum Vertrag -  
SaaS. 


6.2.2 Vergütung  


Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 


Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für sonstige Leistungen nach der Abnahme be-
trägt       Euro. 


Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit der pauschalen Vergütung für Systemservice-
leistungen gemäß Nummer 5.4.1 abgegolten. 


Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen nach der Abnahme beträgt pauschal       Euro. 


Die Vergütung erfolgt für sonstige Leistungen gemäß Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschrei-
bung und Anlage 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 und 
für sonstige Leistungen nach Anhang 14 (SaaS-Bedingungen) gemäß Anlage 3 zum Vertrag - Preis-
blatt.


mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 


Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 


7 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 


7.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand 


Die Preiskategorien bei einer Vergütung nach Aufwand ergeben sich aus Anlage 3 zum Vertrag - Preisblatt. 


7.2 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand 


Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht: 


7.2.1 Während der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am 
Erfüllungsort) 


Wochentag Uhrzeit 


Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr 


bis  von  bis  Uhr 


von  bis  Uhr 


7.2.2 Außerhalb der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am 
Erfüllungsort) 
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Wochentag Uhrzeit 


bis  von  bis  Uhr 


bis  von  bis  Uhr 


von  bis  Uhr 


7.2.3 Während sonstiger Zeiten 


Wochentag Uhrzeit 


Samstag von  bis  Uhr 


Sonntag von  bis  Uhr 


Feiertag am Erfüllungsort von  bis  Uhr 


Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 


7.3 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 


[…] 


7.4 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 


7.4.1 Reisekosten, Nebenkosten* und Materialkosten 


Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 


Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 


Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 


Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 


Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 


Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 


7.5 Reisezeiten 


Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 


Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 


Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 
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8 Termin- und Leistungsplan 


Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 


Lfd. 
Nr. 


Bezeichnung der zu erbringenden 
Leistung 


Art des 
Termins 


MS1, BB2, 
BBTA3, 


TA4, VE5 


Leistungszeit 
(Datum oder Zeit-


punkt nach Zu-
schlagserteilung) 


Leistungsort 
(einschließlich An-


schrift) 


Bemerkungen 


1 2 3 4 5 6 
1 MS = Meilenstein 
2 BB = Termin der Betriebsbereitschaftserklärung 
3 BBTA = Termin der Betriebsbereitschaftserklärung zur Teilabnahme 
4 TA = Teilabnahmetermin 
5 VE = Vertragserfüllungstermin* 


Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten or-
ganisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich der Termin- und Leistungsplan aus dem Lastenheft 
gemäß Anlage Nr.       und den Teilen des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umset-
zung seiner Vorgaben in der Ausschreibung mindestens gefordert hat gemäß Anlage Nr.      . 


Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung und 
Anlage 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog und wird in Bezug auf den Roll-out in Einvernehmen mit 
AN und AG festgelegt. 


9 Zahlungsplan 


Der Auftraggeber leistet zum       (Datum) eine Vorauszahlung in Höhe von       Euro Zug um 
Zug gegen Übergabe einer Vorauszahlungsbürgschaft in gleicher Höhe gemäß Ziffer 20.1.1 EVB-IT 
System-AGB.  


Der Zahlungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 


Termin gemäß  


Nummer 8, lfd. Nr.  


Art der Zahlung 
AZ1, TZ2, SZ3 


Betrag Bemerkungen 


1 2 3 4 


1 AZ = Abschlagszahlung* 
2 TZ = Teilzahlung. Diese setzt eine erfolgreiche Teilabnahme voraus, gilt anderenfalls als AZ. 
3 SZ = Schlusszahlung 


Der Zahlungsplan, über den Anlage 3 zum Vertrag - Preisblatt hinausgehend, wird im Verhandlungs-
verfahren festgelegt und diesem Vertrag als Anlage 3.1 beigefügt.  
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10 Projektmanagement 


10.1 Projektmanager/Projektleiter des Auftragnehmers (Schlüsselpositionen): 


Gesamtprojektverantwortlicher
Projektmanager für die Erstel-


lung des Gesamtsystems 


Gesamtprojektverantwortlicher
Projektleiter als Ansprechpartner


Name: 


Position: 


Organisationseinheit/Abteilung:  


Telefon: 


E-Mail: 


Postanschrift: 


des Auftraggebers: 


Projektmanager Projektleiter als Ansprechpartner


Name: 


Position: 


Organisationseinheit/Abteilung:  


Telefon: 


Fax: 


E-Mail: 


Postanschrift: 


10.2 Weitere Schlüsselpositionen des Auftragnehmers 


Die Parteien definieren gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT System-AGB folgende weitere Schlüsselpositionen auf Seiten 
des Auftragnehmers und deren Besetzung: 
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Lfd. Nr. Schlüsselposition Name Kontaktdaten 


1 2 3 4 


10.3 Projektsteuerung/Projektkoordinierung 


Die Regeln zur Projektsteuerung und Projektkoordinierung ergeben sich aus 


dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 


folgenden Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 


10.4 Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests) 


Ergänzend/abweichend zu Ziffer 17 EVB-IT System-AGB sind die Vereinbarungen über die Behandlung von 
Änderungsverlangen (Change Requests), die während der Vertragsdauer vom Auftraggeber vorgebracht wer-
den, festgelegt: 


in dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 


in Anlage Nr.      . 


11 Weitere Pflichten des Auftragnehmers 


Der Auftragnehmer hat folgende weitere Pflichten: 


11.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 


Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:  


Lfd. 
Nr. 


Position Fachliche Qualifikation Sicherheits-
überprüfung  


SÜ 1, 2 oder 31


Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 


Sicherheitsanforderungen 


1 2 3 4 5 


1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz  


Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anfor-
derungsprofilen, wie sie durch den Auftraggeber gemäß Anlage „Antragsblatt Projektmanager 
0230_484“, „Antragsblatt Servicemanager 0230_484“, „Antragsblatt Softwareentwickler 0230_484“ 
und „Antragsblatt Trainer Einführung 0230_484“ festgelegt wurden. 


11.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen  


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages: 


bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die von ihm aufgrund der Vorlage des Auftraggebers 
(Muster DSGVO) zur Erstellung eines Datenschutz- und Sicherheitskonzepts erstellten und mit dem 
Auftraggeber abgestimmten Regelungen zur IT-Sicherheit zu beachten; das IT-Sicherheitskonzept ist 
mit dem Angebot vorzulegen und wird als Bestandteil dieses Vertrags. Die Arbeitsergebnisse des 
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Auftragnehmers müssen insbesondere den Vorgaben des BSI und nach IT-Grundschutz auf Basis 
ISO27001 entsprechen. 


sich der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr.       zu unterstellen; 


die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort zu beachten. Die Regelungen können 
je nach Einsatzort differieren und werden dem Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn zur Verfügung ge-
stellt; 


folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 


11.3 Kopier- oder Nutzungssperre* 


Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen keine Kopier- oder 
Nutzungssperren* auf. 


Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen folgende Kopier- 
oder Nutzungssperren* auf:      . Näheres siehe Anlage Nr.      . 


11.4 Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge* 


[…] 


11.5 Entsorgung der Hardware (ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB) 


[…] 


11.6 Entsorgung der Verpackung 


[…] 


12 Mitwirkung des Auftraggebers 


Dem Auftraggeber obliegt folgende Mitwirkung (z.B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, 
Dokumente): 


Lfd. Nr. Art der Mitwirkung Erläuterungen (z.B. fachli-
che Qualifikation des Per-
sonals, das Mitwirkungs-


leistungen erbringt) 


max. 
Aufwand


Termin/ Zeitraum Ort 


1 2 3 4 5 6 


Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten 
organisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich die Mitwirkung des Auftraggebers aus dem Las-
tenheft gemäß Anlage Nr.       und dem Teil „Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers“ 
des Projekthandbuchs (AN) gemäß Anlage Nr.      . 


Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung 
und Anlage 2.1 zum Vertrag - Kriterienkatalog. 


13 Abnahme 


13.1 Gegenstand der Abnahme 


Der Abnahmegegenstand ist das Gesamtsystem im Sinne dieses Vertrages und, soweit in Nummer 8 verein-







EVB-IT Systemvertrag Seite 24 von 29


Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 0275.4/58-3 


Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT System-AGB definiert. 


Modifizierte Version 2.01 vom 09.01.2013 [Ergänzungen, Änderungen, Streichungen sind farblich markiert.]


bart, die einer Teilabnahme unterliegenden, in sich abgeschlossenen und funktional nutzbaren Teile des Ge-
samtsystems. 


Ergänzende Vereinbarungen zum Gegenstand der Abnahme gemäß Anlage Nr.      . 


Das Gesamtsystem beinhaltet die aktuellste oder die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ab-
gestimmte Version der vereinbarten Software*  zum Zeitpunkt des Beginns der Erklärung der Be-
triebsbereitschaft*.  


13.2 Testdaten 


Die Testdaten erstellt der Auftraggeber. Einzelheiten gemäß Anlage Nr.      . 


Die Testdaten erstellt der Auftragnehmer. Die Einzelheiten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.  


13.3 Dauer, Ort und Systemumgebung* der Funktionsprüfung  


[…] 


13.4 Vereinbarungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und zur Erklärung der Abnahme 


[…] 


13.5 Vereinbarungen zu Mängelklassen im Rahmen der Funktionsprüfung 


[…] 


14 Mängelhaftung (Gewährleistung) 


14.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Gesamtsystems 


[…]


14.2 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel an Teilleistungen 


[…] 


14.3  Mängelmeldungen 


14.3.1 Form der Mängelmeldung 


[…] 
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14.3.2 Adresse für Mängelmeldungen 


Die Mängelmeldung erfolgt:  


 an folgende Adresse: [vom Auftragnehmer einzutragen] 


Name/Firma: 


Organisationseinheit/Abteilung: 


Postanschrift: 


Telefon: 


Fax: 


E-Mail: 


Web-Adresse: 


gemäß Anlage Nr.      . 


14.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline  


14.4.1 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 


Für gemeldete Mängel werden im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) folgende Reaktions-
* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 


Mängelklasse Reaktionszeit*  
in Stunden 


Wiederherstellungszeit*  
in Stunden 


Betriebsverhindernder Mangel 


Betriebsbehindernder Mangel 


Leichter Mangel 


Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Mängelmel-
dung während der Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 


Ergänzend können in Nummer 0 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart 
werden. 


Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr.       für die dort abweichend 
von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 


14.4.2 Servicezeiten 


Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 


Tag Uhrzeit 


bis  von  bis  Uhr 


bis  von  bis  Uhr 


von  bis  Uhr 







EVB-IT Systemvertrag Seite 26 von 29


Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 0275.4/58-3 


Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT System-AGB definiert. 


Modifizierte Version 2.01 vom 09.01.2013 [Ergänzungen, Änderungen, Streichungen sind farblich markiert.]


An Sonntagen von bis Uhr 


An Feiertagen am Erfüllungsort von bis Uhr 


14.4.3 Hotline 


Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden 
Zeiten: 


. 


Tag Uhrzeit 


bis  von  bis  Uhr 


bis  von  bis  Uhr 


von  bis  Uhr 


An Sonntagen von bis Uhr 


An Feiertagen am Erfüllungsort von bis Uhr 


14.5 Teleservice* 


Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicever-
einbarung gemäß Anlage 11 zum Vertrag - Teleservicevereinbarung. 


14.6 Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung 


[…] 


15 Haftungsregelungen 


15.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung 


[…] 


15.2 Haftung bei Verzug 


[…] 


15.3 Haftung für den Systemservice 


[…] 


15.4 Haftung für entgangenen Gewinn 


[…] 


16 Vertragsstrafen bei Verzug 


16.1 Verzug bei Erstellung des Gesamtsystems 


Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe auch bei Über-
schreitung der für die einzelnen Meilensteine im Termin- und Leistungsplan gemäß Nummer 8 festge-
legten Termine. 
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Die Summe der vorstehenden Vertragsstrafen ist auf den in Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB festge-
legten Höchstbetrag anzurechnen. 


Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe nicht bei 
Überschreitung der für die Teilabnahmen gemäß Nummer 8 festgelegten Termine. 


Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB wird bei Verzug der Leistung die Vertragsstrafenre-
gelung gemäß Anlage Nr. 2 zum Vertrag - Leistungsbeschreibung vereinbart. 


16.2 Verzug bei Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*  


Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. 2 zum Ver-
trag - Leistungsbeschreibung Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 5.1.1.2 geregel-
ten Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach 
der Abnahme des Gesamtsystems vereinbart. 


Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. 2 zum Ver-
trag - Leistungsbeschreibung Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 14.4.1 geregelten 
Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) verein-
bart. 


 Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden Vertragsstrafen für die 
Nichteinhaltung der in Nummer 5.1.1.2 geregelten Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* zur 
Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach der Abnahme des Gesamtsystems und Vertrags-
strafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 14.4.1 geregelten Reaktions-* und Wiederherstellungs-
zeiten* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) wie folgt vereinbart: 


Der Auftraggeber ist berechtigt, für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktions- und/oder Wie-
derherstellungszeiten, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktions- und/oder Wieder-
herstellungszeiten innerhalb der Servicezeiten* eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% des Pauschal-
festpreises zu verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die Überschreitung nicht zu vertre-
ten hat. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung pro Vertragsjahr zu zahlenden Ver-
tragsstrafe nicht mehr als 1% des Pauschalfestpreises Vergütung pro Vertragsjahr betragen. Die Ver-
tragsstrafen werden auf Schadensersatzansprüche angerechnet. 


§ 341 Abs. 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis 
zum Ablauf von zwölf Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. 


17 Weitere Vereinbarungen 


17.1 Garantien 


17.1.1 Auftragnehmergarantien 


[…] 


17.1.2 Herstellergarantien 


[…] 


17.2 Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes* 


17.2.1 Übergabe des Quellcodes* 


[…] 


17.2.2 Hinterlegung des Quellcodes 


[…] 


17.3 Haftpflichtversicherung 


Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 19.1 EVB-IT System-AGB wird vereinbart. 







EVB-IT Systemvertrag Seite 28 von 29


Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 0275.4/58-3 


Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT System-AGB definiert. 


Modifizierte Version 2.01 vom 09.01.2013 [Ergänzungen, Änderungen, Streichungen sind farblich markiert.]


17.4 Sicherheiten 


17.4.1  Vorauszahlungsbürgschaft  


[…] 


17.4.2 Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 


[…] 


ODER 


17.4.3 Kombinierte Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 


[…] 


17.5 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 


Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 21 EVB-IT System-AGB ergeben sich Regelungen zur Ge-
heimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.      . 


Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet wer-
den sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien wie in der Anlage „Angebotsblatt Unter-
nehmen TWB 0230/484“ beschrieben eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen 
Mindestanforderungen beinhaltet. Der Auftraggeber behält sich vor, die Musterregelung der Landes-
verwaltung „Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO zu vereinbaren.  


Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. 2 zum Vertrag - 
Leistungsbeschreibung. 


17.6 Vereinbarungen zur Korruptionsprävention 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 


die in Anlage Nr. 17.6 aufgeführten Vorschriften zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwal-
tung zu beachten und eine entsprechende Eigenerklärung gemäß Nr. 3.5 dieser Anlage abzugeben. 


folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 


17.7 Kündigungsrecht des Auftraggebers 


Abweichend von den gesetzlichen Regelungen und Ziffer 16.2 EVB-IT System-AGB ergeben sich 
die Ansprüche des Auftragnehmers bei einer Kündigung des Auftraggebers gemäß § 649 BGB aus 
Anlage Nr.      . 


17.8 Sonstige Vereinbarungen 


Sonstige Vereinbarungen:       


Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 







EVB-IT Systemvertrag Seite 29 von 29


Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 0275.4/58-3 


Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT System-AGB definiert. 


Modifizierte Version 2.01 vom 09.01.2013 [Ergänzungen, Änderungen, Streichungen sind farblich markiert.]


 ,        , 


Ort Datum Ort Datum


 Auftragnehmer  Auftraggeber 


Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift) Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)
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Muster Auftragsverarbeitung DS-GVO 


Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO 


als Anlage zum Vertrag/ zur Leistungsbeschreibung vom [Datum] 


- nachfolgend „Leistungsvereinbarung“ – 


 


zwischen dem 


Land Baden-Württemberg vertreten durch 


Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vertreten durch ihren Minis-


terialdirektor Herr Michael Föll 


Postfach 10 34 42 


70029 Stuttgart 


 


(nachfolgend "Auftraggeber" genannt) 


und dem 


Auftragnehmer 


Straße 


PLZ ORT 


 


 (nachfolgend "Auftragnehmer" genannt) 


wird die folgende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung geschlossen: 


 


Präambel 


Die Vertragsparteien sind mit der Leistungsvereinbarung ein Auftragsverarbeitungsverhältnis ge-


mäß Art. 28 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) eingegangen. Um die Rechte und Pflichten 
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aus dem Auftragsverhältnis gemäß der gesetzlichen Verpflichtung zu konkretisieren, schließen die 


Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung.  


§ 1 


Anwendungsbereich  


Die Vereinbarung findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die Gegenstand der Leistungsvereinba-


rung sind und bei deren Verrichtung Mitarbeitende des Auftragnehmers oder durch den Auftrag-


nehmer nach Maßgabe dieser Vereinbarung beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten in 


Berührung kommen, für die die Auftraggeberin gemäß Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Verantwortliche ist  


§ 2 


Gegenstand und Dauer des Auftrags  


(1) Gegenstand des Auftrags zum Datenumgang ist die Durchführung folgender Aufgaben durch 


den Auftragnehmer: (anzupassen, z.B.) 


a) …  


b) …  


c) … 


(2) Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung oder 


sofern die Leistungsvereinbarung keine Dauer vorsieht zur einmaligen Ausführung.  


(3) Die Auftraggeberin kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 


ein schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen Datenschutzvorschriften oder die 


Bestimmungen dieses Vertrags vorliegt, der Auftragnehmer eine Weisung der Auftraggeberin 


nicht ausführt oder der Auftragnehmer Kontrollrechte der Auftraggeberin vertragswidrig ver-


weigert. Insbesondere die Nichteinhaltung der in diesem Vertrag vereinbarten und aus Art. 


28 DS-GVO abgeleiteten Pflichten stellt einen schweren Verstoß dar. 
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§ 3 


Konkretisierung des Auftragsinhalts  


(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) sind in der 


Leistungsvereinbarung niedergelegt. [Alternativ: Der Auftragsgegenstand umfasst hinsicht-


lich der Art und dem Zweck der Aufgaben des Auftragnehmers: [Aufzählung von Art und 


Zweck der Auftragsverarbeitung]. 


(2) Folgenden Datenarten oder -kategorien sind Gegenstand der Verarbeitung durch den Auf-


tragnehmer (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO): (jeweils anzupassen, z.B.) 


a) Name, Adresse 


b) Geburtsdatum 


c) Personalnummer 


d) … 


(3) Der Kreis, der durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten Betroffenen umfasst: 


[Aufzählung oder Beschreibung der betroffenen Personenkategorien, z.B. Beschäf-


tigte etc.].  


(4) Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem 


Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 


über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der 


vorherigen Zustimmung der Auftraggeberin und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Vo-


raussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO erfüllt sind (z.B. Angemessenheitsbeschluss, Binding 


Corporate Rules oder Standardvertragsklauseln) [Anmerkung: Ggf. konkretisieren]. Die 


nachträgliche Verlagerung ins EU-Ausland bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftrag-


geberin. 


§ 4 


Verantwortlichkeit und Weisungsbefugnis  


(1) Die Auftraggeberin ist für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbe-


sondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die 


Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung verantwortlich. Sie kann jederzeit die Herausgabe, 
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Berichtigung, Löschung und Sperrung der Daten verlangen. Soweit ein Betroffener sich 


zwecks Löschung oder Berichtigung seiner Daten unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, 


wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an die Auftraggeberin weiterleiten.  


(2) Der Auftragnehmer darf Daten ausschließlich im Rahmen der Weisungen der Auftraggeberin 


erheben, verarbeiten oder nutzen. Eine Weisung ist die auf einen bestimmten Umgang des 


Auftragnehmers mit personenbezogenen Daten gerichtete schriftliche Anordnung der Auf-


traggeberin. Die Weisungen werden zunächst durch die Leistungsvereinbarung definiert und 


können von der Auftraggeberin danach in der Regel schriftlich oder in einem dokumentierten 


elektronischen Format durch eine einzelne Weisung geändert, ergänzt oder ersetzt werden. 


(3) Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung 


ist, eine Weisung verstoße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragnehmer ist 


berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie 


durch den Verantwortlichen bei der Auftraggeberin bestätigt oder geändert wird.  


(4) Änderungen des Verarbeitungsgegenstandes mit Verfahrensänderungen sind gemeinsam 


abzustimmen und zu dokumentieren. Auskünfte an Dritte oder den Betroffenen darf der Auf-


tragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Auftraggeberin erteilen.  


(5) Der Auftragnehmer verwendet die Daten für keine anderen Zwecke und ist insbesondere 


nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und Duplikate werden ohne Wissen der 


Auftraggeberin nicht erstellt. Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet 


werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach dokumentierter Weisung der Auftraggeberin 


berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person 


sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses 


Ersuchen unverzüglich an die Auftraggeberin weiterleiten. 


(6) Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Be-


richtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung der Auftraggeberin 


unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen. 


(7) Der Auftragnehmer stellt der Auftraggeberin auf deren Wunsch Informationen zur Aufnahme 


in das von ihr zu führende Verarbeitungsverzeichnis zur Verfügung.  


(8) Soweit die Daten in Privatwohnungen (Tele- bzw. Heimarbeit von Mitarbeitenden des Auf-


tragnehmers) verarbeitet werden, sind auch in diesem Fall die Maßnahmen nach Art. 32 DS-


GVO sicherzustellen. 
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§ 5 


Beachtung zwingender gesetzlicher Pflichten durch den Auftragnehmer  


(1) Neben den vertraglichen Regelungen dieser Vereinbarung und der Leistungsvereinbarung 


treffen den Auftragnehmer die nachfolgenden gesetzlichen Pflichten.  


(2) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die mit der Verarbeitung der Daten de Auftraggeberin 


befassten Mitarbeitenden die Vertraulichkeit der Daten gemäß Art 28 Abs. 3, 29, 32 DS-GVO 


wahren und diese entsprechend auf das Datengeheimnis verpflichtet und in die für sie rele-


vanten Bestimmungen zum Datenschutz eingewiesen worden sind. Dies umfasst auch die 


Belehrung über die in diesem Auftragsverarbeitungsverhältnis bestehende Weisungs- und 


Zweckbindung.  


(3) Sofern der Auftragnehmer verpflichtet ist nach den anwendbaren Vorschriften einen Daten-


schutzbeauftragten zu bestellen, wird er die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der 


Auftraggeberin zum Zwecke der direkten Kontaktaufnahme mitteilen.  


(4) Der Auftragnehmer informiert die Auftraggeberin unverzüglich über Kontrollen und Maßnah-


men durch die Aufsichtsbehörden oder falls eine Aufsichtsbehörde wegen Verletzungen ge-


gen datenschutzrechtliche Bestimmungen bei dem Auftragnehmer ermittelt.  


§ 6 


Technisch-organisatorische Maßnahmen und deren Kontrolle  


(1) Die Vertragsparteien vereinbaren die in dem Anhang „Technisch-organisatorische Maßnah-


men“ zu dieser Vereinbarung niedergelegten konkreten technischen und organisatorischen 


Sicherheitsmaßnahmen. Er ist Gegenstand dieser Vereinbarung.  


(2) Technische und organisatorische Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt. In-


soweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. 


Dabei darf das Sicherheitsniveau der in dem Anhang „Technisch-organisatorische Maßnah-


men“ festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind 


zu dokumentieren.  


(3) Der Auftragnehmer wird der Auftraggeberin auf Anforderung die zur Wahrung ihrer Verpflich-


tung zur Auftragskontrolle erforderlichen Auskünfte geben und die entsprechenden Nach-


weise verfügbar machen. Aufgrund der Kontrollverpflichtung der Auftraggeberin vor Beginn 
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der Datenverarbeitung und während der Laufzeit des Auftrags stellt der Auftragnehmer si-


cher, dass sich die Auftraggeberin von der Einhaltung der getroffenen technischen und orga-


nisatorischen Maßnahmen überzeugen kann. Hierzu weist der Auftragnehmer der Auftrag-


geberin auf Anfrage die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 


nach. Der Nachweis der Umsetzung solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auf-


trag betreffen, kann dabei auch durch Vorlage eines aktuellen Testats, von Berichten unab-


hängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-


Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren) oder einer geeigneten Zertifizierung durch IT-


Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-Grundschutz) erbracht werden.  


(4) Die Auftraggeberin kann sich jederzeit zu Prüfzwecken in den Betriebsstätten des Auftrag-


nehmers zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs von der Ange-


messenheit der Maßnahmen zur Einhaltung der technischen und organisatorischen Erforder-


nisse der für die Auftragsverarbeitung einschlägigen Datenschutzgesetze überzeugen.  


§ 7 


Mitteilung bei Verstößen durch den Auftragnehmer  


(1) Der Auftragnehmer unterstützt die Auftraggeberin bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 


bis 36 der DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Melde-


pflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen.  


(2) Zu den Pflichten, bei denen der Auftragnehmer die Auftraggeberin unterstützt gehören u.a. 


a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organi-


satorische Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die 


prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung 


durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten 


Verletzungsereignissen ermöglichen; 


b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an die Auftrag-


geberin zu melden; 


c) die Verpflichtung, die Auftraggeberin im Rahmen ihrer Informationspflicht gegenüber 


dem Betroffenen zu unterstützen und ihr in diesem Zusammenhang sämtliche relevante 


Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen; 


d) die Unterstützung der Auftraggeberin für deren Datenschutz-Folgenabschätzung sowie 
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e) die Unterstützung der Auftraggeberin im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der Auf-


sichtsbehörde. 


§ 8 


Löschung und Rückgabe von Daten  


(1) Überlassene Datenträger und Datensätze verbleiben im Eigentum der Auftraggeberin. Sollte 


das Eigentum oder die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten der Auftraggeberin 


beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (etwa durch Pfändungen oder Beschlag-


nahme), durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse ge-


fährdet werden, so hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin unverzüglich zu verständigen. 


Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen. 


(2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Leistungen oder früher nach Aufforderung durch 


die Auftraggeberin, jedoch spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung hat der 


Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangte Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und 


Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände (wie auch hiervon gefertigten Kopien oder Repro-


duktionen), die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, der Auftraggeberin 


auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin datenschutzgerecht zu 


vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Ein Löschungsprotokoll ist der Auf-


traggeberin auf Anforderung vorzulegen.  


(3) Der Auftragnehmer kann Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungs-


gemäßen Datenverarbeitung dienen, entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen 


über das Vertragsende hinaus aufbewahren. Alternativ kann er sie zu seiner Entlastung bei 


Vertragsende der Auftraggeberin übergeben.  


§ 9 


Subunternehmer  


(1) Aufträge an Subunternehmer durch den Auftragnehmer dürfen nur mit vorheriger ausdrück-


licher schriftlicher Genehmigung der Auftraggeberin vergeben werden. Nicht als Leistungen 


von Subunternehmen im Sinne dieser Regelung gelten Dienstleistungen, die der Auftragneh-


mer bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung der Auftragsdurchführung in Anspruch 


nimmt, beispielsweise Telekommunikationsdienstleistungen und Wartungen. Der Auftrag-
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nehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der Da-


ten der Auftraggeberin auch bei fremd vergebenen Nebenleistungen angemessene und ge-


setzeskonforme vertragliche Vereinbarungen zu treffen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergrei-


fen.  


(2) Wenn Subunternehmer durch den Auftragnehmer eingeschaltet werden, hat der Auftragneh-


mer sicherzustellen, dass seine vertraglichen Vereinbarungen mit dem Subunternehmer so 


gestaltet sind, dass das Datenschutzniveau mindestens der Vereinbarung zwischen der Auf-


traggeberin und dem Auftragnehmer entspricht und alle gesetzlichen und vertraglichen Pflich-


ten beachtet werden und die Verantwortlichkeiten klar abgrenzt sind. Der Vertrag mit dem 


Subunternehmer muss schriftlich abgefasst werden, was auch in einem elektronischen For-


mat erfolgen kann (Art. 28 Abs. 4 und Abs. 9 DS-GVO). 


(3) Der Auftraggeberin sind in der vertraglichen Vereinbarung mit dem Subunternehmer Kontroll- 


und Überprüfungsrechte entsprechend dieser Vereinbarung einzuräumen. Ebenso ist die 


Auftraggeberin berechtigt, auf schriftliche Anforderung vom Auftragnehmer Auskunft über 


den wesentlichen Vertragsinhalt und die Umsetzung der datenschutzrelevanten Verpflichtun-


gen des Unterauftragnehmers zu erhalten.  


(4) Der Auftragnehmer haftet gegenüber der Auftraggeberin dafür, dass der Subunternehmer 


den Datenschutzpflichten nachkommt, die ihm durch den Auftragnehmer im Einklang mit dem 


vorliegenden Vertragsabschnitt vertraglich auferlegt wurden.   


§ 10 


Nebenleistungen  


Die §§ 1 bis 8 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren 


oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und 


dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.  


§ 11 


Datenschutzkontrolle  


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem/ der behördlichen Datenschutzbeauftragten der Auf-


traggeberin zur Erfüllung seiner jeweiligen gesetzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit diesem 


Auftrag jederzeit Zugang zu den üblichen Geschäftszeiten zu gewähren.  
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§ 12 


Schlussbestimmungen  


(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile - einschließlich et-


waiger Zusicherungen des Auftragnehmers - bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und 


des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser 


Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.  


(2) Der Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen“ ist Bestandteil dieser Vereinbarung.  


 


 


_______________________________                       _______________________________ 


Datum, Ort                           Datum, Ort 


_______________________________                       _______________________________ 


Unterschrift (Auftraggeberin)                                    Unterschrift (Auftragnehmer) 


_______________________________                       _______________________________ 


Name, Vorname, Funktion                         Name, Vorname, Funktion 
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Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen" 


zur Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vom [Datum] zwischen 


Auftraggeberin und Auftragnehmer 


§ 6 der Vereinbarung zur Auftragsvereinbarung verweist zur Konkretisierung der technisch-orga-


nisatorischen Datenschutzmaßnahmen auf diesen Anhang. 


§ 1 Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 


Die Vertragspartner sind im Rahmen der Auftragsverarbeitung gesetzlich verpflichtet, die techni-


schen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. 


§ 2 Innerbetriebliche Organisation des Auftragnehmers 


Der Auftragnehmer wird seine innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonde-


ren Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu tref-


fen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien ge-


eignet sind. 


§ 3 Konkretisierung der Einzelmaßnahmen 


Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen bestimmt (Art. 32 DS-GVO): 


 


Nr. Maßnahme Umsetzung der Maßnahme 


Vertraulichkeit der Daten 


1. Zutrittskontrolle 


Unbefugten ist der Zutritt zu Daten-


verarbeitungsanlagen, mit denen 


personenbezogene Daten verarbeitet 


oder genutzt werden, zu verwehren. 


[Ergänzen, z.B. Zutrittskontrollsystem, Ausweisle-


ser, Magnetkarte, Chipkarte, Schlüssel, Schlüs-


selvergabe, Werkschutz, Pförtner, Überwa-


chungseinrichtung, Alarmanlage, Türsicherung] 
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2. Zugangskontrolle 


Es ist zu verhindern, dass Datenver-


arbeitungssysteme von Unbefugten 


genutzt werden können. 


[Ergänzen, z.B. Technische (Kennwort- / Pass-


wortschutz) und organisatorische (Benutzer-


stammsatz) Maßnahmen hinsichtlich der Benut-


zeridentifikation und Authentifizierung, Verwen-


dung von dem Stand der Technik entsprechen-


den Verschlüsselungsverfahren (Beispiele: Kenn-


wortverfahren, Automatische Sperrung, Einrich-


tung eines Benutzerstammsatzes pro User, Ver-


schlüsselung von Datenträgern)] 


3. Zugriffskontrolle 


Es ist zu gewährleisten, dass die zur 


Benutzung eines Datenverarbei-


tungssystems Berechtigten aus-


schließlich auf die ihrer Zugriffsbe-


rechtigung unterliegenden Daten zu-


greifen können, und dass personen-


bezogene Daten bei der Verarbei-


tung, Nutzung und nach der Speiche-


rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, 


verändert oder entfernt werden kön-


nen. 


[Ergänzen, z.B. Bedarfsorientierte Ausgestaltung 


des Berechtigungskonzepts und der Zugriffs-


rechte sowie deren Überwachung und Protokol-


lierung, Verwendung von dem Stand der Technik 


entsprechenden Verschlüsselungsverfahren] 


(Beispiele: differenzierte Berechtigungen wie Pro-


file, Rollen etc. Auswertungen, Kenntnisnahme, 


Veränderung, Löschung) 


4. Trennungskontrolle 


Es ist zu gewährleisten, dass zu un-


terschiedlichen Zwecken erhobene 


Daten getrennt verarbeitet werden 


können. 


[Ergänzen, z.B. Daten, die zu unter-schiedlichen 


Zwecken erhoben wurden, sind auch getrennt zu 


verarbeiten, Mandantenfähigkeit, Funktionstren-


nung zwischen Produktion/ Test] 


5. Pseudonymisierung  


Es ist zu gewährleisten, dass die 


Verarbeitung personenbezogener 


Daten in einer Weise erfolgt, die das 


[Ergänzen, ob und in welchem Umfang die Pseu-


donymisierung als Mittel der Vertraulichkeit ein-


gesetzt wird] 
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Risiko minimieren. Hierzu gehört die 


Pseudonymisierung von Daten.  


 


Integrität der Daten 


6. Weitergabekontrolle 


Es ist zu gewährleisten, dass perso-


nenbezogene Daten bei der elektro-


nischen Übertragung oder während 


ihres Transports oder ihrer Speiche-


rung auf Datenträger nicht unbefugt 


gelesen, kopiert, verändert oder ent-


fernt werden können, und dass über-


prüft und festgestellt werden kann, 


an welche Stellen eine Übermittlung 


personenbezogener Daten durch 


Einrichtungen zur Datenübertragung 


vorgesehen ist. 


[Ergänzung, z.B. Maßnahmen bei Transport, 


Übertragung und Übermittlung oder Speicherung 


auf Datenträger (manuell oder elektronisch) so-


wie bei der nachträglichen Überprüfung, Verwen-


dung von dem Stand der Technik entsprechen-


den Verschlüsselungsverfahren, elektronische 


Signatur] 


7. Eingabekontrolle 


Es ist zu gewährleisten, dass nach-


träglich überprüft und festgestellt 


werden kann, ob und von wem per-


sonenbezogene Daten in Datenver-


arbeitungssysteme eingegeben, ver-


ändert oder entfernt worden sind. 


[Ergänzen, z.B. Nachvollziehbarkeit bzw. Doku-


mentation der Datenverwaltung gewährleisten, 


etwa durch Protokollierungs- und Protokollaus-


wertungssysteme] 


Verfügbarkeit und Belastbarkeit 


8. Verfügbarkeitskontrolle 


Es ist zu gewährleisten, dass perso-


nenbezogene Daten gegen zufällige 


[Ergänzen, z.B. Die Daten sind gegen zufällige 


Zerstörung oder Verlust zu schützen, Maßnah-


men zur Datensicherung](Beispiel: Backup-Ver-
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Zerstörung oder Verlust geschützt 


sind. 


fahren, Spiegeln von Festplatten, unterbre-


chungsfreie Stromversorgung, Firewall, Notfall-


plan) 


9. Rasche Widerherstellbarkeit 


Es ist zu gewährleisten, dass die 


Verfügbarkeit der personenbezoge-


nen Daten und der Zugang zu ihnen 


bei einem physischen oder techni-


schen Zwischenfall rasch wiederher-


gestellt wird. 


[Ergänzen welche Maßnahmen zur raschen Wie-


derherstellbarkeit getroffen wurden. U.A. Hoch-


verfügbare Backups, etc.] 


Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 


10. Auftragskontrolle 


Es ist zu gewährleisten, dass perso-


nenbezogene Daten, die im Auftrag 


verarbeitet werden, nur entspre-


chend den Weisungen der Auftrag-


geberin verarbeitet werden können. 


[Ergänzen]Abgrenzung der Kompetenz zwischen 


Auftraggeberin und Auftragnehmer (Beispiel: ein-


deutige Vertragsgestaltung, Kriterien zur Auswahl 


des Auftragnehmers, Kontrolle der Vertragsaus-


führung) 


11. Datenschutz-Management 


Es ist zu gewährleisten, dass durch 


ein Datenschutz-Management die 


Überprüfung gewährleistet ist. 


[Ergänzen welche Maßnahmen im Bereich des 


Datenschutzmanagements getroffen wurden] 


12. Incident-Response-Management. [Ergänzen, welche Maßnahmen getroffen wur-


den, um bei Datenschutzverletzungen die Auf-


traggeberin und ggf. die Aufsichtsbehörden zu in-


formieren. (Data Breach Notification] 


 


 
 
_______________________________                       _______________________________ 


Datum, Ort                           Datum, Ort 


_______________________________                       _______________________________ 
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Unterschrift (Auftraggeberin)                                    Unterschrift (Auftragnehmer) 


_______________________________                       _______________________________ 


Name, Vorname, Funktion                         Name, Vorname, Funktion 
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Leistungsnachweis


Leistungsnachweis 


Name des Beraters: ______________________ 
Monat/Jahr: ________________


Beschaffung eines Fachverfahrens Lernmanagementsystem 


Auftraggeberin: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 


Vertragsnummer/Kennung Auftraggeberin: 0275.4/58-3 


Auftragnehmer: 


Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:       


Datum Uhrzeit Pause in 
Stunden 


Aufwand 
in 


Stunden 


Leistungs-
kategorie 


(Skill-Level) 


Durchgeführte Arbeiten
Namens-
zeichen 
Auftrag-
geberin von bis 


Leistung erbracht: 


 ,        ,


Ort  Datum Ort Datum
Auftragnehmer Auftraggeber 


Unterschrift Auftragnehmer  
  (Name in Druckschrift )


Unterschrift Auftraggeberin (Name in Druckschrift)
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Verhandlungswünsche des Auftraggebers  


Verhandlungswünsche des Auftraggebers 


 


Lfd. 
Nr. 


Bezug zu den Vertragsunterlagen nebst 
Anlagen (bitte genaue Bezeichnung: allg. 
Verhandlungsthemen, Vertragsthemen) 


Verhandlungswünsche 


1 Leistungsbeschreibung, Kap. 5.6. Übertragung der Daten an die Auftraggeberin 


2 Leistungsbeschreibung, Kap. 6.2.3 Rechte und weitere Nutzung von Anpassungen in der Standardsoftware 


3  Umgang des Bieters mit inaktiven Nutzern / Identity Lifecycle Management 
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Verhandlungswünsche des Bieters


Verhandlungswünsche des Bieters 


Der Bieter soll in diesem Dokument seine – zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vorhandene – Verhandlungswünsche dokumentieren, um zielführende 


Verhandlungsrunden durchführen zu können.  


Es wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Angaben des Bieters keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzen, sondern dass – auch nach 


Angebotsabgabe – weitere Verhandlungspositionen aufgezeigt werden können. 


Der Bieter hat die nachfolgende Tabelle auszufüllen. Sollten die vorhandenen „Lfd. Nr.“ nicht ausreichend sein, hat der Bieter selbstständig weitere 


„Lfd. Nr.“ zu erstellen. 
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Verhandlungswünsche des Bieters


Lfd. 
Nr. 


Bezug zu den Vertragsunterlagen nebst 
Anlagen (bitte genaue Bezeichnung: allg. 
Verhandlungsthemen, Vertragsthemen) 


Verhandlungswünsche 


1 


2 


3 


4 
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Allgemeine Angaben 


Allgemeine Angaben


Der Bewerber soll zu den in dieser Anlage geforderten Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu soll er in der Spalte „Angaben des 


Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet. 


Werden nur Eigenerklärungen verlangt, sind diese an der dafür vorgesehenen Stelle anzukreuzen. Muss der Bewerber eine Eigenerklärung mit „Nein“ 


beantworten, ist dafür eine Begründung auf separater Anlage beizufügen. 


Füllen Sie die Anlagen direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, 


werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Fehlende oder falsche Angaben sowie Änderungen an der Tabelle können zum Ausschluss 


führen. 


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen vorgelegt 


werden. 
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Allgemeine Angaben 


Allgemeines Angaben des Bewerbers


Bitte geben Sie Namen, Sitz des Unternehmens und Adresse an. (A)


Bitte benennen Sie eine(n) verantwortliche(n) Ansprechpartner/in, die/der für 


den Zeitraum der Antragsprüfung und -bewertung für Aufklärungsfragen 


hinsichtlich des Angebotes bereitsteht. (A)


Name:          


Vorname: 


Telefon: 


Fax: 


E-Mail: 


Unternehmenszweck und Schwerpunkt des Unternehmens (I)
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Allgemeine Angaben 


Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers Angaben des Bewerbers 


Aktueller Nachweis (nicht älter als 1 Jahr), dass der Bewerber im Berufs- 


oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes 


der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens 


eingetragen ist, in dem er ansässig ist. (A)


Unternehmen, die weder im Berufs- noch Handelsregister noch einem 


anderen Register geführt werden, legen eine Kopie der 


Gewerbeanmeldung der zuständigen Stelle des Landes, in dem sie 


ansässig sind (soweit erforderlich) oder einen anderen geeigneten 


Nachweis (z. B. bereinigter Steuerbescheid) vor, der Aufschluss über die 


Art der beruflichen Tätigkeit gibt.


Bitte als Anlage beifügen. 


Anlage Nr.:      


Wir erklären, dass gegen uns keine rechtskräftigen Verurteilungen der in § 


123 GWB aufgezählten Straftaten vorliegen. (A)
 Ja  Nein 


Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben des Bewerbers


Nachweis einer im Rahmen und Umfang marktüblichen 


Haftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Versicherung eines 


Versicherungsunternehmens aus einem Mitgliedstaat der EU. Entweder eine 


Bitte als Anlage beifügen. 


Anlage Nr.:       
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Allgemeine Angaben 


aktuelle Bestätigung der Versicherungsgesellschaft oder eine Kopie der 


Police. (A)


Wir erklären, dass die Versicherung bei Angebotsabgabe nicht gekündigt ist 


und für den Leistungszeitraum ein Versicherungsschutz bestehen bleibt. 


(A)


 Ja   Nein 


Wir erklären, dass über unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren oder 


ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung 


beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. (A)


 Ja   Nein 


Wir erklären, dass wir uns nicht in Liquidation befinden. (A)  Ja   Nein 


Wir erklären, dass wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, 


Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (u.a. auch zur 


Berufsgenossenschaft) ordnungsgemäß nachgekommen sind. (A)


 Ja   Nein 
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Allgemeine Angaben 


Wir erklären, dass wir keine Verstöße in Sinne des § 5 des Gesetzes zur 


Bekämpfung der Schwarzarbeit begangen haben, bzw. keine Eintragungen 


im Gewerbezentralregister wegen illegaler Beschäftigung bestehen. (A)


 Ja   Nein 


Wir erklären, dass weder das oben genannte Unternehmen, noch 


Mehrheitsanteilseigner oder Gesellschafter, noch eine Mutter- oder 


Tochtergesellschaft oder Mitglieder der Bewerbergemeinschaft auf einer 


der in den Anlagen zu den Verordnungen 881/2002 und 2580/2001 sowie 


der Anlage des Standpunktes des Rates 2001/931/GASP befindlichen 


Terrorlisten erscheint. (A)


 Ja   Nein 


Wir erklären, dass wir damit einverstanden sind, im Falle einer 


Aufforderung zur Angebotsabgabe die Eigenerklärung zur Tariftreue- und 


Mindestentgeltbestimmungen nach dem Landestariftreue- und 


Mindestentgeltgesetz abzugeben und damit die Einhaltung zu bestätigen. 


(A)


 Ja   Nein  
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1. Vertragsschluss 


Mit Zuschlagserteilung wird ein Vertrag auf Grundlage folgender Bestimmungen 


geschlossen: 


 EVB-IT Systemvertrag nebst Anlagen 


 


2. Vertragslaufzeit 


a) EVB-IT Systemvertrag allgemein: 


Der Vertrag gilt ab Zuschlagserteilung für eine Mindestvertragslaufzeit bis zum 


31.12.2023. Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag dreimal um jeweils ein Jahr 


zu verlängern (Verlängerungsoption). 


Die Ausübung der Verlängerungsoption erfolgt automatisch um ein Jahr, sofern nicht 


drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit eine Kündigung durch den Auftraggeber 


erfolgt. Für den zweiten und dritten optionalen Verlängerungszeitraum gilt selbiges.  


Während der Festlaufzeit ist das Recht zur ordentlichen Kündigung für beide Parteien 


ausgeschlossen, vorbehaltlich des nachstehend in lit. b) vereinbarten 


Sonderkündigungsrechts des Auftraggebers für den Betrieb. § 648 BGB und das 


Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 14 dieses 


Anhangs 1 bleiben vorbehalten. 


Der Vertrag endet in jedem Fall mit dem Erreichen der maximalen 


Gesamtauftragsgrenze von 5.210.084,00 € netto; 6.200.000,00 € brutto (inkl. 


optionaler Leistungen). 


Vom Vertragsende unberührt bleibt die Verpflichtung des Auftragnehmers zur 


vertragskonformen Leistungserbringung bezüglich der Fertigstellung der im 


Vertragszeitraum erfolgten Beauftragungen sowie der Unterstützungsleistungen gem. 


Anlage 2 zum Vertrag – Leistungsbeschreibung, Ziffer 5.10.  


 


3. Bezugsberechtigte 


Bezugsberechtigt ist das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-


Württemberg. Dieses wird im Rahmen des Vertrags für die nutzenden Dienststellen 


und Einrichtungen der Landesverwaltung Baden-Württemberg im Rahmen einer 


Serviceleistung tätig.  
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Optional behält sich der Auftraggeber vor, den Bezug aus diesem Vertrag für 


juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Stiftungen, Anstalten, 


Körperschaften), sowie weiteren Trägern, die einen staatlich anerkannten 


Bildungsauftrag wahrnehmen, zu ermöglichen. 


 


4. Leistungsort 


Die Leistungsorte sind über Baden-Württemberg verteilt. Die Leistungserbringung der 


Schulungen wird vornehmlich in den Räumen der jeweiligen Dienststellen und 


Einrichtungen der Landesverwaltung Baden-Württemberg erfolgen. 


 


5. Zahlungsbedingungen und Rechnungsstellung 


Für die Vertragslaufzeit, incl. der optionalen Vertragsverlängerungen gelten die im 


Rahmen der Verhandlungsrunde festzulegenden Preisanpassungen. 


 


Des Weiteren gelten folgende Zahlungsbedingungen: 


 


Die Rechnungslegung erfolgt maximal quartalsweise an das Kultusministerium. 


Abweichende Zahlungsbedingungen sind abhängig vom Lizenzmodell des 


Auftragnehmers und werden im Rahmen der Verhandlung gesondert festgelegt. 


Zahlungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen ab Eingang einer nachvollziehbaren und 


prüffähigen Rechnung. 


Die Rechnung muss folgende Informationen enthalten:  


 Digitale Bildungsplattform - Lernmanagementsystem 


 Fortlaufende Nummerierung mit Bezug auf das abgerechnete Quartal  


 Übersicht der tatsächlichen Nutzer bezogen auf den jeweiligen Stichtag 


 Anschrift und Kontoverbindung des Hauptauftragnehmers 


 


Bei einer Zahlung innerhalb von 14 Tagen wird ein ggf. vereinbarter Skontoabzug in 


Anspruch genommen. 


Die Rechnungslegung erfolgt in digitaler Form. Das Mailpostfach wird nach 


Zuschlagserteilung mitgeteilt.  
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Im Falle der Einbindung eines Unterauftragnehmers erfolgt die Rechnungslegung 


grundsätzlich vom Hauptauftragnehmer. Eine Abweichung hiervon ist mit dem 


Auftraggeber abzustimmen. 


 


6. Leistungsnachweis 


Der Nachweis für erbrachte Leistungen ist mittels der Leistungsnachweisbelege 


(vorzugsweise „Muster Leistungsnachweis“) zu erbringen. Sie sind dem 


Auftraggeber nach Durchführung der im Rahmen von Dienstleistungen/Schulungen zu 


erbringenden Leistungen zur Prüfung vorzulegen. Die Leistung gilt erst nach 


Bestätigung durch die abrufende Dienststelle auf dem Leistungsnachweisbeleg als 


erbracht. 


Pausen müssen in den Leistungsnachweisen gesondert ausgewiesen werden. 


 


7. AGG 


Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle beim Auftraggeber einzusetzenden 


Mitarbeiter in geeigneter Art und Weise im Sinne des § 12 Allgemeines 


Gleichbehandlungsgesetz (Gesetz vom 14.08.2006, BGB1. I, S. 1897) geschult 


wurden, um Benachteiligungen wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes zu 


verhindern. Bei Haftungsansprüchen gegen den Auftraggeber wegen Verletzung des 


Benachteiligungsverbots durch die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter hat 


der Auftragnehmer den Auftraggeber im Falle eines Schadensersatz- oder 


Entschädigungsanspruches schadlos zu halten. 


 


8. Unterauftragnehmer 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich spätestens bei Beginn der Auftragsausführung 


den Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner 


Unterauftragnehmer mitzuteilen. Er hat jede im Rahmen der Auftragsausführung 


eintretende Änderung auf Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen. Die 


Einschaltung weiterer Unterauftragnehmer, die vom Auftragnehmer nicht vor oder 


nach Aufforderung benannt worden sind, bedarf der vorherigen schriftlichen 


Zustimmung des Auftraggebers. 


Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Übertragung eines Unterauftrags 


 die VOL/B zum Vertragsinhalt zu machen, 
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 nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu verfahren, insbesondere 


unter Beachtung des § 97 GWB, 


 dem Unterauftragnehmer auf Verlangen den Auftraggeber zu benennen, 


 dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen – 


insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und Sicherheitsleistungen – zu 


stellen als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. 


Bei der Einholung von Angeboten für Unteraufträge sind regelmäßig kleine und 


mittlere Unternehmen angemessen zu beteiligen. Der Auftragnehmer bemüht sich 


ferner, Unteraufträge an kleine und mittlere Unternehmen in dem Umfang zu erteilen, 


wie er es mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung vereinbaren kann. 


Die Haftung des (Haupt-)Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bleibt 


unberührt (§ 36 Abs. 2 VgV). 


 


9. Geheimhaltung und Datenschutz 


Es gelten die Bestimmungen der Geheimhaltungs- und Datenschutzvereinbarung 


(Anlage 4 zum Vertrag - Geheimhaltungsvereinbarung). 


Ergänzend gilt, dass die Weitergabe von Unterlagen, die der Auftragnehmer im 


Rahmen der Auftragsabwicklung von dem Auftraggeber erhält, an von dem 


Auftraggeber genehmigte Unterauftragnehmer zulässig ist, sofern dies zur 


Leistungserbringung erforderlich ist. 


 


10. Zuverlässigkeitsüberprüfung 


Der Auftraggeber behält sich eine Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZVÜ) aller Mitarbeiter 


des Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers vor, die für die Leistungserbringung 


Zugang zu seinen Dienstgebäuden oder Zugriff auf seine IT-Infrastruktur benötigen. 


Mit Angebotsabgabe erklärt sich der Auftragnehmer damit einverstanden, dass 


seine zum Einsatz kommenden Mitarbeiter einer ZVÜ unterzogen werden 


können.  Mitarbeiter, die für die Leistungserbringung Zugang zu den Dienstgebäuden 


des Auftraggebers oder Zugriff auf seine IT-Infrastruktur benötigen, müssen ihr 


schriftliches Einverständnis zur ZVÜ geben, sofern der Auftraggeber von diesem 


Recht Gebrauch macht. 
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Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der Zuverlässigkeit von 


Mitarbeitern begründen, kann der Auftraggeber den Austausch von Mitarbeitern 


verlangen. In diesem Fall trägt der Auftragnehmer die Kosten für die Einarbeitung neu 


eingesetzter Mitarbeiter. 


Für weitere zum Einsatz kommende Mitarbeiter des Auftragnehmers gilt folgendes: 


Der Auftragnehmer benennt die von ihm einzusetzenden Mitarbeiter rechtzeitig, d. h. 


mindestens zwei Wochen vor deren Einsatz und übersendet das vom Mitarbeiter 


ausgefüllte Formular an den Auftraggeber. Sollten ab diesem Zeitpunkt bis zur 


Leistungserbringung Mitarbeiter ausscheiden, so ist dies dem Auftraggeber innerhalb 


von 24 Stunden mitzuteilen. 


 


11. Sicherheitsüberprüfung 


Der Auftraggeber behält sich eine Sicherheitsüberprüfung (SÜ) aller Mitarbeiter des 


Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers vor, die für die Leistungserbringung 


Zugang zu seinen Dienstgebäuden oder Zugriff auf ihre IT-Infrastruktur benötigen. 


Mit Angebotsabgabe erklärt sich der Auftragnehmer damit einverstanden, dass 


seine zum Einsatz kommenden Mitarbeiter einer SÜ unterzogen werden können.   


Mitarbeiter, die an einer sicherheitsempfindlichen Stelle tätig werden bzw. eine 


sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausüben sollen, müssen eine Sicherheitserklärung 


abgeben.  


Auf eine Sicherheitsüberprüfung kann verzichtet werden, wenn für die betroffene 


Person bereits eine gleich- oder höherwertige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt 


worden ist. 


Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für ein Sicherheitsrisiko vor, kann der Auftraggeber 


den Austausch von Mitarbeitern verlangen. In diesem Fall trägt der Auftragnehmer die 


Kosten für die Einarbeitung neu eingesetzter Mitarbeiter. 


 


12. Tariftreue und Mindestentgelt 


Es gelten die besonderen Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und 


Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestentgeltgesetz für 


öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Anlage 8 zum Vertrag – 


Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt). 
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13. Insolvenzfall sowie vorzeitige Vertragsbeendigung sonstiger Art 


Im Falle von vorzeitigen Vertragsbeendigungen jeglicher Art und insbesondere bei 


einem Insolvenzverfahren gegen den Auftragnehmer treffen diesen die im Folgenden 


aufgeführten Pflichten. 


Über die Einreichung eines Insolvenzantrags sowie über die Eröffnung eines 


Insolvenzverfahrens hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu 


unterrichten. Außerdem hat er unverzüglich alle Daten und Unterlagen, die für den 


Auftraggeber zur eigenständigen Weiterbearbeitung der Aufgabenstellungen oder zur 


Übergabe der Aufgabenstellungen an einen Dritten notwendig sind, an den 


Auftraggeber in Papierform und / oder in elektronischer Form herauszugeben. Hierzu 


gehören insbesondere 


 Dokumentationen der Fachprozesse  


 Fachkonzepte 


 Protokolle 


 Sonstige aufgabenbezogene Dokumente 


 Im Übrigen gelten die in der Leistungsbeschreibung gem. Ziffer 5.8 


ausgeführten Anforderungen hier entsprechend. 


 


14. Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund 


Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund sowie die 


Regelungen des § 8 VOL/B bleiben unberührt. Als wichtiger Grund im Sinne der EVB-


IT für eine außerordentliche Kündigung durch den Auftraggeber ohne das Erfordernis 


einer weiteren Fristsetzung gilt neben der Insolvenz des Auftragnehmers 


insbesondere, 


 wenn die im Angebot des Auftragnehmers beschriebenen Leistungen oder 


Vorgaben der Leistungsbeschreibung nicht erfüllt werden, 


 wenn nach Zuschlagserteilung nachweislich wettbewerbsbeschränkende 


Absprachen des Auftragnehmers bekannt werden, 


 wenn Datenschutz- und Datensicherheitsvorschriften vom Auftragnehmer 


verletzt werden, 







 
Anlage 1 zum Vertrag –   


Ergänzende Vereinbarungen 
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 wenn die Eigenerklärungen und Zusicherungen zur Zuverlässigkeit des 


Auftragnehmers nicht eingehalten werden oder sonstige die Zuverlässigkeit 


erheblich beeinträchtigende Umstände eintreten. 


 


15. Vertragsänderungen 


Änderungen und Ergänzungen nach Vertragsschluss sind unter Berücksichtigung der 


Tatbestandsmerkmale des § 132 GWB möglich und bedürfen in jedem Fall der 


Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. 


 


16. Kündigung gemäß § 133 GWB 


Auf das Recht des Auftraggebers zur Kündigung gemäß § 133 GWB (Kündigung von 


öffentlichen Auftraggebern in besonderen Fällen) wird hingewiesen. 


 


17. Gerichtsstand 


Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Stuttgart. 
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              IT Baden-Württemberg (BITBW)


Name und Anschrift des Bewerbers 


An 
IT Baden-Württemberg (BITBW) 
Krailenshaldenstraße 44 
70469 Stuttgart 


Antragsbegleitschreiben 


Leistung


Beschaffung Fachverfahren Lernmanagementsystem  


Anlagen TWB 


A) die beim Bewerber verbleiben und im Teilnahmewettbewerb zu beachten sind 


 Bewerbungsbedingungen TWB 0230/484 


 Datenschutzhinweise Vergabestelle 0230/484 


 Ausfüllhinweise 0230/484 


B) die ausgefüllt mit dem Antrag einzureichen sind 


 Antragsbegleitschreiben 0230/484 


 ggf. Anlage 5 zum Vertrag – Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer 0230/484 


 ggf. Anlage 6 zum Vertrag – Vollmacht Bietergemeinschaft 0230/484 


 Allgemeine Angaben 0230/484 


 Antragsblatt Unternehmen 0230/484 


  Antragsblatt Projektmanager 0230/484 


Datum 03.12.2020 


Name Vergabestelle 


E-Mail Vergabestelle@bitbw.bwl.de 


Aktenzeichen 0230/484 
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 Antragsblatt Trainer Einführung 0230/484 


  Antragsblatt Servicemanager 0230/484 


  Antragsblatt Softwareentwickler 0230/484 


1 An meinen/unseren Antrag halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist 
gebunden. 


2 Bestandteil meines/unseres Antrages sind neben dem Antragsbegleitschreiben 
und seinen Anlagen: 


- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), 
Ausgabe 2003 


- Unterlagen gemäß Aufforderung zur Antragsabgabe 


3 Ich/Wir erkläre(n), dass 
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der 


angebotenen Leistung erfülle(n). 
- ich/wir den Wortlaut der von der Auftraggeberin derzeit verfassten Fassung der 


Leistungsbeschreibung und des derzeitigen Kriterienkatalogs als 
alleinverbindlich anerkenne(n). 


4 Angaben zum Unternehmen sowie zum verantwortlichen Ansprechpartner, der für 
den Zeitraum der Antragsprüfung und -bewertung für Aufklärungsfragen 
hinsichtlich des Antrags bereitsteht. 


Firmenname:


Anschrift (Straße, Ort):


Telefonnummer:


Faxnummer:  


Ansprechpartner:


ggf. E-Mail Adresse:


ggf. Internet Adresse:


5  Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Leistung präqualifiziert und im 


Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:   


Name      PQ Nummer:      


Name        PQ Nummer:       


Name        PQ Nummer:       
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6 Die nachstehenden Angaben gelten für alle Teile des Antrags. 
Ort, Datum, Name des Unterzeichnenden, Firma, ggf. Stempel Bewerber und 
Unterschrift/Signatur 


Ist bei einem übermittelten Antrag (in Textform oder mit einer elektronischen 
Signatur) der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, in dem 
obigen Feld (in Druckbuchstaben) nicht angegeben, so wird der Antrag 
ausgeschlossen. 








Leistungsbeschreibung  


Lernmanagementsystem 
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1. Ausgangssituation und Zielsetzung 


Die Digitalisierung ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern in allen Lebensbereichen 


angekommen. Autofahren, Einkaufen und Kommunizieren - auf vielen Feldern spielen digita-


le Aspekte mittlerweile eine zentrale Rolle oder haben das Analoge ganz verdrängt. Auch der 


Bildungsbereich hat in den letzten Jahren große Umwälzungen erlebt: durch schnelleres 


Internet können Universitäten und Schulen große Online-Vorlesungen abhalten, ohne dass 


die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort sein müssen. Mittlerweile existieren viele Apps 


mit denen relativ kostengünstig und ohne Präsenzunterricht Sprachen erlernt werden kön-


nen. Und das Potential von augmentierter und virtueller Realität im Bildungsbereich beginnt 


gerade erst deutlich zu werden. Mit all diesen Entwicklungen gehen auch neue Bedarfe für 


das Bildungssystem einher: einerseits muss die Pädagogik darauf reagieren und Schülerin-


nen und Schüler auf eine zunehmend digitalisierte Welt vorbereiten. Andererseits müssen für 


die Lehrerinnen und Lehrer die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um ziel-


gerichtet mit den neuen Werkzeugen umzugehen. 


1.1. Ausgangssituation 


Seit April 2019 arbeitet im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 


eine Stabstelle an der Neukonzeptionierung und Umsetzung einer digitalen Bildungsplattform 


(DBP). Ziel ist es, den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schülerinnen und Schülern an 


öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in drei Schritten mehrere digitale Werkzeuge zur 


Verfügung zu stellen. In einem ersten Schritt sollen eine E-Mail-Adresse, ein Lernmanage-


mentsystem (LMS), ein Identitätsmanagement und ein sicherer Instant Messenger zur Ver-


fügung gestellt werden. In einem zweiten Schritt sollen diese Dienste über einen SingleSig-


nOn zu einer Plattform verknüpft, in einem dritten Schritt dann um weitere Mediendatenban-


ken und Inhalte ergänzt werden. Das übergeordnete Ziel ist es, Bildung mit und über digitale 


Medien zu erleichtern. Im Rahmen der vorliegenden Leistungsbeschreibung wird der Leis-


tungsbestandteil LMS als Teil der DBP definiert. 


 


1.2. Zielsetzung der Ausschreibung 


Die vorliegende Ausschreibung hat das Ziel, nach erfolgreicher Umsetzung ein LMS für alle 


Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer des Landes Baden-Württemberg 


bereitzustellen. Ein LMS wird verstanden als ein browserbasiertes Web-System, welches 


Lehr- und Lernprozesse digital abbildet. Darüber hinaus unterstützt ein LMS die Anwende-


rinnen und Anwender durch die digitale Verwaltung von Nutzerinnen und Nutzern und Mate-


rialien. 


Das Kultusministerium als Auftraggeber verfolgt mit der Realisierung der LMS-Lösung als 


Teil der DBP die folgenden Ziele: 
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• Bereitstellung von Standardsoftware für das digital unterstützte Lernen an Schulen, 


• Medienbruchfreie Durchführung von pädagogischen Lehrmethoden, 


• Interoperabilität und Kompatibilität zu bestehenden und geplanten Systemen der 


DBP, 


• Schulübergreifende Standardisierung der Programme und Abläufe, 


• Datenschutzkonforme Datenhaltung gemäß DSGVO, 


• Rechtssicheres LMS mit Erfüllung der BSI-Grundschutzanforderungen, 


• Transparenz und Qualitätsgewinne für gute Bildung und beste Aussichten. 


Der Betrieb der LMS-Lösungen erfolgt durch den Auftragnehmer im Wege der Bereitstellung 


zur Online-Nutzung (SaaS). 


 


1.3. Beteiligte / Stakeholder 


1.3.1. Schulen 


- Die rund 4.500 Schulen in Baden-Württemberg sind die Hauptzielgruppe der digitalen 


Bildungsplattform und des LMS. Für sie soll das Arbeiten mit und über digitale Medi-


en erleichtert werden. 


- Lehrkräfte 


o Lehrkräfte sollen mit dem LMS einen Teil ihres Unterrichts digital abbilden 


können, u.a. Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsmaterialien und Online-Tests. 


- Schülerinnen und Schüler 


o Schülerinnen und Schüler sollen im LMS als Teilnehmer Kurse absolvieren 


und sich detailliert über ihren Lernstand informieren können. 


- Schulverwaltungsangestellte der Schulträger 


o Angestellte in den Schulen selbst können bspw. Sekretärinnen sein, welche 


das System in einigen Fällen auch nutzen sollen. 


1.3.2. Kultusministerium 


- Das Kultusministerium verantwortet die Ausschreibung für das LMS und ist Auftrag-


geber. 


1.3.3. Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) 


- Das ZSL ist inhaltlich und konzeptionell für die Durchführung der mit der Einführung 


des LMS verbundenen Fortbildungen verantwortlich. 
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1.4. Betriebsumgebung und Mengengerüst 


Das LMS soll nach Zuschlag vom Auftragnehmer als SaaS (Software as a Service) betrieben 


werden. Der Auftragnehmer kann mit folgenden geplanten aktiven Anwendern (Lehrkräfte, 


angestellte Mitarbeiter und Schüler) kalkulieren: 


- Bis Mitte 2021   50.000 (Schätzung) 


- Bis Ende 2021  100.000 (Schätzung) 


- Bis Ende 2022  300.000 (Schätzung) 


- Bis Ende 2023  500.000 (Schätzung) 


Eine Mindestabnahmeverpflichtung wird durch die Schätzung des Auftragsvolumens 


nicht begründet. 


Das LMS soll in der finalen Ausbaustufe allen ca. 130.000 Lehrerinnen und Lehrern in Ba-


den-Württemberg zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen alle ca. 1,5 Millionen Schüle-


rinnen und Schüler auf die Plattform zugreifen können. Perspektivisch sollen alle ca. 4.500 


Schulen in Baden-Württemberg das LMS nutzen. 


Der Auftragnehmer muss einkalkulieren, dass jedes Schuljahr neue Lehrkräfte in das System 


aufgenommen werden, die Zahl der Nutzer wird also perspektivisch ansteigen. Der Auftrag-


nehmer muss ein Konzept zum Identity Lifecycle Management vorlegen. Dieses behandelt 


bspw. die Definition von aktiven und passiven Accounts, das Vorgehen bei inaktiven Ac-


counts, Löschfristen etc. 


2. Vereinbarungen 


2.1. Begriffsbestimmungen 


In der vorliegenden Ausschreibung werden überwiegend geschlechtsneutrale Bezeichnun-


gen genutzt („Lehrkräfte“). Darüber hinaus wird häufig mit Abkürzungen gearbeitet, die im 


Abkürzungsverzeichnis erläutert werden („SuS“ für Schülerinnen und Schüler). Sofern aus 


Gründen der besseren Lesbarkeit notwendig, wird auf die Verwendung männ-


lich/weiblich/divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicher-


maßen für alle Geschlechter. 


- LMS wird verstanden als ein browser- und internetbasiertes System (SaaS), welches 


Lehr- und Lernprozesse digital abbildet und die Verwaltung von Nutzern und Materia-


lien unterstützt. 


In der Leistungsbeschreibung wird zwischen A- und B-Kriterien unterschieden. A-Kriterien 


müssen und B-Kriterien sollen vom Bieter umgesetzt werden. B-Kriterien sind ausdrücklich 


als solche gekennzeichnet, bspw. durch eine Klammer hinter der entsprechenden Funktiona-
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lität. Einzelne Anforderungen können während der Verhandlungsrunden konkretisiert wer-


den, sofern dies vergaberechtlich möglich ist. 


Sofern eine Anforderung als B-Kriterium festgelegt und technisch/organisatorisch nicht um-


setzbar ist, kann dies im Rahmen der Verhandlungsrunde erörtert werden. Eine Änderung 


dieser Anforderung erfolgt dann in den Vergabeunterlagen für das 2. Angebot/das BafO. 


Neben diesen Schlüsselwörtern verwendet das Dokument-Abkürzungen, die unter Ziffer 8 


erläutert werden. 


3. Fachliche Anforderungen 


Das LMS wird verstanden als ein System, welches eine Vielzahl an Diensten / Anwendungen 


bereithält. Im Einzelnen werden darunter unter anderem folgende Funktionen verstanden: 


 


3.1. Autorentool 


Unter Autorentool werden ein oder mehrere systemeigene Programme verstanden, mit de-


nen Lerninhalte für das LMS erstellt werden können. Darunter fallen bspw. Tests, Dokumen-


te und Umfragen, Abstimmungen und Multiple-Choice-Abfragen. Diese Aufzählung ist nicht 


abschließend. 


 


3.2. Kursverwaltung  


Die Kursverwaltung muss zwingend folgende Funktionen abbilden: Anlegen, Speichern, Be-


arbeiten, Teilen und Löschen von Kursen. Ebenso das Erstellen von Master-Kursen, die als 


Vorlage für andere Kurse genutzt werden können und das Teilen dieser Vorlagen mit ande-


ren Nutzerinnen und Nutzern. 


In der Kursverwaltung müssen die Kompetenzformulierungen des Bildungsplans Baden-


Württemberg hinterlegt werden können und den einzelnen Kursen zuzuordnen sein. Ebenso 


müssen die Kompetenzen einzelnen Schülerinnen und Schülern und / oder Gruppen von 


Schülerinnen und Schülern zuzuordnen sein. 


 


3.3. Verwaltung von Lehr- und Lernmaterial 


Das LMS muss das Hochladen, Speichern, Löschen und Verwalten von Lernmaterialien er-


möglichen. Darüber hinaus müssen Lernmaterialien für andere Nutzer freigegeben werden 


können („teilen“) und für eine definierbare Anzahl von Nutzern sichtbar gemacht werden 


können. So können bspw. Materialien innerhalb von Kursen nur für Teilnehmerinnen und 


Teilnehmer mit bestimmten Rechten oder innerhalb bestimmter Gruppen freigegeben wer-


den. Das LMS muss dabei eine möglichst große Bandbreite an Datentypen verarbeiten kön-
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nen, bspw. Text, Präsentation, Tabellen, Film und Ton. Es muss möglich sein, Inhalte von 


Mediatheken oder Datenspeichern über übliche Schnittstellen einbinden zu können. 


 


3.4. Kommunikation 


Das LMS muss die Kommunikation zwischen Kursleiter und Kursteilnehmern ermöglichen, 


bspw. über eine „Benachrichtigen“-Funktion, ein Forum und / oder ein digitales schwarzes 


Brett. Das LMS muss die Kommunikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinan-


der ermöglichen, bspw. indem in Kursen Diskussionsforen angelegt werden können oder 


über eine rudimentäre Nachrichtenfunktion. Es muss für den Administrator und den Kurslei-


ter möglich sein, einzelne Nachrichten in Foren zu löschen, wenn sie beleidigende oder dis-


kriminierende Äußerungen enthalten.  


 


3.5. Learning Analytics 


Das LMS muss das Erheben, Speichern, Verwalten und Auswerten von Daten zu Schüler-


leistungen ermöglichen. Das soll möglichst detailliert passieren: so soll es bspw. möglich 


sein, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dem Kursleiter anzuzeigen, welche Leis-


tungen im aktuellen und den bisherigen Lernfortschrittsüberprüfungen erzielt wurden. So soll 


für alle eine Entwicklung deutlich werden, aus der wiederum auf Bedarfe der Teilnehmerin-


nen und Teilnehmer geschlossen werden kann. Das LMS soll den Teilnehmerinnen und 


Teilnehmern eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse aufzeigen. So soll schnell erkenn-


bar sein, in welchem Teilbereich der jeweiligen Lernfortschrittsüberprüfung eine hohe Punkt-


zahl erreicht wurde und in welchem nicht. Die Darstellung der Ergebnisse muss grafisch an-


sprechend und leicht verständlich geschehen. Es muss für alle Teilnehmenden im Sinne des 


Datenschutzes immer transparent sein, wer auf welche Daten zugreifen kann. 


Die Funktionalitäten sind im Kapitel Use Cases genauer aufgelistet und ausgeführt. 


 


4. Funktionale Anforderungen 


4.1. Infrastruktur 


Im Zuge der Gesamtstrategie für zukünftige Infrastrukturen und der Ausprägung in Richtung 


flexibler Cloudinfrastrukturen, bestehen heute neben klassischen On-Prem-Infrastrukturen 


auch Nutzungsszenarien von Hyperscalern. Die Auftragnehmerin muss alle erforderlichen 


Infrastrukturen für die Leistungsbereitstellung LMS über die Vertragslaufzeit sicherstellen. 


Neben der ausreichenden Performance müssen auch zwingend technische Schutzmecha-
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nismen u.a. in Form einer Web Application Firewall zur Abwehr von OWASP Top 101 und 


DDOS – Protection gewährleistet werden.  


 


4.2. Aufbau der URL für das LMS 


Das LMS muss aus dem öffentlichen Internet zentral über die URL https://lms.bw.schule er-


reichbar sein. Die DNS-Konfiguration und Domainbeistellung obliegt dem Auftraggeber. 


 


4.3. Verzeichnisdienst und Authentifizierung 


Die Grundverwaltung von Identitäten und Gruppen erfolgt über einen Identitätsverwaltungs-


dienst. Das kann bspw. ein Azure Active Directory oder ein vergleichbarer Dienst sein. pro 


Schule. Das LMS muss die Authentifizierung per SSO über diese Verzeichnisdienste mit 


SAML oder OAuth gewährleisten. Ist eine Vorhaltung von dezentralen Account- und Berech-


tigungsstrukturen für das LMS erforderlich, ist für eine konsistente und regelmäßige (alle 24 


Stunden) Aktualisierung dieser zu sorgen. Die Anmeldesteuerung muss über Authentifizie-


rungsverfahren wie bspw. SAML 2.0 oder OAuth möglich sein. 


 


4.4. Passwort-Richtlinie 


Die Passwort-Richtlinie wird über die zentralen Verzeichnisdienste definiert und umgesetzt. 


 


4.5. Mandanten und Gruppen 


Die Organisationsstruktur der Bildungseinrichtungen muss abgebildet werden können. Für 


die Abbildung und logische Trennung von Bereichen und Gruppen müssen geeignete Lö-


sungen angeboten werden, um auf Basis von Gruppenzugehörigkeiten aus den zentralen 


Verzeichnisdiensten eine Aufteilung und Trennung in Schulträgerbezirke, Schulen und Klas-


sen/Lerngruppen zu ermöglichen. Die Berechtigungssteuerung muss ebenfalls auf Basis von 


Gruppenzugehörigkeiten in den Identitätsverwaltungsdiensten, z.B. AADs oder gleichwertig 


erfolgen. Die Auffindbarkeit und Kontaktaufnahme von Benutzern muss den Rollen und Auf-


gabengebieten entsprechend konfigurierbar sein. Diese Sichtbarkeit orientiert sich an Klas-


sen- und Lerngruppenzugehörigkeiten sowie den Rollen (Lehrkräfte oder SuS). Es muss 


berücksichtigt werden, dass Lehrkräfte und SuS mehreren Schulen zugeordnet sein können. 


Aus Datenschutzgründen muss eine gruppenbasierende Trennung der aufgeführten Tren-


nungsstufen möglich sein und sich granular konfigurieren lassen. 


 


                                                      
1 https://www.owasp.org/images/9/90/OWASP_Top_10-2017_de_V1.0.pdf 
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5. Nichtfunktionale Anforderungen 


5.1. Art der Anwendung / Nutzungsszenarien 


Die Anwendung wird im schulischen Umfeld von überwiegend in technischen Belangen we-


niger erfahrenen Personen eingesetzt. 


Für die beschriebenen Anforderungen des LMS soll eine Browser-Anwendung im responsi-


ven Webdesign für die folgenden aktuellen Browserversionen zur Verfügung gestellt werden: 


Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome und Apple Safari. Das LMS ist für die Nut-


zung mit Mobiltelefonen und Tablets optimiert auszuliefern bzw. alle Funktionen über eine 


dedizierte MobileApp abzubilden. Bei höheren Auflösungen sollte die Anzahl unmittelbar 


zugreifbarer Funktionen und Informationen entsprechend erhöht werden. (B-Kriterium). 


 


5.2. Barrierefreiheit 


Das System muss auch von Nutzerinnen und Nutzern mit Benutzungseinschränkungen ver-


wendet werden können. Die gesetzlichen Mindestvorgaben hinsichtlich der Schaffung barrie-


refreier Informationstechnik (derzeit BITV 2.0 oder vergleichbar, wobei die Vergleichbarkeit 


vom Bieter nachzuweisen ist) sind vollständig umzusetzen. Dabei findet der Stand der Tech-


nik Berücksichtigung. Abweichungen im laufenden Betrieb (z.B. gesetzliche Änderungen, 


Anpassungen der BITV-Regelungen, etc.) im oben genannten Sinne sind dann zulässig, 


wenn die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen eine unverhältnismäßige Belastung 


darstellt. Sofern die Auftragnehmerin die Unverhältnismäßigkeit identifiziert, erfolgt eine so-


fortige Information über den Sachverhalt an die Auftraggeberin, die die Begründetheit über-


prüft und anerkennt. 


 


5.3. Verfügbarkeit und Performance 


Das Gesamtsystem mit beschriebenen Funktionen muss 99,8% (24x7) im Monatsmittel für 


die Anwendergruppen performant zur Verfügung stehen. Die Verfügbarkeit und Performance 


ist über marktübliche Verfahren herzustellen und auf Monatsbasis durch die Auftragnehmerin 


nachzuweisen. Die Verfügbarkeit gilt als gegeben, wenn eine Anmeldung am System mög-


lich ist und die in Kapitel 3 beschriebenen Anwendungsmodule performant nutzbar sind. 


Ebenso muss der Auftragnehmer beachten, dass in der Zeit von Montag bis Freitag zwi-


schen 8 und 13 Uhr Lastspitzen zu erwarten sind. Dies darf nicht zu Leistungseinbrüchen 


führen und auf der anderen Seite ist eine zeitabhängige Skalierung der Infrastrukturressour-


cen hierdurch möglich. Das Einspielen von (Sicherheits-)Updates und Wartungsarbeiten mit 


Einfluss auf die Verfügbarkeit müssen grundsätzlich in den Ferienzeiten von Baden-


Württemberg oder müssen außerhalb der Schulzeit (21 - 06 Uhr) stattfinden. Wartungsarbei-


ten mit funktionalen Anpassungen sind mit 12 Wochen Vorlauf anzukündigen und die Auf-
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traggeberin hat die Möglichkeit, diese Arbeiten bis zum neuen Schulhalbjahr zu verschieben. 


Hierdurch besteht die Möglichkeit die Nutzer auf fachliche Veränderungen zu schulen und 


vorzubereiten. 


Das LMS wird primär von privaten Geräten der Lehrkräfte (BYOD) genutzt werden. Diese 


Gerätelandschaft ist sehr heterogen, ein zentrales Device Management findet nicht statt. 


Teilweise wird die Nutzung auch auf schulischen Rechnern stattfinden. Diese sind zwar auf 


der Ebene der einzelnen Schule zentral verwaltet, weisen aber über Baden-Württemberg 


hinweg eine sehr heterogene Ausstattung an Hard- und Software auf. 


 


Die absolut höchstmögliche Menge an Zugriffen liegt bei ca. 1,6 Millionen. Hierbei wird von 


allen Lehrkräften und allen Schülerinnen und Schülern im Land ausgegangen. Es ist nicht zu 


erwarten, dass diese Menge an Zugriffen gleichzeitig geschehen wird. Es werden große Un-


terschiede in der Nutzung zwischen verschiedenen Schulformen bestehen. Die gleichzeiti-


gen Zugriffe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt zu beziffern. 


 


5.4. Pönale-Regelungen 


Die in der Transition einvernehmlich zu vereinbarenden Meilensteine sind durch den Auf-


tragnehmer einzuhalten. Vorbehaltlich der definierten und terminierten Mitwirkungspflich-


ten wird eine Nichteinhaltung mit folgender Staffelung pönalisiert 


 


Verzug für einen Meilenstein Pönale in % von der Gesamtvergütung für die 


Einführungsphase / Transition 


> 1 Monat 5% 


> 2 Monate 10% 


> 3 Monate 20% 


 


Für die Verfügbarkeit gemäß Kapitel 5.3 gelten folgende Regelungen. 


 


Verfügbarkeit Pönale in % von der Gesamtmonatsvergütung 


< 99% 5% 


< 98% 10% 


< 95% 25% 


< 90% 50% 


 


Die Gesamtpönale ist jeweils auf 20% der Projektvergütungen und Jahresvergütung be-


grenzt. Die Pönale wird auf Schadensersatzzahlungen angerechnet, welche hiervon jedoch 


separat bestehen bleiben. 
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5.5. Technische System-Schnittstellen und Datenübernahme 


Wie in Kapitel 4.3 definiert, ist das System mit Schnittstellen für eine SSO-Integration mit 


SAML 2.0 oder OAuth auszustatten. Auf persönliche Cloudspeicher, welche durch die Auf-


traggeberin bereitgestellt werden, soll über das LMS zugreifbar sein Das LMS sollte eine 


Schnittstelle für die Übernahme von bestehenden Moodle-daten bereitstellen, welche es 


Administratoren oder Anwendern ermöglicht, Kurse ohne programmiertechnische Kenntnisse 


zu übernehmen. Für die Anbindung der landeseigenen Mediendatenbank SESAM ist inner-


halb der Angebotsphase eine Konzeptlösung zu entwickeln und Möglichkeiten der Anbin-


dung aufzuzeigen. Weitere vorhandene Standardschnittstellen sind wünschenswert und 


ebenfalls über das Lösungskonzept im Angebot darzustellen. 


 


5.6. Reporting 


Die Auftragnehmerin liefert monatlich, spätestens bis zum 5. Werktag des Folgemonats, ei-


nen Überblick über die Erfüllung aller festgelegten SLAs und KPIs als Basis für die Vergü-


tung. Diese Auswertung dient darüber hinaus als Basis zur Ermittlung etwaiger Vertragsstra-


fen bei Schlechtleistung, bzw. Nichterfüllung vertraglicher Anforderungen. 


Parallel muss ein monatliches maschinenlesbares Reporting für eine nachgelagerte Auswer-


tung durch die Auftraggeberin mit Mengen und Nutzungsverhalten erfolgen. Der Ansprech-


partner bei der AN übermittelt dem Ansprechpartner der AG die Daten per E-Mail oder stellt 


diese über eine Portallösung zur Verfügung. Hierzu sind mindestens folgende Aspekte abzu-


decken: 


- Anzahl aktiver Nutzer im vergangenen Monat auswertbar nach Schulträger, Schule, 


Rolle 


- Anzahl von freigeschalteten Nutzern und benutztem Speicherplatz im vergangenen 


Monat (Stichtag: letzter Werktag) aufgeteilt nach Rollen pro Schule und Schulträger 


- Nutzungsstatistik (Anzahl der Zugriffe) für die einzelnen Komponenten und Module 


des LMS im vergangenen Monat, kategorisierbar nach Schulträger, Schulen und Rol-


len 


5.7. Support 


Der 1st- und 2nd-Level Support wird von der Auftraggeberin beigestellt (siehe auch Kapitel 


6.4). Für den technischen 3rd-Level muss ein Ansprechpartner (Service Manager) telefo-


nisch und per E-Mail von Montag-Freitag 8:00 Uhr -17:00 Uhr zur Verfügung stehen. Die 


Kontaktaufnahme erfolgt von max. 5 benannten Personen der Kultusverwaltung (Key-User-


Konzept). 
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5.8. Beendigungsunterstützung 


Beim Vertragsende ist die Auftragnehmerin verpflichtet, alle Nutz- und Metadaten in einem 


strukturieren und maschinenlesbaren Format der Auftraggeberin bereitzustellen. Bestehen 


Standards für die jeweiligen Datenkategorien, sind diese zu berücksichtigen. Die Daten sind 


für 3 Monate auf einem sicheren Austauschverzeichnis der Auftragnehmerin bereitzustellen. 


6. Lieferumfang 


6.1. Entwicklung und Bereitstellung 


Die Auftragnehmerin muss das LMS kurzfristig bereitstellen können und in einer 3-monatigen 


Projektphase die erforderlichen Prozesse und Anbindungen realisieren bzw. diese Prozesse 


unterstützen. Die Bereitstellung soll in Form einer vorhandenen Software as a Service Lö-


sung erfolgen. Innerhalb dieser Projektphase müssen die ersten der geplanten Schulungen 


stattfinden (Kapitel 6.2.2., 6.4.). Nach der Projektphase soll ein 3-monatiger Pilotbetrieb an-


schließen, um mit ungefähr 50 ausgewählten Schulen die Einführungsphase abzunehmen. 


Im Anschluss starten der Regelbetrieb und die Bereitstellung für alle öffentlichen Schulen im 


Land Baden-Württemberg. Es sind während der Einführungsphase die Konzeption, Abstim-


mungsergebnisse und kundenspezifischen Anpassungen durch den Auftraggeber zu doku-


mentieren. Während der gesamten Einführungsphase finden in 2-wöchigem Abstand Ab-


stimmungen zwischen AG und AN zum Projektstand statt. Dies kann in Abstimmung beider 


Parteien auch im Rahmen eines telefonischen Jour fixes erfolgen. Bei Bedarf können die 


Abstimmungen auch häufiger erfolgen. Nach dem Übergang in den Regelbetrieb finden die 


Abstimmungen voraussichtlich monatlich statt. 


Die „Nachbedingungen Erfolg“ der von der Auftragnehmerin angebotenen Use Cases gelten 


als Abnahmebedingungen. 


 


6.2. Mitarbeiterprofile und Personal für die Einführungsphase und die op-


tionalen Kontingente 


6.2.1. Projektmanager / Projektleiter 


 Projektmanager übernehmen Planung und Strukturierung von Aktivitäten in Projek-


taufträge zur Erreichung der Ziele auf Basis von Mess- und Abnahmekriterien. 


 Die Steuerung und Kontrolle der gesamten Aktivitäten nach Qualitäts-, Kosten- und 


Terminkriterien. Begleitung und Kontrolle von Bearbeitungsabläufen und Sicherstel-


lung von effektivem sowie effizientem Schnittstellenmanagement. 


 







AZ: 275.4_58-3  Seite 16 von 43 


 


6.2.2. Trainer Einführung  


 Der Auftragnehmer schult im Rahmen der Einführung des LMS eine Anzahl an Trai-


nern. Diese sind dann wiederum dafür verantwortlich, weitere Trainer im Rahmen der 


Verwaltungsstrukturen in Baden-Württemberg auszubilden. 


 


6.2.3. Softwareentwickler 


 Der Softwareentwickler nimmt eventuell notwendige Anpassungen am Programm vor. 


Anpassungen die im Standardprogramm durchgeführt werden, sind für die Auftrag-


geberin kostenfrei. Einzelheiten werden in den Verhandlungsrunden erörtert. 


 


6.2.4. Servicemanager 


 Der Auftraggeber erwartet während der Vertragslaufzeit einen qualifizierten An-


sprechpartner bei dem Auftragnehmer, der die Leistungserbringung sicherstellt.  


 


6.3. Mängel 


Die Mängelklassifizierung entspricht den EVB-IT System-AGB. Die aufgedeckten Mängel 


werden durch den Auftraggeber in die dort genannten Klassen eingeteilt. Je nach Mängel-


klasse gelten die im EVB-IT Systemvertrag vereinbarten Reaktions- und Wiederherstellungs-


zeiten. 


 


6.4. Schulung 


6.4.1. Train the Trainer und Konzept 


Die Ausschreibung umfasst neben den monatlichen Servicepauschalen auch den mit der 


Einführung verbundenen Schulungsaufwand. Diese Dienstleistungen sind Teil der pauscha-


len Einführungsvergütung. 


Im Rahmen der Schulungsmaßnahme soll der Auftraggeber in die Lage versetzt werden, 1st 


und 2nd Level Support für die Nutzerinnen und Nutzer des LMS zu leisten. Weiterhin sollen 


die geschulten Trainerinnen und Trainer als Multiplikatoren hin zu den regionalen Strukturen 


tätig werden. Grundsätzlich wird also das Prinzip „Train the Trainer“ verfolgt. 


 


Das beinhaltet unter anderem: 


- Erstellung und Anlegen von Kursen; 


- generelles Bearbeiten von Kursen; 


- Einpflegen von Bildungsstandards / Kompetenzen; 
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- Anlegen von Aufgaben / Tests / Materialien; 


- Auswertung von Aufgaben, Tests und Ergebnissen. 


 


Diese Liste ist nicht abschließend und wird im Dialog zwischen AG und AN vor Beginn der 


Schulungen finalisiert. 


Der Auftragnehmer entwickelt hierfür ein entsprechendes Schulungskonzept und Dokumen-


tation. Das Konzept muss aktuellen methodisch-didaktischen Standards genügen. Die Do-


kumentation muss die geschulten Lehrkräfte in die Lage versetzen, die Inhalte entsprechend 


weiter zu multiplizieren. Die Dokumentation muss sowohl digital als auch analog in ausrei-


chender Menge zur Verfügung stehen. Voraussichtlich werden die Fortbildungen für die 


Lehrkräfte am ZSL verantwortet, deshalb werden auch die Schulungen voraussichtlich dort 


vor Ort durchgeführt werden. Reisekosten und Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet 


und sind somit einzupreisen. 


In beiderseitigem Einvernehmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist für diese 


Schulungen auch ein Blended-Learning-Ansatz und / oder Webinare möglich. Der AN ver-


pflichtet sich, Tutorial-Videos zu den Basisfunktionen zu erstellen, mit dem AG abzustimmen 


und öffentlich zugänglich (bspw. auf youtube) zu veröffentlichen. Die Schulungen werden in 


mehreren Tranchen stattfinden. Zu Vertragsbeginn wird von folgendem Schulungsbedarf 


ausgegangen: Es werden voraussichtlich ca. 100 Lehrkräfte geschult werden, der Auftrag-


geber rechnet mit jeweils 2,5-tägigen Schulungen. 


 


6.4.2. Anforderungen an die Trainer 


Die einzusetzenden Trainer sollen Schulungserfahrungen im Bereich der professionellen 


Erwachsenenbildung besitzen und / oder Erfahrungen in der Schulung des LMS vorweisen 


können. Nachweise über Trainer-Zertifizierungen und Referenzen sind im Angebotsblatt 


Trainer zu vermerken und auf Anforderung seitens AG einzureichen. Der Auftraggeber 


behält sich vor, im Rahmen der Prüfung und Wertung der Angebote eine Demonstration ei-


ner Testschulung durch einen Referenztrainer anzufordern. 


Den Teilnehmern der Schulungsmaßnahme soll ein Zertifikat mit detaillierter Aufstellung der 


vermittelten Schulungsinhalte ausgestellt werden. 


 


6.5. Betriebsleistungen 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete Maßnahmen die Anforderungen an den 


Leistungsumfang, Datenschutz und Sicherheit während der Vertragslaufzeit durchgängig 


gem. Anlage Muster Auftragsverarbeitung DSGVO zu erfüllen. Für weitere datenschutzrecht-


liche Aspekte vergleiche Kapitel 6.8. 
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6.6. Projektmanagement 


Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für Projektsteuerung und Projekterfolg. Er sorgt 


für ein entsprechendes Projekt- und Anforderungsmanagement. Hierfür wird vom Auftragge-


ber eine entsprechende Dokumentations- und Austauschplattform bereitgestellt. Der Bieter 


liefert mit der Abgabe des Angebots einen Vorschlag der Projektstruktur und des Projekt-


plans, der der Bewertung unterliegt. Das beinhaltet Fristen, Ansprechpartner und inhaltliche 


Planung. 


Grundsätzlich ist ein partnerschaftliches und professionelles mit dem Auftraggeber verbun-


denes Verfahren wünschenswert. Auftraggeber und Auftragnehmer definieren gemeinsam 


Meilensteine. Der Auftragnehmer berichtet monatlich in einem gemeinsam abgestimmten 


Reportingverfahren über den Projektfortschritt. Die Kommentare des Auftraggebers fließen in 


die weitere Tätigkeit des Auftragnehmers mit ein. 


 


6.6.1. Mitwirkungen des Auftraggebers 


Dem Auftragnehmer steht die Projektleitung der Kultusverwaltung (KV) als Hauptansprech-


partner zur Verfügung und ist grundsätzlich werktags (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr - 


17.00 Uhr, Freitag 8:00-14:00) erreichbar. Für die Kommunikation hin zu den Bildungsein-


richtungen ist die Kultusverwaltung verantwortlich. Dem Auftragnehmer wird, im für die Leis-


tungserbringung notwendigen Umfang, Zugang zu den Räumlichkeiten der Kultusverwaltung 


und den beteiligten Behörden gewährt. Weitere aus Sicht des Auftragnehmers erforderliche 


Mitwirkungspflichten sind innerhalb der zu erstellenden Konzepte aufzuzeigen und sowohl 


aufwandstechnisch als auch zeitlich auszuweisen. 


 


6.7. Risiko-Management 


Der Auftraggeber versteht das Risikomanagement als einen laufenden Prozess, welcher die 


Planung, Implementierung, Überwachung und die kontinuierliche Verbesserung der Risiko-


management-Prozesse beinhaltet. Das Risikomanagement soll über die gesamte Projektle-


bensdauer zur Anwendung kommen und prägt zudem die Kultur im Umgang mit Risiken in 


der gesamten Organisation. Diese Grunddefinition soll auch vom Auftragnehmer in dieser 


Form gelebt werden. 


Der Risikomanagement-Prozess des Auftragnehmers muss mindestens folgende Aspekte 


beinhalten: 


• Identifikation der Risiken, Beschreibung ihrer Ausprägung und Eigenschaften, 


• Bewertung der identifizierten Risiken hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten 


und möglichen Auswirkungen auf das Projekt, 
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• Klassifizierung durch Vergleich der ermittelten Risiken mit vorgegebenen Risikokrite-


rien (aus Standards und Normen), 


• Definition der jeweiligen Mitigationsstrategien und -prioritäten zur Reduzierung der 


Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder der Auswirkung beim Risikoeintritt, 


• Überwachung der Parameter und laufende Neubewertung der Risikoparameter und 


dazugehörigen Mitigationsstrategien, 


• Risikodokumentation zum Festhalten vom Verlauf, die im Zuge der Risikoanalyse, -


beurteilung und -mitigation stattfinden. 


Die ersten Risiken sollen bereits auf Basis der breiten Erfahrung durch den Auftragnehmer 


mit der Angebotsabgabe identifiziert und bewertet in dieses einfließen. 


 


6.8. Anforderungsmanagement 


Alle IT-Umgebungen und -Projekte sind ständigen Veränderungen unterworfen, die zu einer 


Erweiterung oder Reduzierung der Services und Funktionen während dem Projekt führen 


können. Der Auftragnehmer muss einen Changemanagement-Prozess etablieren und es 


müssen alle vertraglichen Änderungen im Projekt wie bspw. Projektmeilensteinplananpas-


sungen, Umfangsveränderungen, die keine wesentlichen Änderungen i. S. des § 132 GWB 


darstellen, beantragt und genehmigt werden. Ein Change Template und die zugehörige Ab-


lage zur Dokumentation sowie berechtigter Personenkreis der Change Ersteller / Manager / 


Genehmiger sollen im Projekt gemeinsam festgelegt werden. 


 


6.9. Datenschutz 


Datenbasis für das LMS sind die personenbezogenen Daten der SuS und Lehrkräfte sowie 


der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Institutionen. Diese Daten dürfen keines-


falls in die Öffentlichkeit oder an Dritte gelangen. Die Vorgaben der EU-DSGVO, des BDSG 


(neu) und des LDSG (neu) sind unbedingt einzuhalten. Insbesondere die Vorgaben durch 


Artikel 25 (Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Vorein-


stellungen) und Artikel 32 (Sicherheit der Verarbeitung). Der Auftragnehmer muss ein Ver-


zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten vorlegen und es wird ein Vertrag zur Auftragsverarbei-


tung zwischen Auftraggeber (Verantwortlicher) und Auftragnehmer (Verarbeiter) geschlos-


sen. 


6.10. Sicherheitsrelevante Anforderungen 


Die für das LMS erforderliche Cloud-Infrastruktur muss sich in europäischen zertifizierten 


Hochsicherheitsrechenzentren befinden. Die Zertifizierung für die Gesamtlieferorganisation 
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muss sich an der internationalen Norm ISO/IEC 27001 nach BSI-Grundschutz orientieren 


und muss mindestens deren Anforderungen erfüllen. Daneben ist eine C5-Zertifizierung für 


die Cloud-Infrastruktur oder vergleichbar (bspw. ISO 27017) nachzuweisen. Ein gesamtheit-


liches Sicherheitskonzept ist vorzulegen bzw. zu erstellen, um Standards gemäß BSI-


Schutzbedarfsklasse normal zu dokumentieren und nachzuweisen. 


7. Use Cases 


Hinweise: 


- Die in den Use Cases genutzten Bezeichnungen für Funktionen (bspw. „Nut-


zer hinzufügen“ sind nicht verpflichtend so zu benennen. Zwingend sind ledig-


lich die dargestellten Funktionen. 


- Es wird von mindestens drei Rollen ausgegangen: „Admin“, „Trainer“ und 


„Teilnehmer“. Wenn der Use Case unabhängig von der Rolle ist, oder von al-


len ausgeführt werden kann, wird die Bezeichnung „Nutzer“ verwendet. Wenn 


im angebotenen LMS weitere Rollen vorgesehen sind, können diese im Rah-


men der Verhandlungsrunde mit ihren Funktionalitäten vorgestellt werden. 


Auch die Benennung ist irrelevant, „Teilnehmer“ können im LMS auch „Schü-


ler“ sein. 


7.1. Kommunikation und Organisation 


7.1.1. Anmelden am LMS 


 


Ziel: erfolgreiches Anmelden am LMS 


Vorbedingung: Nutzer ist bereits registriert 


Nachbedingung Erfolg: Zugriff auf das LMS 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Nutzer erhält keinen Zugriff auf das LMS 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer ruft die Homepage des LMS auf und gibt über den 


Identitätsprovider seine Anmeldedaten ein. 


Beschreibung: Das LMS muss eine Authentifizierung über eine SAML 2.0 oder 


OAuth Schnittstelle ermöglichen. 
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7.1.2. Pflege der persönlichen Daten 


 


Ziel: Änderung der im LMS hinterlegten persönlichen Daten 


Vorbedingung: Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. 


Nachbedingung Erfolg: 
persönliche Daten wie bspw. Adresse oder Profilbild sind geän-


dert 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Daten verändern sich nicht 


Akteure: registrierte und angemeldete Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Nutzer ändert die relevanten Felder im Menü / Unterpunkt „per-


sönliche Daten / Profil“ 


 


7.1.3. Abmelden vom LMS 


 


Ziel: erfolgreiches Abmelden vom LMS 


Vorbedingung: Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet 


Nachbedingung Erfolg: Nutzer kann nicht mehr auf das LMS zugreifen 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Nutzer hat weiterhin Zugriff auf das LMS 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Nutzer aktiviert die Funktion „abmelden / Logout“ 


 


 


7.1.4. Teilnehmer anzeigen lassen 


 


Ziel: Der Nutzer kann sich die Teilnehmer eines Kurses anzeigen 


lassen. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist registriert, der Kurs ist angelegt und die Teilneh-


mer registriert. Der Nutzer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Nutzer sieht eine Liste der Kursteilnehmer. 
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Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Nutzer kann sich die Teilnehmer nicht anzeigen lassen. 


Akteure: Der Nutzer. 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert die Funktion „Teilnehmer anzeigen“. 


 


7.1.5. Teilnehmer sortiert anzeigen lassen 


 


Ziel: Kursteilnehmer nach einem bestimmten Kriterium sortiert anzei-


gen lassen. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist registriert, der Kurs ist angelegt und die Teilneh-


mer sind in den Kurs eingeschrieben. Der Nutzer verfügt über 


die entsprechenden Rechte. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer werden nicht mehr nach der Standardsortierung 


angezeigt, sondern nach auswählbaren Merkmalen (Gruppen, 


Rechten…) 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Teilnehmer werden weiterhin nach der Standardsortierung 


angezeigt oder gar nicht angezeigt. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Nutzer aktiviert die Funktion „sortieren nach (Kriterium)“. 


 


7.1.6. Sichten auf einen Kurs generieren 


 


Ziel: Einen Kurs aus Sicht der unterschiedlichen Rollen anzeigen las-


sen. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Trainer sieht, wie der Kurs aus der Sicht der anderen Rollen 


aussieht. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Trainer kann den Kurs nur aus seiner Sicht sehen. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „andere Sichten anzeigen“ und 


wählt eine der angezeigten Rollen aus. 
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7.1.7. Teilnehmerdaten exportieren 


 


Ziel: Daten über Kursteilnehmer in andere Dateiformate exportieren. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert, angemeldet und verfügt über 


die entsprechenden Rechte. Der Kurs ist angelegt, im Kurs sind 


Nutzer angelegt.  


Nachbedingung Erfolg: Der Trainer kann bspw. eine excel-Datei mit Daten über die 


Kursteilnehmer lokal speichern. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Daten können nicht in ein anderes Format übertragen wer-


den. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „exportieren“ im entsprechen-


den Menü. Dabei kann der Trainer wählen, welche Daten expor-


tiert werden sollen (bspw. Testergebnisse, Onlinezeiten…). 


 


 


 


7.1.8. Gruppen anlegen 


 


Ziel: Eine oder mehrere neue Gruppen sind angelegt. 


Vorbedingung: Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist ange-


legt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Berechti-


gungen. Die geplanten Teilnehmer sind im LMS registriert. 


Nachbedingung Erfolg: Die Gruppe ist angelegt. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Gruppe ist nicht angelegt. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Gruppe anlegen“ und wählt 


die entsprechenden Teilnehmer aus einer Liste aus. 


 


7.1.9. Teilnehmer zu einer Gruppe hinzufügen 


 


Ziel: Teilnehmer sind Teil einer Gruppe. 
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Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert und der 


Kurs angelegt. Der Trainer und die Teilnehmer sind im Kurs ein-


geschrieben und der Trainer verfügt über entsprechende Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer sind Mitglied der Gruppe. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Teilnehmer sind nicht Mitglied der Gruppe. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Nutzer wählt die entsprechenden Teilnehmer aus einer Liste aus 


und aktiviert die Funktion „zu Gruppe hinzufügen“. 


 


7.1.10. Teilnehmer aus einer Gruppe entfernen 


 


Ziel: Teilnehmer ist / sind nicht mehr Teil einer Gruppe 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert und der 


Kurs angelegt. Der Trainer und die Teilnehmer sind im Kurs ein-


geschrieben. Die Teilnehmer sind Teil einer Gruppe und der 


Trainer verfügt über entsprechende Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Teilnehmer ist / sind nicht mehr Teil der Gruppe. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Teilnehmer ist / sind weiterhin Teil der Gruppe. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Nutzer aktiviert die Funktion „Teilnehmer aus Gruppe entfernen“ 


und wählt die / den entsprechenden Teilnehmer aus der Liste 


aus. 


 


7.1.11. Teilnehmer aus einem Kurs entfernen 


 


Ziel: Ein oder mehrere Teilnehmer nehmen nicht mehr an dem Kurs 


teil. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert. Der oder 


die Teilnehmer sind im Kurs eingeschrieben. Der Trainer ist im 


Kurs eingeschrieben und verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der oder die Teilnehmer können nicht mehr auf den Kurs zugrei-
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fen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der oder die Teilnehmer können weiterhin auf den Kurs zugrei-


fen. 


Akteure: Der Trainer und die zu entfernenden Teilnehmer. 


Auslösendes Ereignis: Nutzer aktiviert die Funktion „Teilnehmer aus Kurs entfernen“ 


und wählt die / den entsprechenden Teilnehmer aus der Liste 


aus. 


 


7.1.12. Nachricht an ausgewählte Nutzer versenden 


 


Ziel: Ausgewählte Nutzer erhalten eine Nachricht (Text / Video / Au-


dio) 


Vorbedingung: Sender und Empfänger sind im LMS registriert. Sender ist an-


gemeldet und verfügt über die entsprechenden Rechte. 


Nachbedingung Erfolg: Empfänger können die Nachricht sehen / hören 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Nachricht konnte nicht an die Nutzer versendet werden. Das 


LMS gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus. 


Akteure: Registrierte Nutzer mit den entsprechenden Berechtigungen. 


Auslösendes Ereignis: Nutzer ruft die Funktion „Nachricht senden an …“ auf. 


Beschreibung Der Versand muss an einen und an mehrere Nutzer des LMS 


möglich sein. Der Versand von Anhängen muss möglich sein. Es 


muss möglich sein, Gruppen von Empfängern zu definieren 


(bspw. Kurs, Klasse, Stufe…) 


 


7.1.13. Nachrichten sortiert anzeigen 


 


Ziel: Nachrichten können nach Kriterien sortiert angezeigt werden. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Nutzer hat 


mindestens eine Nachricht erhalten. 


Nachbedingung Erfolg: Die Nachrichten werden sortiert angezeigt. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Nachrichten werden in der Standardansicht angezeigt. 


Akteure: Nutzer 
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Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert im Menü „Nachrichten“ die Funktion „sortie-


ren“. Dabei müssen unterschiedliche Kriterien verfügbar sein 


(Datum Empfang, Gruppe, Größe…). Die Liste ist nicht ab-


schließend. 


 


7.1.14. Nachrichten melden 


 


Ziel: Nachrichten mit unangemessenem Inhalt einer Vertrauensper-


son melden. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Nutzer hat 


mindestens eine Nachricht erhalten. 


Nachbedingung Erfolg: Die Vertrauensperson wird über eine Nachricht mit unangemes-


senem Inhalt informiert. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Vertrauensperson wird nicht über eine Nachricht mit unan-


gemessenem Inhalt informiert. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert über ein Kontextmenü im Nachrichtenverlauf 


die Funktion „Nachricht melden“. 


 


7.1.15. Neuigkeiten anzeigen 


 


Ziel: Die Teilnehmer sehen die Neuigkeiten in ihrem Kurs. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt, die Teilnehmer sind registriert und angemeldet. Trainer 


und Teilnehmer verfügen über die entsprechenden Berechtigun-


gen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer sehen die vom Trainer in den Kurs eingestellten 


Neuigkeiten mit einem Datums- und Zeitstempel versehen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Teilnehmer sehen die vom Trainer eingestellten Neuigkeiten 


nicht. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Neuigkeit hinzufügen“ und füllt 


ggf. ein Freitextfeld aus und / oder kombiniert ein Material mit 


der Neuigkeit. 


Beschreibung: Nach dem Einstellen kann der Trainer über ein Kontextmenü 







AZ: 275.4_58-3  Seite 27 von 43 


 


weitere Funktionen wie bspw. „Löschen“ oder „Bearbeiten“ auf-


rufen. 


 


7.1.16. Einen Kalendereintrag anlegen, bearbeiten und löschen 


 


Ziel: Der Nutzer hat einen Kalendereintrag angelegt. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Nutzer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Termin ist im Kalender angelegt. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Termin ist nicht angelegt. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert im Menüpunkt „Kalender“ die Funktion „Ter-


min anlegen“. 


Beschreibung: Über ein Kontextmenü müssen angelegte Termine bearbeitbar 


und löschbar sein. Termine sollen Gruppen zuweisbar sein. 


 


7.1.17. Kalender synchronisieren 


 


Ziel: Der Kalender des LMS ist mit einem Kalender auf einem mobilen 


Endgerät synchronisiert. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Nutzer ist 


an seinem Endgerät angemeldet und verfügt sowohl im LMS als 


auch bei seinem Endgerät über die entsprechenden Berechti-


gungen.  


Nachbedingung Erfolg: Die Kalender sind synchronisiert. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Kalender sind nicht synchronisiert. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert die Funktion „Kalender synchronisieren“ im 


Menü „Kalender“ und wählt die entsprechenden Kalender aus. 


 


7.1.18. Ressourcen buchen 
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Ziel: Der Trainer kann einen Raum oder ein technisches Gerät bu-


chen. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert, angemeldet und verfügt über 


die entsprechenden Rechte. Die Ressourcen sind eingepflegt 


und aktuell. 


Nachbedingung Erfolg: Ressource ist für eine bestimmte Zeit gebucht und für andere 


Nutzer nicht verfügbar. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Ressource ist nicht gebucht. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Ressourcen buchen“ im Ka-


lendermenü und wählt die entsprechenden Ressourcen aus.  


 


7.1.19. Hochladen von Unterrichtsmaterial 


 


Ziel: Einstellen von Unterrichtsmaterial in den Kurs (Bild / Text / Ton / 


Video) 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und in den Kurs eingeschrie-


ben. Der Trainer verfügt über die entsprechenden Berechtigun-


gen. 


Nachbedingung Erfolg: Das Material ist eingestellt und für Teilnehmer mit den entspre-


chenden Berechtigungen sicht- und nutzbar. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Das Material ist nicht in den Kurs eingestellt. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert die Funktion „Material hochladen“ und wählt 


aus dem erscheinenden Fenster die entsprechende Datei aus. 


 


7.2. Zusammenarbeit 


7.2.1. Nutzung einer Bürokommunikationssoftware 


 


Ziel: Der Nutzer kann auf eine BK-Software (Schreiben, Tabellenkal-


kulation, Präsentationen) zugreifen. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Nutzer 
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verfügt über die entsprechenden Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Nutzer kann Dokumente erstellen / öffnen und bearbeiten. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Nutzer kann keine Dokumente erstellen / öffnen und bear-


beiten. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert die Funktion „BK-Software“ und wählt das 


entsprechende Programm aus. 


Beschreibung: Erstellte Dokumente müssen auch gemeinsam zu bearbeiten 


sein. 


 


 


7.2.2. Eine virtuelle Besprechung durchführen 


 


Ziel: Die Teilnehmer und / oder der Trainer führen eine virtuelle Be-


sprechung im System durch. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert und an-


gemeldet.  


Nachbedingung Erfolg: Die Besprechung wird störungsfrei durchgeführt. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Besprechung kann nicht störungsfrei und / oder nicht mit 


allen geplanten Teilnehmern durchgeführt werden. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer oder der Teilnehmer aktiviert die Funktion „Bespre-


chung durchführen“ und wählt die entsprechenden Teilnehmer 


sowie den gewünschten Kanal aus (Chat / Bildschirm teilen / …). 


 


7.3. Inhaltliches Arbeiten 


7.3.1. Lernziele definieren und mit Kompetenzen verknüpfen 


 


Ziel: Lernziele für Kurse oder Themen sind definiert und entsprechen 


den Kompetenzen des Bildungsplans Baden-Württemberg. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und innerhalb des Kurses ist ein Thema angelegt. 


Nachbedingung Erfolg: Die Kompetenzformulierungen des Bildungsplans erscheinen für 


die Teilnehmer als Lernziele. 
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Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Kompetenzformulierungen des Bildungsplans sind für die 


Teilnehmer nicht als Lernziele sichtbar. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Lernziele hinzufügen“ und 


wählt die entsprechenden Standards aus der erscheinenden 


Liste aus. 


 


7.3.2. Lerninhalte und Aktivitäten nach Kompetenzen suchen und anzeigen 


 


Ziel: Der Nutzer kann mit Kompetenzen verknüpfte Inhalte oder Akti-


vitäten nach Kompetenzen sortieren und anzeigen lassen. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Entsprechen-


de Aktivitäten und / oder Inhalte sind angelegt. Kompetenzen 


sind angelegt und mit den Aktivitäten / Inhalten verknüpft.  


Nachbedingung Erfolg: Die Inhalte werden sortiert angezeigt. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Inhalte werden entweder nicht gefunden oder nicht nach den 


entsprechenden Kriterien angezeigt. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer kann sich eine Liste der zu erwerbenden Kompeten-


zen anzeigen lassen und aktiviert die Funktion „passende Aktivi-


täten / Inhalte anzeigen“. 


 


7.4. Lernprozesse begleiten und gestalten 


7.4.1. Einen Kurs anlegen 


 


Ziel: Einen Kurs für mehrere Nutzer anlegen. 


Vorbedingung: Der anlegende Trainer und die geplanten Kursteilnehmer sind im 


LMS registriert. 


Nachbedingung Erfolg: Der Kurs ist angelegt und kann von den Teilnehmern betreten 


werden. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Kurs ist nicht angelegt. 


Akteure: Trainer 
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Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert die Funktion „Kurs erstellen / anlegen“. 


 


7.4.2. Einen Kurs kopieren 


 


Ziel: Ein angelegter Kurs (UC 7.4.1) kann erneut verwendet werden. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Kurs kann als Vorlage für einen anderen Kurs genutzt wer-


den. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Kurs ist nur ein Mal im LMS vorhanden. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Kurs duplizieren / kopieren“ im 


entsprechenden Menü. Alternativ kann der Trainer auch einen 


neuen Kurs anlegen. Im entsprechenden Menü aktiviert er die 


Funktion „auf Basis eines bestehenden Kurses erstellen“. 


Beschreibung: Der Trainer kann den Kurs auch für einen anderen Nutzer frei-


geben, so dass dieser ihn als Vorlage nutzen kann. 


 


7.4.3. Teilnehmer zu einem Kurs hinzufügen 


 


Ziel: Teilnehmer sind in einen Kurs eingeschrieben. 


Vorbedingung: Der einladende Trainer und die geplanten Kursteilnehmer sind 


im LMS registriert, der Kurs ist angelegt. Der Trainer verfügt über 


die entsprechenden Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer sind in den Kurs eingeschrieben. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Teilnehmer sind nicht in den Kurs eingeschrieben. 


Akteure: Der einladende Trainer und die geplanten Kursteilnehmer. 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Teilnehmer einladen“ und 


markiert die entsprechenden Teilnehmer in einer Liste. 
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7.4.4. Kurse sortiert anzeigen lassen 


 


Ziel: Der Nutzer kann sich die Kurse in denen er eingeschrieben ist, 


nach Kriterien sortiert anzeigen lassen. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Die Kurse sind 


angelegt und der Nutzer eingeschrieben. 


Nachbedingung Erfolg: Die Kurse werden sortiert angezeigt. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Kurse werden nach der Standardsortierung angezeigt. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert in seiner Kursübersicht die Funktion „Kurse 


sortieren nach…“. Dabei sollen unterschiedliche Möglichkeiten 


wie bspw. letzte Aktualisierung, alphabetisch etc. gegeben sein. 


 


7.4.5. Teilnehmern Rollen zuweisen 


 


Ziel: Den Kursteilnehmern Rollen mit unterschiedlichen Berechtigun-


gen zuweisen. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Kursteilnehmer sind im LMS registriert und 


für den entsprechenden Kurs eingeschrieben. Der Trainer ver-


fügt über die entsprechenden Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer verfügen über die entsprechenden Berechtigun-


gen, die mit ihren neuen Rollen verbunden sind. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Teilnehmer verfügen nicht über die entsprechenden Berech-


tigungen. 


Akteure: Der Trainer und die Kursteilnehmer. 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer wählt die Teilnehmer aus einer Liste aus und weist 


ihnen die entsprechenden Rollen zu. 


 


7.4.6. Einen Kurs löschen 


 


Ziel: Ein angelegter Kurs ist gelöscht. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Rech-


te. 
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Nachbedingung Erfolg: Der Kurs ist gelöscht. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Kurs ist weiterhin abrufbar. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert in der Kursverwaltung die Funktion „Kurs 


löschen“. 


 


7.4.7. Lernfortschritt darstellen: Trainer 


 


Ziel: Der Trainer sieht die Lernfortschritte der Teilnehmer. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert, der Trai-


ner ist angemeldet. Der Kurs ist angelegt, die Teilnehmer haben 


je mindestens eine Aufgabe gelöst. Diese wurde bewertet und 


die Ergebnisse gespeichert. Der Trainer verfügt über die ent-


sprechenden Berechtigungen, um sich die Ergebnisse anzeigen 


zu lassen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Trainer sieht die Ergebnisse der Teilnehmer im zeitlichen 


Verlauf, und erkennt, welcher Teilnehmer sich verbessert oder 


verschlechtert hat. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Ergebnisse können nicht angezeigt werden. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Fortschritt anzeigen“ im Kurs. 


Beschreibung: Der Lernfortschritt der Teilnehmer soll grafisch ansprechend 


visualisiert werden und nach Möglichkeit mit den im Kurs unter-


richteten Standards verknüpft sein. Der Trainer kann dann den 


Teilnehmern gezielt entsprechende Fördermaterialien / weiter-


führendes Material zukommen lassen. 


 


7.4.8. Lernfortschritt darstellen: Teilnehmer 


 


Ziel: Die Teilnehmer können ihren eigenen Lernfortschritt sehen. 


Vorbedingung: Der Teilnehmer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Teil-


nehmer hat mindestens eine Aufgabe gelöst, die bewertet wur-


de. Der Trainer ist im LMS registriert, verfügt über die entspre-


chenden Rechte und hat mindestens eine eingereichte Aufgabe 
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bewertet. Der Teilnehmer verfügt über die entsprechenden 


Rechte, um sich die Bewertungen anzeigen zu lassen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Teilnehmer sieht die Beurteilungen seiner eingereichten 


Aufgaben und Tests. Bei mehreren Bewertungen sieht er eine 


sinnvolle und grafisch ansprechende Visualisierung. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Teilnehmer kann seine Beurteilungen nicht sehen. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Teilnehmer aktiviert die Funktion „Lernfortschritt / Bericht 


anzeigen“. 


 


7.4.9. Kurse strukturieren 


 


Ziel: Kurse inhaltlich und zeitlich einteilen. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Kurs verfügt über Oberthemen und bei Bedarf auch zeitlich 


begrenzt nutzbare Unterthemen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Kurs ist weder inhaltlich noch zeitlich untergliedert. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Thema anlegen“, bei Bedarf 


kombiniert mit der Funktion „Unterthema anlegen“. 


Erweiterung: Einzelne Themen müssen kopierbar sein, bzw. als Template für 


das Anlegen weiterer Themen nutzbar sein. 


 


7.4.10. Notizen anlegen und Berechtigungen verwalten 


 


Ziel: Der Trainer hat eine Notiz angelegt und definiert, wer sie sehen 


kann. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die beabsichtigten Teilnehmer können eine angelegte Notiz se-







AZ: 275.4_58-3  Seite 35 von 43 


 


hen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Notiz ist entweder nicht angelegt oder die beabsichtigten 


Teilnehmer können sie nicht sehen. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Notiz anlegen“ und kann in 


einem Kontextmenü die Berechtigungen verwalten. Er kann aus 


einer Liste die Teilnehmer auswählen, die die Notiz sehen sol-


len. 


 


7.4.11. Material in die Sammlung laden und freigeben 


 


Ziel: Material ist in der Sammlung des Nutzers vorhanden. 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet.  


Nachbedingung Erfolg: Das Material ist in der Sammlung des Nutzers vorhanden. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Das Material ist nicht in der Sammlung des Nutzers vorhanden. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert die Funktion „Material einstellen“ im Menü-


punkt „Sammlung“. Es können alle Arten von Dateien eingestellt 


werden (Bild / Ton / Text). Das Material kann über ein entspre-


chendes Kontextmenü dann für andere Nutzer (Einzelnutzer / 


Gruppen / alle) freigegeben werden. Der Nutzer muss aber nicht 


zwingend eine Freigabe anlegen. Wenn das Material freigege-


ben ist, kann es über eine Suchfunktion gefunden werden. 


 


7.4.12. Material klassifizieren und bewerten 


 


Ziel: Hochgeladenes und freigegebenes Material ist vom Nutzer klas-


sifiziert und / oder bewertet 


Vorbedingung: Der Nutzer ist im LMS registriert und angemeldet. Das Material 


ist in der Sammlung verfügbar. 


Nachbedingung Erfolg: Das Material ist mit Schlagwörtern und / oder einer Bewertung 


versehen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Das Material ist nicht mit Schlagwörtern und / oder einer Bewer-


tung versehen. 







AZ: 275.4_58-3  Seite 36 von 43 


 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Nutzer aktiviert in der Sammlung über ein Kontextmenü die 


Optionen „Material bewerten“ und wählt aus einer Skala (bspw. 


Noten oder Punkte) eine Bewertung aus. Der Nutzer aktiviert in 


der Sammlung über ein Kontextmenü die Funktion „Schlagwörter 


hinzufügen“. 


 


7.4.13. Material aus dem Kurs löschen 


 


Ziel: Löschen von Unterrichtsmaterial aus dem Kurs. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und in den Kurs eingeschrie-


ben. Der Trainer verfügt über die entsprechenden Berechtigun-


gen. 


Nachbedingung Erfolg: Das Material ist nicht mehr im Kurs verfügbar. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Das Material ist weiterhin im Kurs verfügbar. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Material löschen“ und wählt 


aus dem erscheinenden Fenster die entsprechende Datei aus. 


Alternativ kann diese Funktion über ein Kontextmenü ausgelöst 


werden. 


 


7.4.14. Material teilen 


 


Ziel: Erstelltes Material mit anderen Nutzern teilen (Audio / Video / 


Text). 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Trainer 


kann auf das Material zugreifen. 


Nachbedingung Erfolg: Andere Nutzer können auf das Material zugreifen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Andere Nutzer können nicht auf das Material zugreifen. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert in seiner Materialsammlung die Funktion 


„Material hinzufügen“ und aktiviert die Funktion „freigeben für…“. 


Danach kann er aus einer Liste die Gruppen auswählen, für die 
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das Material sicht- und nutzbar sein soll. 


 


7.4.15. Teilnehmern Hausaufgaben geben 


 


Ziel: Die Kursteilnehmer bekommen eine Hausaufgabe gestellt und 


können diese im System bearbeiten. Die Hausaufgabe kann mit 


weiteren Materialien verknüpft werden. Die Hausaufgabe kann 


ein Abgabedatum besitzen. Die Teilnehmer können die Haus-


aufgabe dann im nächsten Schritt einreichen. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. Die Teilnehmer sind im LMS registriert und verfü-


gen über die entsprechenden Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer werden über die Hausaufgabe informiert, können 


die Hausaufgabe sehen und bearbeiten. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Teilnehmer sind nicht über die Hausaufgabe informiert, kön-


nen die Hausaufgabe weder sehen noch bearbeiten. 


Akteure: Nutzer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Aufgabe stellen“ und füllt die 


entsprechenden Felder mit Arbeitsanweisungen aus. Er kann 


den Teilnehmern bspw. die Aufgabe stellen, einen Text zu ver-


fassen. 


Beschreibung Die Teilnehmer erhalten eine Nachricht, dass die Hausaufgabe 


verfügbar ist und ggf. in welchem Zeitraum sie bearbeitet und 


wieder eingestellt werden muss. Nach Ablauf der Frist ist je nach 


Art der Frist ein Einreichen noch möglich oder nicht. Die Aufgabe 


kann Lösungshinweise enthalten.  


 


7.4.16. Hausaufgaben bearbeiten und einreichen 


 


Ziel: Hausaufgaben können online erledigt und eingereicht werden. 


Vorbedingung: Der Teilnehmer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Trai-


ner ist im LMS registriert, der Kurs ist angelegt und der Trainer 


hat die Hausaufgabe gestellt. Die Hausaugabe ist für den Teil-


nehmer sichtbar. 


Nachbedingung Erfolg: Der Teilnehmer hat die Hausaufgabe erledigt und eingereicht. 


Nachbedingung Feh- Die Hausaufgabe ist nicht erledigt und nicht eingereicht. 
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ler: 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Teilnehmer füllt bspw. ein Freitextfeld aus und schreibt darin 


einen kurzen Aufsatz. Danach aktiviert er die Funktion „Aufgabe 


einreichen. 


Beschreibung: Der Trainer wird darüber informiert, dass der Teilnehmer die 


Aufgabe erledigt hat. Der Teilnehmer sieht einen Status neben 


der Aufgabe. Dieser zeigt an, dass die Aufgabe entweder 


- nicht bearbeitet 


- bearbeitet, eingereicht aber nicht bewertet oder 


- bearbeitet, eingereicht und bewertet ist. 


 


7.4.17. Hausaufgaben bewerten 


 


Ziel: Der Trainer hat eine eingereichte Hausaufgabe bewertet und der 


Teilnehmer kann die Bewertung sehen. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. Die Teilnehmer sind im LMS registriert und verfü-


gen über die entsprechenden Berechtigungen. Die Hausaufgabe 


ist angelegt und der Teilnehmer hat sie eingereicht (UC Fehler! V


erweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 


Nachbedingung Erfolg: Der Teilnehmer sieht seine Bewertung. Der Trainer sieht, dass 


er die Aufgabe bewertet hat. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Aufgabe ist nicht bewertet, ein oder mehrere Beteiligte wer-


den nicht informiert. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer wählt aus einer Auswahl an Bewertungsskalen 


(Schulnoten, Punkte, Prozente…) eine Skala aus und bewertet 


die eingereichte Aufgabe entsprechend. Ergänzend muss er 


einen Kommentar in einem Freitextfeld verfassen. Die Länge ist 


nicht nach oben oder unten begrenzt. Danach aktiviert er die 


Funktion „Aufgabe bewerten“. Die Eingaben werden gespeichert 


und der Trainer und der Teilnehmer werden über das Ergebnis 


der Bewertung informiert. Ergänzend kann der Trainer Dateien 


an die Bewertung anhängen, bspw. Text- oder Videodokumente. 


Beschreibung: Das LMS muss über eine Plagiatskontrolle verfügen. 
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7.4.18. Eine gemeinsame Hausaufgabe anlegen 


 


Ziel: Kursteilnehmer bekommen eine Hausaufgabe, die sie als Grup-


pe bearbeiten und einreichen. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert, der Trai-


ner ist angemeldet. Der Kurs ist angelegt und der sowohl der 


Trainer als auch die Teilnehmer verfügen über die entsprechen-


den Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Teilnehmer werden darüber informiert, dass sie eine Grup-


penaufgabe bearbeiten müssen. Sie müssen diese als Gruppe 


bearbeiten und einreichen. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Aufgabe ist nicht angelegt und / oder die Teilnehmer werden 


nicht darüber informiert. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Aufgabe stellen“ und füllt die 


entsprechenden Felder mit Arbeitsanweisungen aus. Er kann 


den Teilnehmern bspw. die Aufgabe stellen, einen Text zu ver-


fassen. Der Trainer aktiviert die Option „als Gruppe lösen“. 


Beschreibung Die Gruppen können entweder vom Trainer oder von den Teil-


nehmern selbst eingeteilt werden. Die Einreichung und Bewer-


tung der Aufgabe erfolgt analog zu UC Fehler! Verweisquelle k


onnte nicht gefunden werden. und 7.4.17. 


 


7.4.19. Überblick über (nicht) eingereichte Hausaufgaben (Trainer) 


 


Ziel: Der Trainer sieht, welcher Teilnehmer eine Hausaufgabe schon 


eingereicht hat. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert, angemeldet und verfügt über 


die entsprechenden Berechtigungen. Der Kurs ist angelegt und 


die Hausaufgabe entsprechend gestellt (UC 7.4.15).  


Nachbedingung Erfolg: Der Trainer sieht eine Liste der Teilnehmer inklusive des Merk-


mals „Aufgabe eingereicht / nicht eingereicht“. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Trainer sieht nicht, welcher Teilnehmer die Aufgabe schon 


eingereicht hat. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Liste eingereichter Aufgaben 
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anzeigen“ / „Teilnehmerliste inklusive Aufgaben“. 


 


7.4.20. Überblick über (nicht) eingereichte Hausaufgaben (Teilnehmer) 


 


Ziel: Der Teilnehmer sieht, welche Aufgaben er noch erledigen muss 


und welche er bereits eingereicht hat. 


Vorbedingung: Der Teilnehmer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs 


ist angelegt und der Teilnehmer verfügt über die entsprechenden 


Berechtigungen. Es ist mindestens eine Hausaufgabe verfügbar. 


Nachbedingung Erfolg: Der Teilnehmer sieht, welche Aufgaben offen und welche bear-


beitet sind. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Teilnehmer sieht nicht, welche Aufgaben offen und welche 


bearbeitet sind. 


Akteure: Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Teilnehmer aktiviert die Funktion „Aufgaben anzeigen“ oder 


„offene Aufgaben anzeigen“ in seiner Übersicht. 


 


7.4.21. Außerhalb des Systems erledigte Aufgaben einreichen und bewerten 


 


Ziel: Teilnehmer können Aufgaben außerhalb des LMS erledigen und 


dann im LMS einreichen. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert, der Trai-


ner ist angemeldet. Der Kurs ist angelegt, der Trainer verfügt 


über die entsprechenden Berechtigungen. Die Aufgabe ist ent-


sprechend angelegt und markiert. Der Teilnehmer verfügt über 


die entsprechenden Berechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Der Teilnehmer hat seine Lösung im LMS eingereicht. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Der Teilnehmer kann seine Lösung nicht im LMS einreichen. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Option „Lösung von außerhalb des LMS 


zulassen“ in der Funktion „Aufgabe stellen“ (UC 7.4.15). Die Be-


wertung der Aufgabe erfolgt analog zu UC 7.4.17. 


 


7.4.22. Feedback geben / Lösungen anderer Teilnehmer bewerten 
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Ziel: Die Teilnehmer geben sich gegenseitig Feedback zu ihren Lö-


sungen einer vom Trainer gestellten Aufgabe. 


Vorbedingung: Der Trainer und die Teilnehmer sind im LMS registriert und an-


gemeldet. Der Kurs ist angelegt, Trainer und Teilnehmer verfü-


gen über die entsprechenden Berechtigungen. Die Aufgabe ist 


vom Trainer inklusive der Aktivität „Feedback geben“ gestellt. 


Nachbedingung Erfolg: Die von den Teilnehmern eingereichten Lösungen werden von 


mindestens einem anderen Teilnehmer gelesen und anhand 


einer definierten Skala bewertet. Die Teilnehmer sehen die Be-


wertung, die ihnen der / die andere(n) Teilnehmer gegeben ha-


ben. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die von den Teilnehmern eingereichten Aufgaben werden nicht 


bewertet. 


Akteure: Trainer, Teilnehmer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Aktivität anlegen“ (UC 7.4.23) 


und aktiviert die Option „Feedback geben“. 


Beschreibung: Die Teilnehmer werden darüber informiert, dass sie eine neue 


Aufgabe haben und dass es eine Feedback-Aufgabe von Teil-


nehmerseite ist. Sie sehen, welche Teilnehmer ihre Lösung be-


werten werden und wen sie bewerten. Nach der Bewertung se-


hen sie das Ergebnis und können es ggf. noch über eine Nach-


richt kommentieren. 


Variante: Der UC wird durchgeführt wie beschrieben, die Bewertungen 


finden aber nach allen Seiten anonymisiert statt. Optional kön-


nen auch Hausaufgaben als Schüler-Schüler-Feedback-Variante 


erstellt werden (UC 7.4.15). 


 


7.4.23. Aktivitäten anlegen 


 


Ziel: Unterschiedliche Aktivitäten wie Tests, Rätsel, Lernpfade oder 


Umfragen für die Teilnehmer anlegen. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert und angemeldet. Der Kurs ist 


angelegt und der Trainer verfügt über die entsprechenden Be-


rechtigungen. 


Nachbedingung Erfolg: Die Aktivitäten sind angelegt, die Teilnehmer sehen dass die 


Aktivitäten angelegt wurden und können die Aktivitäten durch-


führen. 


Nachbedingung Feh- Die Aktivitäten wurden nicht angelegt und / oder die Teilnehmer 
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ler: können sie nicht sehen. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert die Funktion „Aktivitäten anlegen“ im Kurs.  


Beschreibung: Die Beschreibung der Arten von Aktivitäten ist nicht abschlie-


ßend. Auch die exakte Ausgestaltung der Aktivitäten wird nicht 


definiert. So kann eine Umfrage bspw. als Feedback für den 


Trainer genutzt werden.  


Erweiterung: Der Trainer gibt die Aktivität ggf. nur für einzelne Teilnehmer 


oder Gruppen frei. Die Aktivitäten können mit anderen Trainern 


geteilt werden. Diese können die Aktivität dann ebenfalls nutzen. 


Die Aktivität kann auch in die Sammlung eingestellt werden. Je 


nach Art der Aktivität kann sie auch als Hausaufgabe definiert 


und / oder mit einer Bearbeitungsfrist versehen werden. Der 


Trainer kann festlegen, wie häufig die Teilnehmer eine Aktivität 


durchführen dürfen. Der Trainer kann die Ergebnisse der Aktivi-


täten einsehen und kommentieren. Es muss möglich sein, auch 


Aktivitäten zu erstellen, die nicht mehr verändert werden können. 


 


7.4.24. Bewertungen exportieren 


 


Ziel: Die Ergebnisse der Aktivitäten können in ein gängiges Format 


exportiert werden. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert, der Kurs ist angelegt und der 


Trainer angemeldet. Die Aktivität wurde entsprechend erstellt, 


der Trainer verfügt über die entsprechenden Berechtigungen. 


Die Aktivität wurde von mindestens einem Teilnehmer vollstän-


dig bearbeitet, so dass das LMS ein Ergebnis generieren konnte. 


Nachbedingung Erfolg: Das Ergebnis liegt in einem anderen Dateiformat (bspw. xslx; 


csv) vor. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Das Ergebnis kann nicht exportiert werden. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert im entsprechenden Menü die Funktion „Be-


wertungen exportieren“. 


 


7.4.25. Aktivitäten drucken 
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Ziel: Eine Aktivität wird nicht online durchgeführt sondern für die Teil-


nehmer ausgedruckt. 


Vorbedingung: Der Trainer ist im LMS registriert, angemeldet und verfügt über 


die entsprechenden Berechtigungen. Die Aktivität ist angelegt. 


Nachbedingung Erfolg: Die Aktivität liegt als Ausdruck vor. 


Nachbedingung Feh-


ler: 


Die Aktivität konnte nicht gedruckt werden. 


Akteure: Trainer 


Auslösendes Ereignis: Der Trainer aktiviert im Menü „Aktivitäten“ über ein Kontextmenü 


die Funktion „Aktivität drucken“. 


 


8. Anhang 


8.1. Abkürzungsverzeichnis 


 
Abkürzung Bedeutung 


AAD Azure Active Directory 


AG Auftraggeberin 


AN Auftragnehmerin 


BafO Best and final offer 


BDSG Bundesdatenschutzgesetz 


BYOD Bring Your Own Device; Nutzergruppen steht kein dienstliches Endgerät zur 


Verfügung, stattdessen muss mit privaten Geräten gearbeitet werden 


DS-GVO Europäische Datenschutz-Grundverordnung 


GEDAB Gemeinsame Datenbasis 


IDM Identity Management 


KM Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg 


KuK Kolleginnen und Kollegen (Lehrkräfte) 


LDSG Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg 


LMS Learning Management System 


SaaS Software as a Service 


SSO Single Sign On 


SuS Schülerinnen und Schüler 


ZSL Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg 
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Anhang 2.1 zum EVB-IT Vertrag - Kriterienkatalog


Lernmanagementsystem
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B
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WP


Allgemeine Ausfüllhinweise


a)


b)


c)


d)
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f)


g)


h)


i)


Bewertung


a)


b)


Dieser Kriterienkatalog ist vom Bieter oder Bevollmächtigten einer Bietergemeinschaft auszufüllen und dem 
Angebot beizufügen.







Anhang 2.1 zum EVB-IT Vertrag - Kriterienkatalog


Lernmanagementsystem


Hinweis


Legende
Ausschlusskriterium (A-Kriterium / Mindestanforderung)


Bewertungskriterium (B-Kriterium)


Informationskriterium (I-Kriterium)


Wertungspunkte


Allgemeine Ausfüllhinweise


Alle gelb hinterlegten Zellen in Spalte H sind auszufüllen.


Alle in diesem Kriterienkatalog aufgeführten Kriterienabfragen sind zu beantworten. Berücksichtigen Sie 
dabei auch die korrespondierenden Kapitel der Leistungsbeschreibung sowie alle zugehörigen Anlagen.


Die Kriterien für die Bieterpräsentation sind durch den Bieter nicht zu beantworten.


Jedes Kriterium ist mit einer eindeutigen Nummer versehen und verfügt ggf. über Unterpunkte.


Abfragen zu Informationskriterien (gekennzeichnet als Kriterienart "I") sind ebenfalls zu beantworten, 
werden jedoch nicht bewertet und sind folglich auch nicht in der Preisbildung zu berücksichtigen.


Abfragen zu Ausschlusskriterien (gekennzeichnet als Kriterienart "A") sind mit "Ja" oder "Nein" zu 
beantworten.


Kriterienabfragen, in denen eine Bestätigung erfragt ist, sind grundsätzlich mit "Ja" oder "Nein" zu 
beantworten. Gegebenenfalls werden zusätzliche Erläuterungen erfragt.


Bei Kriterien mit notwendiger textueller Erläuterung ist eine Zusatzdarstellung außerhalb des 
Kriterienkatalogs als Anhang den einzureichenden Unterlagen beizufügen. Die Anhänge sind mit der 
Nummer des entsprechenden Kriteriums zu versehen. Format: DIN A4, Schriftart Arial, Schriftgrad 11 Pt., 
einfacher Zeilenabstand, 6 Pt. Abstand nach Absatz. Die angegebenen maximalen Seitenzahlen sind 
nicht zu überschreiten.


Sämtliche Klammerzusätze und beispielhaften Aufzählungen dienen ausschließlich der Erklärung des 
Kriteriums. Es handelt sich nicht um abschließende Aufzählungen des Auftraggebers.


Bewertung


Die Ermittlung der Bewertungspunkte erfolgt in ganzen Punkten ohne Nachkommastellen.


Bei Kriterien, die erläutert werden müssen, ist schlüssig und nachvollziehbar darzustellen, ob und wie die 
einzelnen Anforderungen umgesetzt werden. Eine Erläuterung ist schlüssig und nachvollziehbar, wenn die 
durch den Bieter abgegebenen Erklärungen konsistent sind, der verbal wiedergegebene Sachverhalt
durch den Auftraggeber zusammenhängend erfasst werden kann und das entsprechende Kriterium durch 
diese Erklärungen erfüllt wird. Nicht ausreichend ist es, ein zu erläuterndes Kriterium ausschließlich 
bestätigend zu beantworten. Vielmehr muss durch die Erläuterung der entsprechende Lösungsweg zur 
Erfüllung der Anforderung aus dem Kriterium aufgezeigt werden (z. B. in Form von Screenshots aus dem 
System mit textueller Beschreibung).


Dieser Kriterienkatalog ist vom Bieter oder Bevollmächtigten einer Bietergemeinschaft auszufüllen und dem 
Angebot beizufügen.







Bieter:


Laufende 


Nummer
Kriterienart


Kapitel in der 


LB
Bereich Anforderungen WP Hinweis Antwort des Bieters


0.1.1.01. B 7.3.1. LMS SaaS 40


0.1.1.02. B 7.4.7. LMS SaaS 40


0.1.1.03. B 7.4.18. LMS SaaS 40


0.1.1.04. B - LMS SaaS 40


0.2.1 Vorstellung des geplanten Projektvorgehens


0.2.1.1. B 6.5., 6.6., 6.7. Organisation 30


0.2.2 Vorstellung der geplanten Schulungen


0.2.2.01. B 6.4. Organisation 30


0.2.3 Vorstellung des geplanten Pilotvorgehens


0.2.3.01. B 6.1. Organisation 30


0.2.4 Vorstellung des geplanten Betriebsmodelles


0.2.4.01. B 1.4., 6.5. Organisation 30


1.1.01. I Organisation
Bitte erstellen Sie ein Management Summary Ihres Angebotes. Stellen Sie dabei insbesondere die Inhalte 


und den strukturellen Aufbau Ihres Angebotes in den Vordergrund.
0 max. eine DIN A4-Seite als Anlage


1.2.01. B Organisation


Bitte beschreiben Sie vergleichbare Referenzen, welche Sie in den letzten 5 Jahren eingführt haben. Gehen 


Sie dabei insbesondere auf vergleichbare Aspekte der vorliegenden Ausschreibung in Verbindung mit 


identifizierten Herausforderungen und davon abgeleitete Erfolgsfaktoren ein.


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


an Referenzen wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


Anforderungen an eine Referenz wurde erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


Anforderungen an zwei Referenzen wurden erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden umfänglich erfüllt. (15 WP)


15 max. 3 DIN A4-Seiten als Anlage


1.3.01. A 6.10. Sicherheit


Bitte bestätigen Sie, dass Sie ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das aus aktiven und passiven 


Sicherheitsmaßnahmen besteht erstellen. Etwaige Mitwirkungspflichten des Auftraggebers sind besonders 


hervorzuheben. Insbesondere sind die in Kapitel 6.10. der Leistungsbeschreibung beschriebenen 


Maßnahmen zu beschreiben und umzusetzen.


ja/nein Dokumentation


1.3.02. B 6.10. Sicherheit


Bitte skizzieren Sie ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, welches Sie für die angeforderten Leistungen als 


geeignet ansehen.


- Das skizzierte ganzheitliche Sicherheitskonzept ist vollständig nachvollziehbar und praktikabel beschrieben. 


(10 WP)


Das skizzierte ganzheitliche Sicherheitskonzept ist teilweise nachvollziehbar und praktikabel beschrieben. (5 


WP)


Das skizzierte ganzheitliche Sicherheitskonzept ist nicht oder nur unzureichend nachvollziehbar und 


praktikabel beschrieben. (0 WP)


10 max. 2 DIN A4-Seiten als Anlage


1.3.03. A 6.10. Sicherheit
Bitte weisen Sie nach, dass Sie über eine für die Leistungserbringung gültige ISO 27001 Zertifizierung 


verfügen.
ja/nein als Anlage


1.4.01. A 6.9. Datenschutz


Bitte bestätigen Sie, dass Sie die vertragsgegenständlichen Leistungen im Einklang mit den jeweils 


geltenden datenschutzrechtlichen und datensicherheitsrechtlichen Bestimmungen erbringen werden und 


personenbezogene Daten, sofern erforderlich, entsprechend des Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 


verarbeiten werden.


ja/nein


Datenschutz-


bestimmungen/ EU-


DSVGO


1.4.02. A 6.9. Datenschutz


Bitte bestätigen Sie, dass Sie einen fachkundigen und zuverlässigen Beauftragten für den Datenschutz im 


Bereich der Öffentlichen Verwaltung bestellen werden und dieser Beauftragte auch den verantwortlichen 


Ansprechpartner in Fragen von Datenschutz und Datensicherheit für die Auftraggeberin darstellen wird.


ja/nein
Beauftragter für den 


Datenschutz


1. Management Summary / Allgemeine Anforderungen


1.1. Management Summary


1.2. Referenzen


1.4. Datenschutz


1.3. Sicherheit


0


Der Bieter stellt die Umsetzung des vorab bekanntgegebenen Anwendungsfalls schlüssig und 


nachvollziehbar dar und zeigt, wie die Anforderungen im LMS umgesetzt sind oder werden. Die Bewertung 


für die drei Anwendungsfälle erfolgt jeweils auf Grundlage der folgenden Kriterien:


Erfüllung der Anforderungen


- Sämtliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden erkannt. Sämtliche Anforderungen werden durch 


das LMS nachvollziehbar erfüllt. Die Problemstellungen werden vollumfänglich bewältigt. (15 WP)


- Sämtliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden erkannt. Wesentliche Anforderungen werden 


durch das LMS nachvollziehbar erfüllt. Die Problemstellungen werden ausreichend bewältigt. (10 WP)


- Wesentliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden erkannt. Wesentliche Anforderungen werden 


durch das LMS nachvollziehbar erfüllt. Die Problemstellungen werden bewältigt. (5 WP)


- Wesentliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden nicht erkannt. Wesentliche Anforderungen 


werden durch das LMS nicht nachvollziehbar erfüllt. Die Problemstellungen werden nicht bewältigt. (0 WP)


Bedienbarkeit und Anwenderfreundlichkeit


- Der Anwendungsfall kann durch Nutzer ohne Vorerfahrung intuitiv und ohne Anleitung im System 


bearbeitet werden. Sämtliche Funktionalitäten werden anwenderfreundlich dargestellt. (15 WP)


- Der Anwendungsfall kann durch Nutzer ohne Vorerfahrung teilweise überwiegend und mit wenig Anleitung 


im System bearbeitet werden. Wesentliche Funktionalitäten werden anwenderfreundlich dargestellt. (10 WP)


- Der Anwendungsfall kann durch Nutzer ohne Vorerfahrung teilweise intuitiv und mit Anleitung im System 


bearbeitet werden. Wenige Funktionalitäten werden anwenderfreundlich dargestellt. (5 WP)


- Der Anwendungsfall kann durch Nutzer ohne Vorerfahrung nicht intuitiv und nur mit Anleitung im System 


bearbeitet werden. Sehr Wenige Funktionalitäten werden anwenderfreundlich dargestellt. (0 WP)


Qualität der Präsentation (Beraterkompetenz)


- Die Präsentation erfolgt zielgerichtet und fehlerfrei. Die Berater können Rückfragen vollumfänglich 


kompetent und kundengerecht beantworten. (10 WP)


- Die Präsentation erfolgt zielgerichtet. Die Berater können wesentliche Rückfragen kompetent und 


kundengerecht beantworten. (5 WP)


- Die Präsentation erfolgt nicht zielgerichtet und ist fehlerbehaftet. Die Berater können Rückfragen nicht 


ausreichend kompetent und kundengerecht beantworten. (0 WP)


Der Bieter stellt sein geplantes Vorgehen schlüssig und nachvollziehbar dar. Insbesondere geht er auf die 


notwendigen Prozesse, organisatorische Voraussetzungen und Herausforderungen ein. Die Bewertung für 


die drei Vorgehen/Modelle erfolgt jeweils auf Grundlage der folgenden Kriterien:


Erfüllung der Anforderungen


- Sämtliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden erkannt und nachvollziehbar dargelegt. Sämtliche 


Anforderungen wurden vollumfänglich berücksichtigt. (10 WP)


- Wesentliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden erkannt und nachvollziehbar dargelegt. 


Wesentliche Anforderungen wurden berücksichtigt. (5 WP)


- Wesentliche Gesichtspunkte der Aufgabenstellung werden nicht ausreichend erkannt und nachvollziehbar 


dargelegt. Wesentliche Anforderungen wurden nicht oder wenig berücksichtigt. (0 WP)


Fachkompetenz und Erfahrung in ähnlichen Projekten


- Die Darstellung der Fachkompetenz und die Erfahrung in ähnlichen Projekten ist vollständig 


nachvollziehbar. Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der präsentierten Inhalte werden 


überzeigend dargestellt. (10 WP)


- Die Darstellung der Fachkompetenz und die Erfahrung in ähnlichen Projekten ist überwiegend 


nachvollziehbar. Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der präsentierten Inhalte werden 


nachvollziehbar dargestellt. (5 WP)


- Die Darstellung der Fachkompetenz und die Erfahrung in ähnlichen Projekten ist wenig bis nicht 


nachvollziehbar. Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der präsentierten Inhalte werden 


wenig bis nicht nachvollziehbar dargestellt. (0 WP)


Qualität der Präsentation (Beraterkompetenz)


- Die Präsentation erfolgt zielgerichtet und fehlerfrei. Die Berater können Rückfragen vollumfänglich 


kompetent und kundengerecht beantworten. (10 WP)


- Die Präsentation erfolgt zielgerichtet. Die Berater können wesentliche Rückfragen kompetent und 


kundengerecht beantworten. (5 WP)


- Die Präsentation erfolgt nicht zielgerichtet und ist fehlerbehaftet. Die Berater können Rückfragen nicht 


ausreichend kompetent und kundengerecht beantworten. (0 WP)


0.1.1 Präsentation Use Case "Lernziele definieren und Kompetenzen verknüpfen"


0.1.2 Präsentation Use Case "Lernfortschritt darstellen"


0.1.3 Präsentation Use Case "Eine gemeinsame Hausaufgabe anlegen"


0.1.4 Lösung und Vorführung einer ad-hoc Aufgabe


0. Bieterpräsentation


0.1. Präsentation Use Cases


0.2. Vorstellung des Vorgehens der Servicephasen (Einführung, Schulung, Pilot, Betrieb)







1.4.03. A 6.9. Datenschutz


Bitte bestätigen Sie, dass Sie anlassunabhängige Datenschutzkontrollen in Ihren Geschäftsräumen 


gestatten und den Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) bei der Erfüllung seiner Aufgaben 


unterstützen.


ja/nein Datenschutzkontrollen


1.4.04. A 6.9. Datenschutz


Bitte bestätigen Sie, dass Sie alle Maßnahmen und Entscheidungen zur Gewährleistung der Anforderungen 


an Datenschutz und Datensicherheit vollständig und aktuell dokumentieren und auf Verlangen umfassend zu 


allen datenschutzrechtlichen Fragen Stellung nehmen und entsprechende Unterlagen, soweit verfügbar, 


vorlegen werden. Über alle Erkenntnisse von datenschutzrechtlicher Relevanz werden Sie unverzüglich von 


sich aus unterrichten.


ja/nein Dokumentation


1.4.05. A 6.9. Datenschutz


Bitte bestätigen Sie, dass Sie folgende Regelungen beachten: Der Auftragnehmer darf grundsätzlich nicht 


auf personenbezogene Daten zugreifen, die der Auftraggeber verarbeitet. Sofern der Auftragnehmer 


abweichend hiervon zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen auf personenbezogene Daten 


zugreifen soll, sind die entsprechenden Datenarten sowie Anlass und Zweck, für den der Zugriff erfolgen 


darf, schriftlich zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Daten für eigene Zwecke oder für 


Zwecke Dritter zu verwenden. In jedem Fall liegt die Verantwortung für die rechtliche Zulässigkeit der 


Verarbeitung personenbezogener Daten und die Erfüllung der Rechte der Betroffenen beim Auftraggeber.


ja/nein
Personenbezogene 


Daten


2.1.01. A 6.1. Organisation


Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Planung und Konzeption der Einführungsphase übernehmen und die 


fachliche Planung und Steuerung der Pilotierung mit Knowledge-Transfers und Schulungen übernehmen 


und den sukzessiven Betriebsübergang aufgrund eines abgestimmten Transitionsplans umsetzen sowie 


einen Projektleiter in das Projektsteuerungsgremium entsenden. 


ja/nein


2.1.02. B 6.1. Organisation


Bitte stellen Sie schlüssig und nachvollziehbar eine geeignete Vorgehensweise für die Projektdurchführung 


ab Zuschlagserteilung (inkl. der Rahmenbedingungen wie zeitliche Abfolge, benötigte Ressourcen und 


Mitwirkungsleistungen) dar.


Gehen Sie dabei auf die folgenden Themen ein: Methodik und Vorgehen zur Projektplanung, Darstellung und 


Einbindung der Stakeholder, Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten im Projekt, notwendige interne und 


externe Ressourcen, Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers und der Schulen.


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde nicht erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden erfüllt. (15 WP)


15 max. 5 DIN A4-Seiten als Anlage


2.1.03. B 6.4. Organisation


Bitte stellen Sie schlüssig und nachvollziehbar eine geeignete Vorgehensweise für die Schulungen  (inkl. der 


Rahmenbedingungen wie zeitliche Abfolge, benötigte Ressourcen und Mitwirkungsleistungen) dar.


Gehen Sie dabei auf die folgenden Themen ein: Methodik und Vorgehen für den Wissenstransfer, 


Darstellung und Einbindung der Stakeholder, Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten für die 


Erfolgsfaktoren, notwendige interne und externe Ressourcen, Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers und 


der Schulen.


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde nicht erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden erfüllt. (15 WP)


15 max. 5 DIN A4-Seiten als Anlage


2.2.01. B 6.7. Organisation


Bitte stellen Sie schlüssig und nachvollziehbar dar, wie ein Risikomanagement etabliert und über die 


gesamte Projektlaufzeit durchgeführt werden soll. 


Gehen Sie dabei auf die folgenden Themen ein: Darstellung der Methodik des Risikomanagements, 


Nennung und Klassifizierung der identifizierten Risiken, Indikation zur Eintrittswahrscheinlichkeit, Indikation 


zur möglichen Schadenshöhe, mögliche Strategien zur Vermeidung.


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde nicht erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden erfüllt. (15 WP)


15 max. 2 DIN A4-Seiten als Anlage


2.3.01. A 6.8. Organisation
Bitte bestätigen Sie, dass die Anforderungen im Kapitel „Anforderungsmanagement“ vollumfänglich erfüllt 


werden.
ja/nein


3.1.01. A 1.4.; 4. Infrastruktur
Bitte bestätigen Sie, dass die für die Softwaredienste erforderliche Infrastruktur zeit- und leistungsgerecht 


über die Vertragslaufzeit bereitgestellt wird.
ja/nein


3.1.02. B 4.1. Infrastruktur


Bitte skizzieren Sie, wie Ihre Möglichkeiten für die fachliche Wiederherstellung von Datenbeständen der 


letzten 30 Kalendertage aussehen. Gehen hierzu auch auf die konsistenten technischen Möglichkeiten für 


die Wiederherstellung einzelner Datenbereiche ein, sowie die prozessualen Abläufe einer 


Restoreanforderung.


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde nicht erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden erfüllt. (15 WP)


15 max. 5 DIN A4-Seiten als Anlage


3.2.01. B 5.1. Organisation Bitte bestätigen Sie, dass Ihre Anwendung ein respontives Design gemäß Kapitel 5.1  besitzt. 5


3.2.02. A 5.2. Organisation
Bitte bestätigen Sie, dass Sie die in Kapitel 5.2 der Leistungsbeschreibung beschriebenen Anforderungen 


erfüllt werden.
ja/nein


3.2.03. B 5.5. Organisation


Bitte skizzieren Sie in einem Lösungskonzept die vorhandenen Schnittstellen Ihrer Anwendungen und heben 


Sie die min. geforderten Schnittstellen und Anbindungen gesondert hervor.


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde nicht erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden erfüllt. (15 WP)


15 max. 2 DIN A4-Seiten als Anlage


3.2.04. A 5.7.; 6.2. Organisation


Bitte bestätigen Sie, dass Sie zu Vertragsbeginn einen zentralen Ansprechpartner benennen, der monatlich 


sowie in Sonder- und Eilfällen auch häufiger mit dem zentralen Ansprechpartner des AG zu einer Sitzung 


zusammentritt, in der der Stand der Zusammenarbeit besprochen, etwaige Probleme diskutiert und 


Entscheidungen getroffen werden. Für den Ansprechpartner ist ein Vertreter zu benennen.


ja/nein


3.2.05. A 5.3. Organisation
Bitte bestätigen Sie, dass Sie die in Kapitel 6.3. (dort Verweis auf EVB-IT-Systemvertrag) genannten 


Regelungen zu Wartungsfenstern und Wartungsfensterkoordination akzeptieren.
ja/nein


3.2.06. B 6.8. Organisation


Bitte skizzieren Sie, wie Ihre fachliche und technologische Weiterentwicklung in den nächsten Jahren 


geplant und umgesetzt werden kann. Beschreiben Sie in diesem Kontext auch die 


Qualitätssicherungsmaßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung Ihrer Dienste. (bspw. Vorgehensmethoden, 


Maßnahmen zur Erreichung von einer Null-Fehler-Kultur, Einbindung der Kunden, usw.)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde nicht schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die Anforderungen 


wurden nicht erfüllt. (0 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde teilweise schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde nicht erfüllt. (5 WP)


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde überwiegend schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. die 


überwiegende Anzahl der Anforderungen wurde erfüllt. (10 WP) 


- Die Erfüllung des Kriteriums wurde schlüssig und nachvollziehbar dargestellt, d. h. sämtliche 


Anforderungen wurden erfüllt. (15 WP)


15 max. 5 DIN A4-Seiten als Anlage


3.1. Infrastruktur Anforderungen


3.2. Organisatorische Anforderungen


2.2. Risikomanagement


2.3. Change Requests


2.1. Organisatorische Voraussetzungen


2. Projektvorgehen für Einführungsphase, Pilot und Schulungen


3. Lernmanagementsystem (LMS)







3.2.07. A 5.3. Organisation


Bitte bestätigen Sie, eine Verfügbarkeit von mind. 99,8% monatlich für die performante Nutzung des LMS 


sicherzustellen. Die Verfügbarkeit wird nach dem im Kapitel 5.3. der Leistungsbeschreibung beschriebenen 


Verfahren gemessen.


ja/nein


3.2.08. A 5.4. Organisation
Bitte bestätigen Sie, dass Sie die in Kapitel 5.4 der Leistungsbeschreibung beschriebenen 


Pönaleregeleungen für die Leistungserbringung akzeptieren.
ja/nein


3.2.09. A 5.6. Organisation
Bitte bestätigen Sie, dass Sie monatlich die in Kapitel 5.6. der Leistungsbeschreibung beschriebenen 


Reports zur Verfügung stellen und erläutern.
ja/nein


3.2.10. A 5.8. Organisation Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Leistungen zur Beendigungsunterstützung vollumfänglich erbringen. ja/nein


4.0.01. A 3.1. LMS SaaS Bitte besätitgen Sie,  dass Sie alle Anforderungen aus dem Kapitel 3.1. "Autorentool" erfüllen. ja/nein


4.0.02. A 3.2. LMS SaaS Bitte besätitgen Sie,  dass Sie alle Anforderungen aus dem Kapitel 3.2. "Kursverwaltung" erfüllen. ja/nein


4.0.03. A 3.3. LMS SaaS
Bitte besätitgen Sie,  dass Sie alle Anforderungen aus dem Kapitel 3.3. "Verwaltung von Lehr- und 


Lernmaterial" erfüllen.
ja/nein


4.0.04. A 3.4. LMS SaaS Bitte besätitgen Sie,  dass Sie alle Anforderungen aus dem Kapitel 3.4. "Kommunikation" erfüllen. ja/nein


4.0.05. A 3.5. LMS SaaS Bitte besätitgen Sie,  dass Sie alle Anforderungen aus dem Kapitel 3.5. "Learning Analytics" erfüllen. ja/nein


4.1.01. B 7.1.12. LMS SaaS
Lehrkräfte, Schüler (und Erziehungsberechtigte) können niederschwellig und mobil in einer sicheren 


Umgebung miteinander zu kommunizieren.
5


4.1.02. B 7.1.12. LMS SaaS
Die Kommunikation und Zusammenarbeit kann mit Einzelpersonen, in themenbezogenen Gruppen, per 


Klasse, per Jahrgangsstufe etc. übergreifend je nach Rolle erfolgen.
5


4.1.03. B 7.1.12. LMS SaaS Nachrichten können mit Anhängen versendet werden. 5


4.1.04. B 7.1.13. LMS SaaS Benutzer können eingegangene und ausgegangene Nachrichten auf Inhalte durchsuchen und filtern. 5


4.1.05. B 7.1.14. LMS SaaS Unangemessene Nachrichten können einer Vertrauensperson anonym gemeldet werden. 5


4.1.06. B 7.1.15. LMS SaaS Es besteht die Möglichkeit, vituelle Aushänge (Schwarzes Brett) nutzer- und gruppenbezogen zu pflegen. 5


4.1.07. B 7.1.16. LMS SaaS In einem Kalender können Termine erstellt werden. 5


4.1.08. B 7.1.16. LMS SaaS Termine können Gruppen zugewiesen werden. 5


4.1.09. B 7.1.16. LMS SaaS Termine sind nach Gruppenzugehörigkeit zusammengefasst dargestellt. 5


4.1.10. B 7.1.17. LMS SaaS Der Kalender lässt sich auf mobile Endgeräte transferieren. 5


4.1.11. B 7.1.18. LMS SaaS Das System verfügt über ein Buchungssystem für Räume und Ausstattung. 5


4.1.12. B 7.1.19. LMS SaaS Dateien können Gruppen entsprechend zentral abgelegt und zugänglich gemacht werden. 5


4.1.13. B 7.1.15. LMS SaaS Eine zentrale Seite gibt einen Überblick über letzte Aktivitäten aus den Fach- oder Lerngruppen. 5


4.2.01. B 7.2.1. LMS SaaS
Das System ermöglicht die Nutzung von integrierten Kollaborationswerkzeugen (z.B. Google GSuite oder 


Microsoft O365 oder vergleichbare).
5


4.2.02. B 7.2.2. LMS SaaS
Aus dem System heraus können Videokonferenzen mit gängigen Werkzeugen (Bildschirm teilen, Chats, 


Meldungen etc.) durchgeführt werden.
5


4.3.01. B 7.3.1. LMS SaaS
Lehrkräfte können fächerübergreifende und/oder projekt- und problembezogene Lernvorhaben planen und 


umsetzen.
5


4.3.02. B 7.3.1. LMS SaaS Unterrichtseinheiten, Lernabschnitte lassen sich an relevanten Bildungsstandards ausrichten. 5


4.3.03. B 7.3.2. LMS SaaS
Lerninhalte und Lernaktivitäten könnten automatisch nach Bildungsstandard gesucht und eingebunden 


werden.
5


4.4.01. B 7.4.1. LMS SaaS Lehrkräfte können eigene Kurse anlegen. 5


4.3 Curriculare Arbeit


4.1. Kommunikation und Organisation


4. Fachliche Anforderungen


4.0. Übergeordnete Anforderungen


4.4 Begleitung und Gestaltung von Lernprozessen


4.2. Zusammenarbeit
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Anlage 3 zum Vertrag - Preisblatt 0230/484


Lernmanagementsystem (LMS)


Allgemeine Erläuterungen/Ausfüllhinweise
Dieses Preisblatt ist vom Bieter oder Bevollmächtigten einer Bietergemeinschaft vollständig auszufüllen 
und dem Angebot beizufügen.


Alle gelb hinterlegten Zellen in Spalte E sind auszufüllen.


Unter Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung und dem Kriterienkatalog beschriebenen 
Anforderungen sind die in diesem Preisblatt aufgeführten Positionen für sämtliche zu erbringenden Leistungen 
anzugeben. Zusätzlich zu berücksichtigen sind alle vertraglichen Anforderungen und Bedingungen.


Für alle Preisangaben gilt die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und 
Preisprüfungen. Die vom Auftragnehmer angebotenen Preise gelten als Marktpreise im Sinne der Verordnung.


Dienstleistungen sind „Vor-Ort-Leistungen“ des Auftragnehmers in Baden-Württemberg in der Form von 
Beratungs- Schulungs-, Einführungsunterstützungs-, Konfigurations- und/oder Entwicklungsleistungen.
Alle Dienstleistungen verstehen sich inkl. Reise- und sonstiger Nebenkosten. Reisezeiten sind nicht 
abrechenbar.


Der Pauschalfestpreis umfasst den Erstellungspreis, den Angebotspreis für Systemserviceleistungen, den 
Angebotspreis für die Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems sowie den Angebotspreis für 
sonstige (Dienst-)Leistungen, jeweils sofern diese zum Festpreis vereinbart sind.


Erläuterungen zu den Preisblatt-Positionen


Die Angaben zum Preisblatt orientieren sich an dem in der Leistungsbeschreibung definierten Mengengerüst 
(siehe Anlage 2 zum Vertrag, Kap. XXX), welches auf den zu erwartenden Nutzungsrate beruht.


- Die zur Herstellung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Tätigkeiten sind als Pauschalen gemäß der 
Leistungsbeschreibung auszuweisen.
- Die für Betriebs- und Supportleistungen zugrunde gelegten aktiven Anwender definieren sich wie folgt: min. 
einmal während der Abrechnungsperiode am LMS angemeldet. Eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht.


Die Vergabestelle haftet nicht für die rechnerisch richtige Kalkulation der Preiskennzahl, die ohnehin nur der 
Preisbewertung dient. Der Bieter ist selbst dafür verantwortlich, die kalkulatorische Richtigkeit zu überprüfen. 
Maßgeblich sind die Einzelpreise.


Die Schätzungen der Personentage in Bezug auf die Dienstleistungen dient lediglcih der Kalkulation. Eine 
Verpflichtung zur Abnahme besteht nicht. Die Abrufe aus dem vorgesehenen Rahmenvertrag erfolgen jeweils 
über Einzelbeauftragungen, in denen konkrete einzelne Projekte bzw. Unterstützungsleistungen definiert 
werden.


Legende
 Personentag (8 Arbeitszeitstunden)







Bieter:


Position


1.1.1.


1.2.1.


1.3.1.


2.1.1.


2.1.2.


2.1.3.


2.1.1.


2.1.1.


2.1.1.


2.2.1.


2.2.2.


1. Einführungsprojekte
1.1. Herstellung der Betriebsfähigkeit


1.2 Schulungen


2. Betriebs- und Supportleistungen SaaS


1.3. Begleitung Pilot für 3 Monate


3. Personalkontingent, für Leistungen welche über die Bereiche 1. und 2. hinausgehen


2.2. Kostenabschätzung pro Jahr über die Vertragslaufzeit 2021 - 2023


2.2. Kostenabschätzung pro Jahr über die Vertragslaufzeit bis Ende 2025 (optionale Verlängerung)


3.1. Projektmanagement / Beratung / Customizing / Entwicklungsleistungen


2.1. Betriebs- und Supportleistungen LMS







3.1.1.


3.1.2.


3.1.3.


1.


2.1.


2.2.


3.


Wertungspreis


Zusammenfassung







0


Leistung


Steuerung und Umsetzung des Einführungsprojektes (ca. 3 Monate)
- Projektmanagement und Leistungsherstellung
- Leistungen gemäß Kapitel 6.1


Planung, Vorbereitung und Durchführung von Schulungen
- Leistungen gemäß Kapitel 6.4


Planung, Vorbereitung und Durchführung des Piloten zur Leistungsbestätigung und Abnahme (ca. 3 
Monate)
- Leistungen gemäß Kapitel 6.1


Grundpauschale für Infrastruktur- und Servicebereitstellung nach Pilotierung unter 1.3.1 (Preisblatt)


Leistungsbereitstellung des LMS nach dem Piloten unter 1.3.1 gemäß Leistungsbeschreibung, 
Anlage 2
0 - 500.000 aktive Anwender


Festpreis inkl. Grundpauschale ab > 500.000 Anwendern (Baden-Württemberg-Lizenz)


Preis für 50.000 aktive Anwender im Jahresmittel 2021 - Jahrespreis


Preis für 200.000 aktive Anwender im Jahresmittel 2022 - Jahrespreis


Preis für 400.000 aktive Anwender im Jahresmittel 2023 - Jahrespreis


Preis für 600.000 aktive Anwender im Jahresmittel 2024 - Jahrespreis


Preis für 1.000.000 aktive Anwender im Jahresmittel 2025 - Jahrespreis


1. Einführungsprojekte
1.1. Herstellung der Betriebsfähigkeit


1.2 Schulungen


Summe einmalige Aufwände


2. Betriebs- und Supportleistungen SaaS


1.3. Begleitung Pilot für 3 Monate


3. Personalkontingent, für Leistungen welche über die Bereiche 1. und 2. hinausgehen


2.2. Kostenabschätzung pro Jahr über die Vertragslaufzeit 2021 - 2023


Summe Betriebsleistungen - Regellaufzeit


Summe Betriebsleistungen - optionale Verlängerung


2.2. Kostenabschätzung pro Jahr über die Vertragslaufzeit bis Ende 2025 (optionale Verlängerung)


3.1. Projektmanagement / Beratung / Customizing / Entwicklungsleistungen


2.1. Betriebs- und Supportleistungen LMS







Projektmanager / Projektleiter (Tagessatz inkl. Reisekosten)


Berater / Trainer / Schulungsleiter (Tagessatz inkl. Reisekosten)


Software-Entwickler (Tagessatz inkl. Reisekosten)


Wertungspreis (P) netto


Umsatzsteuer (19 %)


Wertungspreis (P) brutto


Summe einmalige Aufwände


Summe Betriebsleistungen - Regellaufzeit


Summe Betriebsleistungen - optionale Verlängerung


Wertungspreis


Summe Personalkontingent


Zusammenfassung


Summe Personalkontingent







10


50


Angabe in/von Anzahl/Umfang
Einzelpreis (EP) 


netto


Position 
Gesamtpreis


Pauschalfestpreis 1 0,00 €


Pauschalfestpreis 1 0,00 €


Pauschalfestpreis 1 0,00 €


0,00 €


Preis pro Monat


Preis pro aktivem 
Anwender / Monat


Preis pro Monat


Preis pro aktivem 
Anwender / Monat


50.000 0,00 € 0,00 €


Preis pro aktivem 
Anwender / Monat


200.000 0,00 € 0,00 €


Preis pro aktivem 
Anwender / Monat


400.000 0,00 € 0,00 €


0,00 €


Preis pro aktivem 
Anwender / Monat


600.000 0,00 € 0,00 €


Preis pro aktivem 
Anwender / Monat


1.000.000 0,00 € 0,00 €


0,00 €







Preis pro PT 50 0,00 €


Preis pro PT 250 0,00 €


Preis pro PT 200 0,00 €


0,00 €


0,00 €


0,00 €


0,00 €


0,00 €


0,00 €


0,00 €


0,00 €
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Geheimhaltungsvereinbarung 


mit Regelungen zum Datengeheimnis und Datenschutz 


Az.: 0275.4_58-3


zwischen dem 


Land Baden-Württemberg, 


vertreten durch die IT Baden-Württemberg (BITBW), vertr. d. d. Präsidenten 


Krailenshaldenstr. 44 


70469 Stuttgart 


– Auftraggeberin – 


und 


– Auftragnehmer – 


1. Geheimhaltung 


1.1 Auftraggeberin und Auftragnehmer verpflichten sich gegenseitig, Betriebs- und Geschäfts-


geheimnisse des jeweils anderen vertraulich zu behandeln und diese ohne vorherige schrift-


liche Zustimmung des jeweils anderen weder einem Dritten bekannt zu geben noch zu an-


deren Zwecken als zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag zu verwenden. Die-


selben Pflichten legen sie jeweils ihren Mitarbeitenden und Erfüllungsgehilfen auf. Unbe-


rührt bleibt das Recht der Auftraggeberin zum Erfahrungsaustausch innerhalb der öffentli-


chen Hand. 


1.2 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne dieser Vereinbarung sind alle auf ein Unter-


nehmen oder eine Behörde bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge (auch Daten, 
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Informationen, Unterlagen), die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Perso-


nenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes 


Interesse hat. 


1.3  Der Auftragnehmer erkennt an, dass sämtliche ihm offengelegten bzw. zur Kenntnis gelang-


ten Daten, Informationen und Unterlagen im Eigentum der Auftraggeberin verbleiben. 


1.4 Nach Abschluss der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer hat dieser die in seinen 


Besitz gelangten Unterlagen und erstellten Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit 


dem Auftragsverhältnis stehen, bis auf eine Kopie, die einzig und allein für Dokumentations-


, Revisions- und Gewährleistungszwecke verwendet wird, zu löschen bzw. zu vernichten. 


1.5 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung entfällt, wenn diese Daten, Informationen und Unter-


lagen: 


 den Parteien bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne 


Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt werden, 


 zum Zeitpunkt der Weitergabe allgemein zugänglich oder öffentlich bekannt waren 


oder es später werden, 


 die Auftraggeberin bzw. der Auftragnehmer erklärt hat, dass seine jeweiligen Daten, 


Informationen und Unterlagen nicht mehr den Beschränkungen dieser Vereinbarung 


unterliegen, oder 


 der Auftragnehmer aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Verfügungen ge-


genüber Behörden oder Dritten mitzuteilen verpflichtet ist. In einem solchen Fall hat 


der Auftragnehmer nach Kenntniserlangung einer solchen Herausgabepflicht der 


Auftraggeberin dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen soll der Auftrag-


nehmer vor der Herausgabe auf die Vertraulichkeit in geeigneter Form hinweisen. 


1.6  Auftraggeberin und Auftragnehmer werden die vertraulich zu behandelnden Daten, Infor-


mationen und Unterlagen mit der gleichen Sorgfalt schützen, mit der sie eigene Geschäfts- 


und Betriebsgeheimnisse schützen, mindestens aber mit der Sorgfalt eines ordentlichen 


Kaufmanns. 


2.  Datengeheimnis/Datenschutz 
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2.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bezüglich aller personenbezogenen Daten, von denen 


er im Rahmen seiner Tätigkeit für die Auftraggeberin Kenntnis erlangt, stets das Datenge-


heimnis zu wahren. Aufgrund des Datengeheimnisses ist es dem Auftragnehmer untersagt, 


diese Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehö-


renden Zweck zu verarbeiten, Dritten ohne vorherige Zustimmung der Auftraggeberin be-


kannt zu geben oder zugänglich zu machen. Der Auftragnehmer wird die Daten entspre-


chend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten. Dies beinhaltet 


auch dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Sicherheitsmaßnahmen 


nach Art. 32 Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“). 


2.2 Falls es sich bei der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer um eine Auftragsverar-


beitung handelt, verpflichten sich Auftraggeberin und Auftragnehmer zum separaten Ab-


schluss einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DS-GVO. 


3.  Verpflichtung von Mitarbeitenden 


3.1  Der Auftragnehmer hat alle für den Auftrag eingesetzten Mitarbeitenden und/oder Erfül-


lungsgehilfen zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Daten-


schutz-Grundverordnung (DS-GVO) schriftlich zu verpflichten und über die möglichen 


Rechtsfolgen bei Verstößen zu belehren. Die Verpflichtung hat sich dabei an die Vorgaben 


des Art. 5 DS-GVO (Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten) zu halten. 


Es ist vertraglich sicherzustellen, dass sie auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 


zwischen dem Auftragnehmer und den Mitarbeitenden und/oder Erfüllungsgehilfen fortbe-


steht. Auf Verlangen sind der Auftraggeberin die schriftlichen Verpflichtungen der Mitarbei-


tenden und/oder Erfüllungsgehilfen durch den Auftragnehmer nachzuweisen. 


3.2 Die Auftraggeberin behält sich vor, den Auftragnehmer bzw. dessen Mitarbeitenden sowie 


etwaige Unterauftragnehmer vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit nach dem Gesetz über die 


förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) auf die gewissen-


hafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. 


3.3 Haben Mitarbeitende und/oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers im Rahmen der Leis-


tungserbringung Zugang zu den Räumlichkeiten der Auftraggeberin und/oder stellt die Auf-


traggeberin Mitarbeitenden und/oder Erfüllungsgehilfen zur Leistungserbringung einen IuK-


Arbeitsplatz („IuK“ = Informations- und Kommunikationstechnik) zur Verfügung, so sind 


diese den internen Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien der Auftraggeberin unterworfen. 


Insbesondere darf durch die Auftraggeberin zur Verfügung gestellte Hardware, Software 
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und Informationen sowie sein Kommunikationsnetz ausschließlich zur Auftragserfüllung und 


nur im Rahmen der zugewiesenen Rechte genutzt werden. Es gilt ferner insbesondere ein 


Verbot der privaten Nutzung der Internet- und E-Mail-Dienste. 


4. Vertragsstrafe/Haftung  


4.1  Für jeden Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen die sich aus dieser Vereinbarung erge-


benden Verpflichtungen hat der Auftragnehmer an die Auftraggeberin eine Vertragsstrafe in 


Höhe von 5.000,00 Euro zu zahlen. 


4.2  Die Geltendmachung weiterer Ansprüche, wie auf Schadensersatz oder Unterlassung, 


bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. 


4.3 Die Vertragsstrafe wird auf einen eventuell zu leistenden Schadensersatz angerechnet. 


4.4  Der Auftragnehmer wird die Auftraggeberin von allen Ansprüchen, die in Folge eines Ver-


stoßes durch den Auftragnehmer oder seiner Erfüllungsgehilfen gegen eine Verpflichtung 


dieser Vereinbarung gegen die Auftraggeberin geltend gemacht werden, freistellen. 


5.  Schlussbestimmungen 


5.1  Diese Vereinbarung tritt durch den Zuschlag der Auftraggeberin auf das Angebot des Auf-


tragnehmers in Kraft. Die Parteien sind sich darüber einig. 


5.2 Diese Vereinbarung gilt auch für Folgebeauftragungen des Auftragnehmers durch die Auf-


traggeberin. 


5.3 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und zum Datenschutz besteht auch nach Beendigung 


des Vertragsverhältnisses fort. 


5.4 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder eine an sich 


notwendige Regelung darin nicht enthalten sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übri-


gen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestim-


mung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke vereinbaren die Parteien eine rechtlich zu-


lässige Regelung, die so weit wie möglich dem entspricht, was die Vertragspartner verein-


bart hätten, hätten sie die Unwirksamkeit oder die Regelungslücke erkannt. 


5.5 Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform; 


dies gilt auch für den Verzicht auf die Schriftform selbst. 
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5.6 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand 


für sämtliche Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Stuttgart, sofern der Auftragnehmer 


Vollkaufmann ist und kein ausschließlicher Gerichtsstand besteht.
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Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestent-


geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz 


für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg 


(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 


 


1. Mindestentgelte 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 


(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendege-


setzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Aus-


führung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen ein-


schließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich er-


klärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung 


für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden; 


(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene 


seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, 


das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der ein-


schlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifver-


träge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich 


der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des 


öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollzie-


hen; 


(3) für Leistungen,  


 deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden 


Fassung unterfallen,  


 die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich 


der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen 


Personenverkehr umfasst werden, 


 die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,  


seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags we-


nigstens ein Entgelt in Höhe des bundesgesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohn-


gesetz zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte 
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Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen 


gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation 


und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im EU-Ausland mit 


dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bieters 


mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt; 


 


(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen 


erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden. 


2. Nachunternehmen 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 


(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, 


(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen 


nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig 


sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Ar-


beitnehmern ausführen. 


(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungser-


klärung nach den §§ 3 und 4 LTMG oder Versicherung, dass diese in einem anderen Mit-


gliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeit-


nehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, der Auftraggeberin auf Verlangen vorzulegen,  


(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich 


um einen öffentlichen Auftrag handelt. 


3.  Kontrolle 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 


(1) der Auftraggeberin bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Ab-


führung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen 


und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung 


des LTMG vorzulegen, 


(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, 
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Besondere Vertragsbedingungen 


 


(3) der Auftraggeberin ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der 


Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen, 


(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 


3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen der Auftraggeberin 


vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nach-


unternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen. 


4. Sanktionen 


(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 


§§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer eine Vertrags-


strafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei Verkehrsdienstleistungen bis zu einem 


von Hundert beträgt. Bei mehreren Verstößen gegen das LTMG sowie gegen weitere Ver-


pflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt auf fünf von 


Hundert des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein 


von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen began-


gen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachun-


ternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfalts-


pflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig 


hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer bei der Auftraggeberin die Herabsetzung der 


Vertragsstrafe beantragen. 


(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den 


Auftragnehmer berechtigen die Auftraggeberin zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 


Grund. Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin den durch die Kündigung entstandenen 


Schaden zu ersetzen.  


(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. 


(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der von ihm 


beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des 


LTMG 


 kann die Auftraggeberin diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren Auftrags-


vergaben ausschließen, 


 informiert die Auftraggeberin die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von 


Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. 
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Anlage 8 zum Vertrag – 


             Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt  


Verpflichtungserklärung 


zum Mindestentgelt 


 


(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um Dienstleistungen 


im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene handelt) 


 


zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Ta-


riftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landesta-


riftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 


 


Ich erkläre / Wir erklären, dass 


 


 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausfüh-


rung der Leistung ein Entgelt in Höhe des bundesgesetzlichen Mindestlohns nach dem 


Mindestlohngesetz bezahlt wird oder 


 


 mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die Leis-


tung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten ausgeführt wird; 


 


 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunterneh-


men eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen 


wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen 


und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n)  


oder 


 


 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung ge-


ben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Ar-


beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen 


Auftraggeber vorlege(n); 


 


 ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und 


Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie 


nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Aus-


land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. 
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Anlage 8 zum Vertrag – 


             Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt  


 


Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass 


 


 mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Ver-


leihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Ver-


pflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen; 


 


 mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Ver-


leihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die 


eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben; 


 


 zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auf-


traggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften 


Verstoß vereinbart wird; 


 


 bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unternehmens sowie der 


von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflich-


tungen aus dieser Erklärung 


 


 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauftragten 


Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur 


Folge hat, 


 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und 


Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei 


Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden 


kann/können, 


 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus 


wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den 


durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben. 
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Anlage 12 zum Vertrag 
- No-Spy-Erklärung


Ergänzungsvereinbarung 


zur  


Vereinbarung Geheimhaltung, Datenschutz und Datensicherheit


zwischen dem 


Land Baden-Württemberg, 


vertreten durch das  


Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, diese vertreten durch 


ihren Ministerialdirektor Herr Michael Föll, 


- im Folgenden Auftraggeber genannt - 


und 


- im Folgenden Auftragnehmer genannt - 


§ 1 Gegenstand 


Diese Ergänzungsvereinbarung modifiziert die zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragneh-


mer aufgrund der Vergabe von „einem Fachverfahren Lernmanagementsoftware für das Land 


Baden-Württemberg“ für die Landesverwaltung Baden-Württemberg mit Zuschlag geschlossene 


Vereinbarung Geheimhaltung, Datenschutz und Datensicherheit.  


§ 2 Verpflichtungserklärung des Auftragnehmers 


(1) Der Auftragnehmer erklärt, dass er rechtlich und tatsächlich in der Lage ist, die in der Verein-


barung Geheimhaltung, Datenschutz und Datensicherheit enthaltene Verpflichtung einzuhal-


ten, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Ge-


schäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte wei-


terzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen 


zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Ergänzungsvereinbarung keine Verpflichtungen, Dritten 


solche Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zugänglich zu machen. Dies gilt 
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Anlage 12 zum Vertrag 
- No-Spy-Erklärung


nicht, soweit hierfür gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegenüber Stellen der 


Börsenaufsicht, Regulierungsbehörden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offen-


legungspflichten bestehen gegenüber ausländischen Sicherheitsbehörden. 


(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber sofort schriftlich zu benachrichtigen, 


wenn er die Einhaltung seiner Verpflichtungen aus der Vereinbarung Geheimhaltung, Daten-


schutz und Datensicherheit bzw. dieser Ergänzungsvereinbarung nicht mehr gewährleisten 


kann, insbesondere, wenn für ihn eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht, die ihn an 


der Einhaltung der Vertraulichkeit hindern könnte.  


§ 3 Vertrauliche Informationen 


(1) Vertrauliche Informationen sind die in der Vereinbarung Geheimhaltung, Datenschutz und Da-


tensicherheit als vertraulich definierten Daten und Informationen sowie solche Informationen, 


die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen würde oder die als vertraulich gekenn-


zeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die während einer mündlichen Prä-


sentation oder Diskussion bekannt werden. 


(2) Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen 


aus dem zwischen den Parteien geschlossenen EVB-IT Systemvertrag eingesetzt werden. Die 


Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits rechtmä-


ßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsver-


pflichtung bekannt werden. 
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Anlage 13 zum Vertrag 
- Schutzerklärung


Erklärung 


Der Bieter/ die Bietergemeinschaft/ der Unterauftragnehmer versichert, dass bei Ausführung der 


Dienstleistung 


 er die Technologien von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise 


verbreitet; 


 er den zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten Personen verbietet, die Technologie von 


L. Ron Hubbard bei Ausführung der Leistung anzuwenden, zu lehren oder in sonstiger 


Weise zu verbreiten; 


 nach seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten Personen die Tech-


nologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet. 


Der Bieter/ die Bietergemeinschaft/ der Unterauftragnehmer verpflichtet sich, solche zur Erfüllung 


des Vertrags eingesetzten Personen von der weiteren Ausführung der Leistung unverzüglich aus-


zuschießen, die während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard anwenden, leh-


ren oder in sonstiger Weise verbreiten, soweit er hiervon Kenntnis erlangt. 


Name des/der Erklärenden: 


D A T U M :


e igenh änd ige  U n tersch rift(e n )


O R T :


F irm en ste m pe l
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Antragsblatt Projektmanager 


Antragsblatt Profile Projektmanager


In diesem Antragsblatt sind die Anforderungen der Leistungsbeschreibung in Tabellenform nochmals explizit aufgeführt. Der Bewerber muss zu 


diesen Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angabe des Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen 


vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet.  


Füllen Sie das Antragsblatt direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, 


werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Änderungen an der Tabelle führen zum Ausschluss. 


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen 


vorgelegt werden. 


Es sind zwei Personenprofile einzureichen. 


Es können maximal 114 Wertungspunkte (WP) (je Personenprofil 57 WP) erreicht werden
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 1: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Ausbildung, Studium, Titel (I)


Beim Bewerber oder Unterauftragnehmer beschäftigt seit/als (ggf. freier 
Mitarbeiter) (MM/JJ) (I)


Funktion beim Bewerber/Unterauftragnehmer (I)


Beratungsschwerpunkte / Kompetenzschwerpunkte (I)


Die/der Mitarbeitende verfügt für den Bereich Projektmanagement LMS über 
mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung und über 
entsprechende fundierte Kenntnisse. (A)


 Ja   Nein 


Es ist beabsichtigt, die/den Mitarbeitende/n im Schwerpunkt für das 
Projektmanagement sowie Begleitung bei der behördenspezifischen 
Umsetzung der Lösungen einzusetzen. Der Bewerber bestätigt, dass die/der 
Mitarbeitende über entsprechende Qualifikationen verfügt. (A)


 Ja   Nein 
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 1: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Die/der Mitarbeitende kann fundierte Projektleitungserfahrung in 
unterschiedlichen IT-Projekten hinsichtlich der Nutzung von 
Lernmanagementsystemen nachweisen.  


Die nachfolgend aufgeführten Erfahrungen und Kenntnisse der/des 
Mitarbeitenden werden bewertet (max. 15 WP): (B)  


Projektmanagement:  


 Projektplanung und Projektcontrolling, 


 Risikomanagement 


 Projektdokumentation, 


 Änderungsmanagement,  


 Konfliktmanagement,  


 Stakeholdermanagement. 


Soft Skills:  


 Kommunikation und Gesprächsführung 


 Moderation und Präsentation 


 Selbst- und Zeitmanagement, Zielorientierung 


 Teamfähigkeit 


 Mitarbeitendenführung 


Methodik:  


Beschreibung der Berufserfahrung als Anlage beifügen (max. 2 DIN A4-Seiten) 
mit Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 


 Angaben zu den Erfahrungen und Kenntnissen im 
Projektmanagement 


 Angaben zu den Soft Skills 


 Angaben zu der Methodik 


Anlage Nr.: 
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 1: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Projektmanagementmethoden und Standards 


 Projektmanagementprozesse 


 klassische Projektmanagementwerkzeuge (z. B. MS Project) 


 Projektvorgehensmodelle in Bezug auf den 
Ausschreibungsgegenstand 


Anzahl der eigenen Beratertage als Projektmanager/in in LMS-Projekten in 
den letzten drei Jahren (01.12.2016 bis 01.12.2019, 1 Jahr = 200 PT) (max. 
8 WP): (B)  


 ab 50 PT = 2 WP


 ab 100 PT = 4 WP


 ab 150 PT = 6 WP


 ab 200 PT = 8 WP


Anzahl der eigenen Beratertage in PT: 


Bitte bestätigen Sie, dass die/der Mitarbeitende ein Referenzprojekt im 
Bereich der Einführung von Lernmanagementsystemen) in den vergangenen 
drei Jahren (01.12.2016 bis 01.12.2019) vorweisen kann. (A)


 Ja   Nein 


Zum Nachweis der Kenntnisse und Erfahrungen sind zwei Referenzprojekte 
der angebotenen Person im Bereich der Einführung von 
Lernmanagementsystemen in den vergangenen drei Jahren (01.12.2016 bis 
01.12.2019) zu benennen.  


Referenzprojekt 1:  


Anzahl Nutzer des Lernmanagementsystems: 
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 1: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Die Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 50 Personentage 
eigener erbrachter Beratungsleistung umfassen. 


Ein einzelnes Referenzprojekt wird wie folgt bewertet (max. 17 WP): (B) 


 Anzahl produktiv mit dem Lernmanagementsystem arbeitende 
Anwender: (max. 5 WP) 


o ab    100 bis 1000 Anwender = 1 WP


o ab    1001 bis 2000 Anwender = 2 WP


o ab    2001 bis 3000 Anwender = 3 WP


o ab    3001 bis 5000 Anwender = 4 WP


o ab    5.001 Anwender  = 5 WP


 Anzahl eigener Beratertage im Projekt (mind. 50 PT): (max. 5 WP)


o ab   5 PT = 1 WP


o ab 25 PT  = 2 WP


o ab 50 PT = 3 WP


o ab 100 PT = 4 WP


o ab 150 PT = 5 WP


Anzahl eigener Beratertage im Projekt (mind. 50 PT):  


Beschreibung der eigenen erbrachten Leistung:  


Zeitraum der Leistungserbringung:  


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer):  


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung:  


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 1: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Referenzbeschreibung: die Vergleichbarkeit der beschriebenen 
Referenzen mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand wird 
anhand der folgenden Kriterien bewertet. (max. 5 WP)


o Implementierung eines Lernmanagementsystems mit mehr 
als zehn Mandanten (= 3 WP) 


o Parallele Planung und Begleitung der Einführung (von der 
Konzeption bis zur Produktivsetzung) bei mehr als drei 
Organisationseinheiten. (= 2 WP) 


 Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung. (2 WP)


Referenzprojekt 2:  


Anzahl Nutzer des Lernmanagementsystems:


Anzahl eigener Beratertage im Projekt (mind. 50 PT):  


Beschreibung der eigenen erbrachten Leistung:  


Zeitraum der Leistungserbringung:  


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer):  


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung:  
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 1: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Ja   Nein  


Profil 2: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Ausbildung, Studium, Titel (I)


Beim Bewerber oder Unterauftragnehmer beschäftigt seit/als (ggf. freier 
Mitarbeiter) (MM/JJ) (I)


Funktion beim Bewerber/Unterauftragnehmer (I)


Beratungsschwerpunkte / Kompetenzschwerpunkte (I)
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 2: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Die/der Mitarbeitende verfügt für den Bereich Projektmanagement LMS über 
mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung und über 
entsprechende fundierte Kenntnisse. (A)


 Ja   Nein 


Es ist beabsichtigt, die/den Mitarbeitende/n im Schwerpunkt für das 
Projektmanagement sowie Begleitung bei der behördenspezifischen 
Umsetzung der Lösungen einzusetzen. Der Bewerber bestätigt, dass die/der 
Mitarbeitende über entsprechende Qualifikationen verfügt. (A)


 Ja   Nein 


Die/der Mitarbeitende kann fundierte Projektleitungserfahrung in 
unterschiedlichen IT-Projekten hinsichtlich der Nutzung von 
Lernmanagementsystemen nachweisen.  


Die nachfolgend aufgeführten Erfahrungen und Kenntnisse der/des 
Mitarbeitenden werden bewertet (max. 15 WP): (B)  


Projektmanagement:  


 Projektplanung und Projektcontrolling, 


 Risikomanagement 


 Projektdokumentation, 


 Änderungsmanagement,  


 Konfliktmanagement,  


 Stakeholdermanagement. 


Beschreibung der Berufserfahrung als Anlage beifügen (max. 2 DIN A4-Seiten) 
mit Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 


 Angaben zu den Erfahrungen und Kenntnissen im 
Projektmanagement 


 Angaben zu den Soft Skills 


 Angaben zu der Methodik 


Anlage Nr.: 
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 2: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Soft Skills:  


 Kommunikation und Gesprächsführung 


 Moderation und Präsentation 


 Selbst- und Zeitmanagement, Zielorientierung 


 Teamfähigkeit 


 Mitarbeitendenführung 


Methodik:  


 Projektmanagementmethoden und Standards 


 Projektmanagementprozesse 


 klassische Projektmanagementwerkzeuge (z. B. MS Project) 


 Projektvorgehensmodelle in Bezug auf den 
Ausschreibungsgegenstand 


Anzahl der eigenen Beratertage als Projektmanager/in in LMS-Projekten in 
den letzten drei Jahren (01.12.2016 bis 01.12.2019, 1 Jahr = 200 PT) (max. 
8 WP): (B)  


 ab 50 PT = 2 WP


 ab 100 PT = 4 WP


 ab 150 PT = 6 WP


Anzahl der eigenen Beratertage in PT: 
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 2: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 ab 200 PT = 8 WP


Bitte bestätigen Sie, dass die/der Mitarbeitende ein Referenzprojekt im 
Bereich der Einführung von Lernmanagementsystemen) in den vergangenen 
drei Jahren (01.12.2016 bis 01.12.2019) vorweisen kann. (A)


 Ja   Nein 


Zum Nachweis der Kenntnisse und Erfahrungen sind zwei Referenzprojekte 
der angebotenen Person im Bereich der Einführung von 
Lernmanagementsystemen in den vergangenen drei Jahren (01.12.2016 bis 
01.12.2019) zu benennen.  


Die Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 50 Personentage 
eigener erbrachter Beratungsleistung umfassen. 


Ein einzelnes Referenzprojekt wird wie folgt bewertet (max. 17 WP): (B) 


 Anzahl produktiv mit dem Lernmanagementsystem arbeitende 
Anwender: (max. 5 WP) 


o ab    100 bis 1000 Anwender = 1 WP


o ab    1001 bis 2000 Anwender = 2 WP


o ab    2001 bis 3000 Anwender = 3 WP


o ab    3001 bis 5000 Anwender = 4 WP


o ab    5.001 Anwender  = 5 WP


Referenzprojekt 1:  


Anzahl Nutzer des Lernmanagementsystems: 


Anzahl eigener Beratertage im Projekt (mind. 50 PT):  


Beschreibung der eigenen erbrachten Leistung:  


Zeitraum der Leistungserbringung:  
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 2: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Anzahl eigener Beratertage im Projekt (mind. 50 PT): (max. 5 WP)


o ab   5 PT = 1 WP


o ab 25 PT = 2 WP


o ab 50 PT = 3 WP


o ab 100 PT = 4 WP


o ab 150 PT = 5 WP


 Referenzbeschreibung: die Vergleichbarkeit der beschriebenen 
Referenzen mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand wird 
anhand der folgenden Kriterien bewertet. (max. 5 WP)


o Implementierung eines Lernmanagementsystems mit mehr 
als zehn Mandanten (= 3 WP) 


o Parallele Planung und Begleitung der Einführung (von der 
Konzeption bis zur Produktivsetzung) bei mehr als drei 
Organisationseinheiten. (= 2 WP) 


 Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung. (2 WP)


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer):  


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung:  


 Ja   Nein  


Referenzprojekt 2:  


Anzahl Nutzer des Lernmanagementsystems:


Anzahl eigener Beratertage im Projekt (mind. 50 PT):  


Beschreibung der eigenen erbrachten Leistung:  
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Antragsblatt Projektmanager 


Profil 2: Projektmanager (Name, Vorname, ggf. Initialen)       


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Zeitraum der Leistungserbringung:  


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer):  


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung:  


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


In diesem Antragsblatt sind die Anforderungen der Vergabeunterlagen (VU) in Tabellenform nochmals explizit aufgeführt. Der Bewerber muss zu 


diesen Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angaben des Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen 


vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet.  


Füllen Sie das Antragsblatt direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, 


werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Änderungen an der Tabelle führen zum Ausschluss. 


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen 


vorgelegt werden. 


Es sind zwei Personenprofile einzureichen. 


Es können maximal 80 Wertungspunkte (WP) (je Personenprofil 40 WP) erreicht werden. 
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 1 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (I)


Ausbildung, Studium, Titel (I)


Art des Arbeitsverhältnisses (I)


(Festangestellt, befristeter Vertrag) 


Beschäftigt seit: (I)


Funktion beim Bewerber (I)


Arbeitsschwerpunkte (I)


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt mindestens 5 


Erfahrungsjahre (1 Jahr entspricht 200 PT) in dieser Rolle. (A)  Ja   Nein 


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt mindestens 3 


Erfahrungsjahre (1 Jahr entspricht 200 PT) in Projekten im Bereich 


der öffentlichen Verwaltung. (A)
 Ja   Nein 
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 1 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Der Mitarbeiter (m/w/d) besitzt eine gültige ITIL-Zertifizierung. Der 


entsprechende Nachweis ist beizulegen. (B)  


Die Zertifizierung wird wie folgt bewertet (max. 4 WP): 


ITIL-Expert (oder vergleichbar)  = 4 WP 


ITIL-Intermediate (oder vergleichbar) = 2 WP


ITIL-Foundation (oder vergleichbar) = 1 WP


Es wird darauf hingewiesen, dass die Vergleichbarkeit vom 


Bewerber darzulegen ist. 


Angabe der Zertifizierungsstufe: 


ITIL-Expert                   Anlage Nr.:       


ITIL-Intermediate         Anlage Nr.:       


ITIL-Foundation           Anlage Nr.:       
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 1 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt mit dem 


Ausschreibungsgegenstand vergleichbare Erfahrung in einer 


leitenden Rolle als Verantwortlicher für Einhaltung und 


Durchführung von ITIL-Prozessen. (A)  


Die Erfahrung ist anhand von zwei geeigneten Referenzen 


nachzuweisen. Eine Referenz ist dann mit dem 


Auftragsgegenstand vergleichbar, wenn die folgenden 


Mindestanforderungen erfüllt sowie nachvollziehbar und 


schlüssig dargestellt werden: 


 Der Beginn der Erbringung der Dienstleistung erfolgte 


mindestens bis zum 01.01.2016. 


 Die Größe und Komplexität des Betriebs innerhalb dessen 


der Servicemanager tätig war, sind hinsichtlich der Anzahl 


Server, Datenbanken und Fachverfahren nicht deutlich 


niedriger als beim Ausschreibungsgegenstand.  


Referenz 1 


Anzahl PT:       


Zeitraum (Monat/Jahr):       


Beschreibung des Arbeitseinsatzes (bitte Formblatt Projektreferenz verwenden), Anlage Nr.: 


Referenz 2 


Anzahl PT:       


Zeitraum (Monat/Jahr):       


Beschreibung des Arbeitseinsatzes (bitte Formblatt Projektreferenz verwenden), Anlage Nr.: 
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 1 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Die Referenzen werden wie folgt bewertet (max. 18 WP je 


Referenz): (B)


 Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitseinsatz mit 


mindestens 200 Personentagen erworben = 18 WP


 Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitseinsatz mit 


mindestens 150 Personentagen erworben = 10 WP


 Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitseinsatz mit 


mindestens 100 Personentagen erworben = 5 WP


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt (A) 


 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 


Schrift  


und


 Tiefgehende und umfangreiche Kenntnisse und 


Erfahrungen im Umgang mit gängigen Office-


Anwendungen (MS Office, Open Office etc.) 


 Ja   Nein
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 2 - Vertreter 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (I)


Ausbildung, Studium, Titel (I)


Art des Arbeitsverhältnisses (I)


(Festangestellt, befristeter Vertrag) 


Beschäftigt seit: (I)


Funktion beim Bewerber (I)


Arbeitsschwerpunkte (I)


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt mindestens 5 


Erfahrungsjahre (1 Jahr entspricht 200 PT) in dieser Rolle. (A)  Ja   Nein 


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt mindestens 3 


Erfahrungsjahre (1 Jahr entspricht 200 PT) in Projekten im Bereich 


der öffentlichen Verwaltung. (A)
 Ja   Nein 
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 2 - Vertreter 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Der Mitarbeiter (m/w/d) besitzt eine gültige ITIL-Zertifizierung. Der 


entsprechende Nachweis ist beizulegen. (B)  


Die Zertifizierung wird wie folgt bewertet (max. 4 WP): 


ITIL-Expert (oder vergleichbar)  = 4 WP


ITIL-Intermediate (oder vergleichbar) = 2 WP


ITIL-Foundation (oder vergleichbar) = 1 WP


Es wird darauf hingewiesen, dass die Vergleichbarkeit vom 


Bewerber darzulegen ist. 


Angabe der Zertifizierungsstufe: 


ITIL-Expert                   Anlage Nr.:       


ITIL-Intermediate         Anlage Nr.:       


ITIL-Foundation           Anlage Nr.:       
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 2 - Vertreter 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt mit dem 


Ausschreibungsgegenstand vergleichbare Erfahrung in einer 


leitenden Rolle als Verantwortlicher für Einhaltung und 


Durchführung von ITIL-Prozessen. (A)  


Die Erfahrung ist anhand von zwei geeigneten Referenzen 


nachzuweisen. Eine Referenz ist dann mit dem 


Auftragsgegenstand vergleichbar, wenn die folgenden 


Mindestanforderungen erfüllt sowie nachvollziehbar und 


schlüssig dargestellt werden: 


 Der Beginn der Erbringung der Dienstleistung erfolgte 


mindestens bis zum 01.01.2016. 


 Die Größe und Komplexität des Betriebs innerhalb dessen 


der Servicemanager tätig war, sind hinsichtlich der Anzahl 


Server, Datenbanken und Fachverfahren nicht deutlich 


niedriger als beim Ausschreibungsgegenstand.  


Referenz 1 


Anzahl PT:       


Zeitraum (Monat/Jahr):       


Beschreibung des Arbeitseinsatzes (bitte Formblatt Projektreferenz verwenden), Anlage Nr.: 


Referenz 2 


Anzahl PT:       


Zeitraum (Monat/Jahr):       


Beschreibung des Arbeitseinsatzes (bitte Formblatt Projektreferenz verwenden), Anlage Nr.: 
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Antragsblatt Servicemanager (m/w/d) 


Personenprofil Servicemanager (m/w/d) 2 - Vertreter 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Die Referenzen werden wie folgt bewertet (max. 18 WP je 


Referenz): (B)


 Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitseinsatz mit 


mindestens 200 Personentagen erworben = 18 WP


 Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitseinsatz mit 


mindestens 150 Personentagen erworben = 10 WP


 Erfahrungen in einem vergleichbaren Arbeitseinsatz mit 


mindestens 100 Personentagen erworben = 5 WP


Der Servicemanager (m/w/d) besitzt (A) 


 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 


Schrift  


und


 Tiefgehende und umfangreiche Kenntnisse und 


Erfahrungen im Umgang mit gängigen Office-


Anwendungen (MS Office, Open Office etc.) 


 Ja   Nein
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Antragsblatt Softwareentwickler


In diesem Antragsblatt sind die Anforderungen der Leistungsbeschreibung in Tabellenform nochmals explizit aufgeführt. Der Bewerber muss zu 


diesen Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angabe des Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen 


vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet.  


Füllen Sie das Antragsblatt direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, 


werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Änderungen an der Tabelle führen zum Ausschluss.   


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen 


vorgelegt werden. 


Es sind zwei Personenprofile Softwareentwickler anzugeben. 


Es sind maximal 106 WP (je Personenprofil 53 Wertungspunkte (WP)) zu erreichen.
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (A) 


Ausbildung, Studium, Titel (I) 


Beim Bewerber beschäftigt seit/als freier Mitarbeiter oder 


Subunternehmer beim Bewerber seit (MM/JJ) (I) 


Funktion beim Bewerber (I) 


Tätigkeitsschwerpunkte (I) 


Mindestens 5 Berufserfahrungsjahre als Softwareentwickler von 


Enterprise Applikationen (A)  Ja   Nein 
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Für das eigene und angebotene „Lernmanagementsystem“ verfügt 


der Softwareentwickler mindestens 300 PT Entwicklungstage 


innerhalb der letzten 5 Jahre. (A)
 Ja   Nein 


Die Anzahl der folgenden Tage basieren auf den Anforderungen des 


A-Kriteriums zuvor. 


0 - 300 Personentage (2 WP) 


301 - 500 Personentage (4 WP) 


Ab 501 Personentage (6 WP) 


Anzahl Personentage 


Die Trainerin/der Trainer besitzt relevante Schulungsnachweise / 


Zertifizierungen im Bereich Softwareentwicklung und -methodik: (B) 


 (pro relevantem und nachvollziehbaren Nachweis ist 1 WP zu 


erhalten, maximal 5 WP) 


Qualifikationen 
Zutreffendes bitte ausfüllen und Nachweis 


beifügen 


Zertifikat / Schulungsnachweis  


(5 WP) 
Nachweis Anlage Nr.      
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der angebotenen 


Person im Bereich Softwareentwicklung in den vergangenen 5 


Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 50


Personentage umfassen. (maximal 14 WP je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 WP)


Referenzprojekt 1:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der angebotenen 


Person im Bereich Softwareentwicklung in den vergangenen 5 


Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 50


Personentage umfassen. (maximal 14 WP je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 WP)


Referenzprojekt 2:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der angebotenen 


Person im Bereich Softwareentwicklung in den vergangenen 5 


Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 50


Personentage umfassen. (maximal 14 WP je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 WP)


oder 


Referenzprojekt 3:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 WP)


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (A) 


Ausbildung, Studium, Titel (I) 


Beim Bewerber beschäftigt seit/als freier Mitarbeiter oder 


Subunternehmer beim Bewerber seit (MM/JJ) (I) 


Funktion beim Bewerber (I) 


Tätigkeitsschwerpunkte (I) 


Mindestens 5 Berufserfahrungsjahre als Softwareentwickler von 


Enterprise Applikationen (A)  Ja   Nein 
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Für das eigene und angebotene „Lernmanagementsystem“ verfügt 


der Softwareentwickler mindestens 300 PT Entwicklungstage 


innerhalb der letzten 5 Jahre. (A)
 Ja   Nein 


Die Anzahl der folgenden Tage basieren auf den Anforderungen 


des A-Kriteriums zuvor. 


0 - 300 Personentage (2 WP) 


301 - 500 Personentage (4 WP) 


Ab 501 Personentage (6 WP) 


Anzahl Personentage 


Die Trainerin/der Trainer besitzt relevante Schulungsnachweise / 


Zertifizierungen im Bereich Softwareentwicklung und -methodik: 


(B) 


 (pro relevantem und nachvollziehbaren Nachweis ist 1 WP zu 


erhalten, maximal 5 WP) 


Qualifikationen 
Zutreffendes bitte ausfüllen und Nachweis 


beifügen 


Zertifikat / Schulungsnachweis  


(5 WP) 
Nachweis Anlage Nr.      
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Referenzprojekt 1:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





Referenzprojekt 2:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


Referenzprojekt 3:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Antragsblatt Softwareentwickler


In diesem Antragsblatt sind die Anforderungen der Leistungsbeschreibung in Tabellenform nochmals explizit aufgeführt. Der Bewerber muss zu 


diesen Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angabe des Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen 


vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet.  


Füllen Sie das Antragsblatt direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein 


sollte, werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Änderungen an der Tabelle führen zum Ausschluss.   


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen 


vorgelegt werden. 


Es sind zwei Personenprofile Softwareentwickler anzugeben. 


Es sind maximal 106 WP (je Personenprofil 53 Wertungspunkte (WP)) zu erreichen.
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (A) 


Ausbildung, Studium, Titel (I) 


Beim Bewerber beschäftigt seit/als freier Mitarbeiter oder 


Subunternehmer beim Bewerber seit (MM/JJ) (I) 


Funktion beim Bewerber (I) 


Tätigkeitsschwerpunkte (I) 


Mindestens 5 Berufserfahrungsjahre als Softwareentwickler von 


Enterprise Applikationen (A)  Ja   Nein 







AZ: 0230/484 
        Seite 3 von 13 


Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Für das eigene und angebotene „Lernmanagementsystem“ verfügt 


der Softwareentwickler mindestens 300 PT Entwicklungstage 


innerhalb der letzten 5 Jahre. (A)
 Ja   Nein 


Die Anzahl der folgenden Tage basieren auf den Anforderungen 


des A-Kriteriums zuvor. 


0 - 300 Personentage (2 WP) 


301 - 500 Personentage (4 WP) 


Ab 501 Personentage (6 WP) 


Anzahl Personentage 


Der Softwareentwickler/in besitzt relevante Schulungsnachweise / 


Zertifizierungen im Bereich Softwareentwicklung und -methodik: 


(B) 


 (pro relevantem und nachvollziehbaren Nachweis ist 1 WP zu 


erhalten, maximal 5 WP) 


Qualifikationen 
Zutreffendes bitte ausfüllen und Nachweis 


beifügen 


Zertifikat / Schulungsnachweis  


(5 WP) 
Nachweis Anlage Nr.      







AZ: 0230/484 
        Seite 4 von 13 


Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Referenzprojekt 1:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





Referenzprojekt 2:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


Referenzprojekt 3:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (A) 


Ausbildung, Studium, Titel (I) 


Beim Bewerber beschäftigt seit/als freier Mitarbeiter oder 


Subunternehmer beim Bewerber seit (MM/JJ) (I) 


Funktion beim Bewerber (I) 


Tätigkeitsschwerpunkte (I) 


Mindestens 5 Berufserfahrungsjahre als Softwareentwickler von 


Enterprise Applikationen (A)  Ja   Nein 
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Für das eigene und angebotene „Lernmanagementsystem“ verfügt 


der Softwareentwickler mindestens 300 PT Entwicklungstage 


innerhalb der letzten 5 Jahre. (A)
 Ja   Nein 


Die Anzahl der folgenden Tage basieren auf den Anforderungen 


des A-Kriteriums zuvor. 


0 - 300 Personentage (2 WP) 


301 - 500 Personentage (4 WP) 


Ab 501 Personentage (6 WP) 


Anzahl Personentage 


Die Trainerin/der Trainer besitzt relevante Schulungsnachweise / 


Zertifizierungen im Bereich Softwareentwicklung und -methodik: 


(B) 


 (pro relevantem und nachvollziehbaren Nachweis ist 1 WP zu 


erhalten, maximal 5 WP) 


Qualifikationen 
Zutreffendes bitte ausfüllen und Nachweis 


beifügen 


Zertifikat / Schulungsnachweis  


(5 WP) 
Nachweis Anlage Nr.      
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Referenzprojekt 1:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





Referenzprojekt 2:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Nachweis von drei Referenzentwicklungsprojekten der 


angebotenen Person im Bereich Softwareentwicklung in den 


vergangenen 5 Jahren. Die Referenzprojekte müssen dabei 


jeweils mindestens 50 Personentage umfassen. (maximal 14 WP 


je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 50 PT: 1 WP


ab 70 PT: 2 WP


ab 90 PT: 3 WP


ab 120 PT: 5 WP


 Projekttyp / Projektauftraggeber max. 2 WP


o Auftragnehmer-Internes Entwicklungsprojekt (1 


Referenzprojekt 3:  


Personentage (mind. 50): max. 5 WP 


Projekttyp (Intern / Extern): max. 2 WP


Projektbeschreibung gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 5 WP für die 


inhaltliche Vergleichbarkeit der ausgeschriebenen Leistungen.
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Antragsblatt Softwareentwickler 


Profil Softwareentwickler 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


WP)


oder 


o Kundenentwicklungsprojekt (2 WP)


 Projektbeschreibung (5 WP)





 Kunde: Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 


WP)


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Antragsblatt Trainer Einführung


In diesem Antragsblatt sind die Anforderungen der Leistungsbeschreibung in Tabellenform nochmals explizit aufgeführt. Der Bewerber muss zu 


diesen Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angabe des Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen 


vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet.  


Füllen Sie das Antragsblatt direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, 


werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Änderungen an der Tabelle führen zum Ausschluss.   


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen 


vorgelegt werden. 


Es sind zwei Personenprofile Trainer Einführung anzugeben. 


Es sind maximal 96 WP (je Personenprofil 48 Wertungspunkte (WP)) zu erreichen.
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (A) 


Ausbildung, Studium, Titel (I) 


Beim Bewerber beschäftigt seit/als freier Mitarbeiter oder 


Subunternehmer beim Bewerber seit (MM/JJ) (I) 


Funktion beim Bewerber (I) 


Tätigkeitsschwerpunkte (I) 


Mindestens 3 Berufserfahrungsjahre im Schulungsumfeld 


Erwachsenenbildung (A)  Ja   Nein 
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Im Bereich „Lernmanagementsystem“ verfügt die Trainerin/der 


Trainer über mindestens 50 Schulungstage innerhalb der letzten 3 


Jahre. (A)
 Ja   Nein 


51 – 80 Personentage (2 WP) 


81 – 100 Personentage (4 WP) 


Ab 101 Personentage (6 WP) 


Anzahl Personentage 


Die Trainerin/der Trainer besitzt folgendes zertifiziertes 


Fachwissen (z.B. IHK; VHS, Inhouse-Schulungen oder 


vergleichbar): (B) 


 (maximal 3 WP) 


Qualifikationen 
Zutreffendes bitte ausfüllen und Nachweis 


beifügen 


Grundlagen der Erwachsenenbildung  


(3 WP) Nachweis Anlage Nr.      
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzprojekten der angebotenen Person im 


Bereich „Schulungen LMS“ in den vergangenen 3 Jahren. Die 


Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 5


Personentage umfassen. (maximal 13 WP je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 10 PT: 1 WP


ab 20 PT: 2 WP


ab 40 PT: 3 WP


ab 60 PT: 5 WP


 Schulungsinhalte max. 6 WP


o Erwachsenenbildung (3 WP)


o vertiefte Kenntnisse im angebotenen LMS (3 WP)


 Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 WP)


Referenzprojekt 1:  


Personentage (mind. 5): max. 5 WP 


Angabe der Teilnehmerzahl je Schulungseinheit: 


Schulungsinhalte gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 6 WP


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 1: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Referenzprojekt 2:  


Personentage (mind. 5): max. 5 WP 


Angabe der Teilnehmerzahl je Schulungseinheit: 


Schulungsinhalte gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 6 WP


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  







AZ: 0230/484 
        Seite 6 von 10 


Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Name (ggf. Initialen) (A) 


Ausbildung, Studium, Titel (I) 


Beim Bewerber beschäftigt seit/als freier Mitarbeiter oder 


Subunternehmer beim Bewerber seit (MM/JJ) (I) 


Funktion beim Bewerber (I) 


Tätigkeitsschwerpunkte (I) 


Mindestens 3 Berufserfahrungsjahre im Schulungsumfeld 


Erwachsenenbildung (A)  Ja   Nein 
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Im Bereich „Lernmanagementsystem“ verfügt die Trainerin/der 


Trainer über mindestens 50 Schulungstage innerhalb der letzten 3 


Jahre. (A)
 Ja   Nein 


51 – 80 Personentage (2 WP) 


81 – 100 Personentage (4 WP) 


Ab 101 Personentage (6 WP) 


Anzahl Personentage 


Die Trainerin/der Trainer besitzt folgendes zertifiziertes 


Fachwissen (z.B. IHK; VHS, Inhouse-Schulungen oder 


vergleichbar): (B) 


 (maximal 3 WP) 


Qualifikationen 
Zutreffendes bitte ausfüllen und Nachweis 


beifügen 


Grundlagen der Erwachsenenbildung  


(3 WP) Nachweis Anlage Nr.      
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Nachweis von drei Referenzprojekten der angebotenen Person im 


Bereich „Schulungen LMS“ in den vergangenen 3 Jahren. Die 


Referenzprojekte müssen dabei jeweils mindestens 5


Personentage umfassen. (maximal 13 WP je Referenzprojekt) 


 Personentage max. 5 WP 


ab 10 PT: 1 WP


ab 20 PT: 2 WP


ab 40 PT: 3 WP


ab 60 PT: 5 WP


 Schulungsinhalte max. 6 WP


o Erwachsenenbildung (3 WP)


o vertiefte Kenntnisse im angebotenen LMS (3 WP)


 Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung (2 WP)


Referenzprojekt 1:  


Personentage (mind. 5): max. 5 WP 


Angabe der Teilnehmerzahl je Schulungseinheit: 


Schulungsinhalte gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 6 WP


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Referenzprojekt 2:  


Personentage (mind. 5): max. 5 WP 


Angabe der Teilnehmerzahl je Schulungseinheit: 


Schulungsinhalte gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 6 WP


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Trainer Einführung 


Profil Trainer 2: Name 


Anforderungen Angaben des Bewerbers


Referenzprojekt 3:  


Personentage (mind. 5): max. 5 WP 


Angabe der Teilnehmerzahl je Schulungseinheit: 


Schulungsinhalte gem. Anlage Nr.       (max. 1 Din A 4 Seite): max. 6 WP


Öffentlicher Bereich / Öffentliche Verwaltung: 2 WP


 Ja   Nein  
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Antragsblatt Unternehmen


Der Bewerber soll zu den in dieser Anlage geforderten Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu soll er in der Spalte „Angabe des 


Bewerbers“ die entsprechenden Eintragungen vornehmen. 


Vom Bewerber wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet. 


Werden nur Eigenerklärungen verlangt, sind diese an der dafür vorgesehenen Stelle anzukreuzen. Muss der Bewerber eine Eigenerklärung mit „Nein“ 


beantworten, ist dafür eine Begründung auf separater Anlage beizufügen. 


Füllen Sie die Anlagen direkt am PC aus, indem Sie die Formularfelder benutzen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, 


werden auch handschriftliche Eintragungen akzeptiert. Fehlende oder falsche Angaben sowie Änderungen an der Tabelle können zum Ausschluss 


führen. 


Der Bewerber bestätigt mit Abgabe seines vollständigen Antragsbegleitschreibens, dass alle Angaben zutreffend sind. Sofern Eigenerklärungen 


gefordert werden, bestätigt der Bewerber mit seinem vollständigen Antragsbegleitschreiben, dass entsprechende Nachweise auf Verlangen vorgelegt 


werden. 


Es können max. 390 Wertungspunkte (WP) erreicht werden. 
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Antragsblatt Unternehmen


Anforderung  Angaben des Bewerbers 


Kurzdarstellung des Unternehmens mit Angabe von Leistungsspektrum und 


Schwerpunkten. Dies umfasst auch eine Beschreibung der 


Unternehmensorganisation (z.B. Standorte, Struktur, Kundenkreis). (I)  


(Max. 4 DIN A 4 Seiten)


Anlage Nr.:


Wir erklären, dass die Dienstleistungen unabhängig von Interessen Dritter erbracht 


werden (z. B. Werbung). (A)
 Ja   Nein  


Der Bewerber bestätigt, dass er min. drei Projektreferenzen der letzten fünf Jahre 


(ab 2015, mindestens 20 PT je Projekt erbrachte Leistung in dem Zeitraum), die er 


als verantwortliches Unternehmen erbracht hat, nachweisen kann. Die Referenzen 


müssen in Art, Umfang und Schwierigkeit mit der zu vergebenden Leistung 


vergleichbar sein.  


Die Vergleichbarkeit liegt vor, wenn die Leistungen die Bereitstellung eines 


Lernmanagementsystems mit mindestens 50 Einrichtungen und 10.000 Anwendern 


umfasst hat. (A) 


Hinweis: 


Sofern es sich bei den angegebenen Referenzprojekten um noch nicht abgeschlossene 


Projekte handelt, versichert der Bewerber, dass die geforderten Mindestpersonentage 


bereits abgeleistet wurden. 


 Ja  Nein
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Antragsblatt Unternehmen


Anforderung  Angaben des Bewerbers 


Zum Nachweis der Eignung sind drei wertungsfähige Projektreferenzen der letzten 


fünf Jahre (ab 2015, mindestens 50 PT je Projekt erbrachte Leistung in dem 


Zeitraum), die der Bewerber als verantwortliches Unternehmen erbracht hat, zu 


benennen. Die Referenzen müssen in Art, Umfang und Schwierigkeit mit der zu 


vergebenden Leistung vergleichbar sein.  


Die Vergleichbarkeit liegt vor, wenn die Leistungen die Bereitstellung eines 


Lernmanagementsystems mit mindestens 50 Einrichtungen und 10.000 Anwendern 


umfasst hat.


Sofern es sich bei den angegebenen Referenzprojekten um noch nicht 


abgeschlossene Projekte handelt, versichert der Bewerber, dass die geforderten 


Mindestpersonentage bereits abgeleistet wurden. 


Die Referenzprojekte haben die projektierte Einführung und den eigenständigen 


Betrieb eines Lernmanagementsystems als selbst erbrachte Leistungen zum 


Leistungsgegenstand.  


Es wird die Erfüllung der folgenden Anforderungen für jede der drei 


Projektreferenzen bewertet: (B)


 Personentage im Referenzprojekt für die Einführung: 20 PT 


 Einführung eines Lernmanagementsystem bei öffentlichen Auftraggebern 


 Anzahl der Anwender der Lernmanagement-Lösungen ist > 10.000 


 Das System wird seit mehr als 3 Jahren betrieben und bereitgestellt. 


 Min. 20 der definierten Use-Cases in der Leistungsbeschreibung sind in der 


Lösung der dargestellten Referenz enthalten. 


Projektreferenz 1 


Darstellung der Projektrollen, die erbracht wurden:  


Beschreibung der erbrachten Gesamtleistung bzw. Beschreibung des 
Projektauftrags bitte als Anlage beifügen (max. 3 DIN A4-Seiten):  


Anlage-Nr.:       


Angabe des Auftragsvolumens (in EUR): 


Zeitraum der Leistungserbringung: 


Angabe der erbrachten Leistungen in Personentage (1 PT = 8 
Arbeitsstunden): 


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer) (ggf. 
anonymisiert): 
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Antragsblatt Unternehmen


Anforderung  Angaben des Bewerbers 


Die Wertungspunkte werden wie folgt vergeben: 


 0 Anforderungen erfüllt  =      0 WP 


 1 – 2 Anforderungen erfüllt =   15 WP


 3 – 4 Anforderungen erfüllt  =   40 WP


 5 Anforderungen erfüllt  =   60 WP


Es wird darüber hinaus die Komplexität des jeweiligen Referenzprojekts durch die 


Erfüllung der folgenden Anforderungen bewertet: (B)


 Durchführung des Projektmanagements (z. B. Aufgaben-, Zeit- und 


Ressourcenplanung) 


 Operative Projektleitung bei dem Rollout der Lösung in 


Bildungseinrichtungen  


 Umsetzung eines Risiko- und Qualitätsmanagements 


 Definition eines Vorgehens für die Implementierung und eigenständige 


Durchführung der Implementierungsleistungen 


 Aufsetzen eines Testmanagements  


 Eigenständiger Betrieb der Lösungen und Bereitstellung von 


Pflege/Support-Leistungen 


Einzelne Leistungsbereiche wurden von Unterauftragnehmern erbracht? 


 Ja   Nein  


Projektreferenz 2 


Darstellung der Projektrollen, die erbracht wurden:  


Beschreibung der erbrachten Gesamtleistung bzw. Beschreibung des 
Projektauftrags bitte als Anlage beifügen (max. 3 DIN A4-Seiten):  


Anlage-Nr.:       


Angabe des Auftragsvolumens (in EUR): 


Zeitraum der Leistungserbringung: 
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Antragsblatt Unternehmen


Anforderung  Angaben des Bewerbers 


Die Wertungspunkte werden wie folgt vergeben: 


 0 Anforderungen erfüllt           =    0 WP


 1 – 2 Anforderungen erfüllt    =   20 WP 


 3 – 4 Anforderungen erfüllt    =   30 WP


 5 – 6 Anforderungen erfüllt    =   70 WP


Hinweis: 


Sofern Unterauftragnehmer am Referenz-Projekt beteiligt waren, müssen dessen 


Leistungen und der Auftragsumfang angegeben werden.


Angabe der erbrachten Leistungen in Personentage (1 PT = 8 
Arbeitsstunden): 


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer) (ggf. 
anonymisiert): 


Einzelne Leistungsbereiche wurden von Unterauftragnehmern erbracht? 


 Ja   Nein  


Projektreferenz 3 


Darstellung der Projektrollen, die erbracht wurden:  


Beschreibung der erbrachten Gesamtleistung bzw. Beschreibung des 
Projektauftrags bitte als Anlage beifügen (max. 3 DIN A4-Seiten):  


Anlage-Nr.:       
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Anforderung  Angaben des Bewerbers 


Angabe des Auftragsvolumens (in EUR): 


Zeitraum der Leistungserbringung: 


Angabe der erbrachten Leistungen in Personentage (1 PT = 8 
Arbeitsstunden): 


Auftraggeber und Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer) (ggf. 
anonymisiert): 


Einzelne Leistungsbereiche wurden von Unterauftragnehmern erbracht? 


 Ja   Nein  
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IT Sicherheit Angaben des Bewerbers


Wir erklären, dass wir die nachfolgend aufgelisteten Gesetze, Richtlinien und 
Standards im Rahmen unserer Leistungserbringung berücksichtigen werden: (A)


 Standards und Kompendium des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik, insbesondere der Standards 200-2 und 200-3 im 
Rahmen der Erstellung eines Info-Sicherheitskonzepts 


 Datenschutzgesetz des Bundes (BDSG), des Landes (LDSG BW) in der 
neuen Fassung und EU DSGVO  


 Ja   Nein


Wir erklären, dass das seitens der Auftraggeberin übermittelte Muster 
„Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ (vgl. Anlage – Muster 
Auftragsverarbeitung DSGVO_BITBW) zur Kenntnis genommen worden ist. (A)


 Ja   Nein


Wir erklären uns damit einverstanden, dass mit Zuschlag im Bedarfsfall die oben 
genannte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (vgl. Anlage – Muster 
Auftragsverarbeitung DSGVO_BITBW) mit der Auftraggeberin geschlossen wird. 
(A) 


Es wird darauf hingewiesen, dass die im Muster gelb hinterlegten Bereiche leistungsspezifisch nach 
Zuschlagserteilung im Bedarfsfall ergänzt werden müssen.


 Ja   Nein 


Wir erklären uns damit einverstanden, mit Abschluss der Vereinbarung zur 
Auftragsverarbeitung die technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
EU DSGVO, unter Berücksichtigung des zur Verfügung gestellten Aufbaus (vgl. 
Anlage – Muster Auftragsverarbeitung DSGVO _BITBW), der Auftraggeberin zur 
Verfügung zu stellen. (A)


 Ja   Nein 
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Wir erklären, dass die Auftraggeberin Kontrollen zur Einhaltung und 
Berücksichtigung des Vorgenannten bei uns durchführen kann. (A)  Ja   Nein 
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              IT Baden-Württemberg (BITBW) 


 


An alle Bewerber 


 


 


 


 


Datum 03.12.2019 


Name Vergabestelle 


E-Mail Vergabestelle@bitbw.bwl.de 


Aktenzeichen 0230/484 


(Bitte bei Antwort angeben) 


 
 


 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 


Hier: Teilnahmewettbewerb  


 
 
  


17.01.2020, 10:00 Uhr 31.12.2020 ab Zuschlag 
Ende der Antragsfrist Ende der Bindefrist  Ausführungsfrist 
 des späteren Angebotes  
 
 
 
 


Aufforderung zur Abgabe eines Antrags 
- zum Verbleib beim Bewerber bestimmt. Nicht mit dem Antrag zurücksenden - 


 
 
 
Betrifft: „Beschaffung eines Fachverfahrens Lernmanagementsystem“ 


 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sofern Sie sich am Verfahren beteiligen möchten, bitten wir Sie, die 


Teilnahmeunterlagen auszufüllen und über den Vergabemarktplatz innerhalb der oben 


genannten Frist einzureichen. 


Informativ teilen wir Ihnen zum Verhandlungsverfahren, welches sich an den 


Teilnahmewettbewerb anschließen wird, folgendes mit: 
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Es ist eine Teilung der Gesamtleistung in Lose 


vorbehalten 


 ja   nein 


 


Der Antrag kann sich erstrecken auf 


 die Gesamtleistung  mehrere Lose 


 ein Los 


 


Nebenangebote  


  werden ausgeschlossen.    werden zugelassen.  


  werden gewünscht.      ohne gleichzeitige Abgabe eines wirksamen  


            Hauptangebotes werden ausgeschlossen. 


 
Beim Antrag sind Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen 


unzulässig. 


Fragen zum Teilnahmewettbewerb können schriftlich bis zum 08.01.2020 über den 


Vergabemarktplatz in der Projektraumrubrik „Kommunikation“ gestellt werden. 


Mündliche oder telefonische Anfragen werden nicht beantwortet. 


 


 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vergabestelle BITBW 
 





